
LANDTAG DES SAARLANDES 

10. Wahlperiode Drucksache 10/ 151 

19.03.91 

ZWÖOLFTER BERICHT 

über die 

Tätigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz gemäß 5 20 
Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz vor Mißbrauch personenbe- 

zogener Daten bei der Datenverarbeitung 
(Berichtszeitraum: 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 1990) 

Ausgegeben: 19.04.91



SAARLAND 

DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DATENSCHUTZ 

12. Tätigkeitsbericht 

1990  



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

  

  

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

Vorbemerkung 1 

1. Grenzüberschreitende Informations- 

verarbeitung 

1.1 “"Weltdatenschutztag“ Paris 1990 

1.2 Batenschutz im Europäischen 9 

Informatıonsmarkt 

1.2.1 Inıtiativen der Kommission der 9 

Europäischen Gemeinschaft 

1. Schengener Zusatzübereinkommen 12 

1.2.3 EG-Statistikverordnung 14 

1.2.4 Deutsch-Deutscher Datenaustausch 15 

vor der Vereinigung 

2. Entwurf eines Saarländischen Daten- 19 

schutzgesetzes (SDSG) 

3. Polizei 25 

3.1 Polizeiinformationssystem DIPOL 25 

3.2 Spezialdateien 27 

3.3 Protokollierung der INPOL-Abfrage 30



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 
  

4, Rechtspflege 34 

4.1 Stand der Gesetzgebung 34 

4.2 Gesetz zur Bekämpfung des illegalen 36 

Rauschgıfthandels und der organisierten 

Kriminalıtät (OrgK6) 

4.3 Zentraldateı der Staatsanwaltschaft 38 

4.4 Beeinträchtigung schutzwürdıger Belange 41 

der Betroffenen durch justitielle Vor- 

gänge 

4.4.1 Diskriminierender Aktenvermerk in einer 42 

Pflegschaftssache 

4.4.2 Einstellungsverfügung der Staatsanwalt- 43 

schaft 

4.5 Telefonabhördaten 44 

5. Melderecht 46 

5.1 Nach wie vor: Novellierungsbedarf für 46 

meiderechtliiche Bestimmungen 

5.2 Mangelhafte Datensıcherung beim 47 

Transport. von Meldeunterliagen 

Bruch des Wahl- und Meldegsheimnisses 48 

Nochmals: Die gebührenpflichtige 50 

Übermittlungssperre 

6. Gesundheit 52 

6.1 Krankenhaus 52 

6.2 Klinisches Krankheitsregister 61 

6.3 Gesundheitsamt 62 

6.3.1 Amtsärztliche Begutachtung im Vorfeld 62 

psychiatrischer Unterbringung 

6.3.2 Geschlechtskrankenberatungsstelle 66 

Il.



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

6.3.3 Sicherung des Auskunfts- und Einsichts- 68 

rechts des Betroffenen durch Identitäts- 

prüfung 

6.3.4 Formulare im jugendärztlichen Dienst 69 

(Bilanz) 

6.3.5 Medizinalpersonendatei (Bilanz) 69 

Krebsregistergesetz 70 

6.5 Rechnerunterstützte Programme zur AIDS- 71 

Bekämpfung: Computerprogramme KLIMACS 

und KLINAIDS 

7. Soziales 73 

7.1 Arztgeheimnis kontra maximale Leistungs- 73 

transparenz 

7.2 übermittlung von Patiantenunterlagen 78 

durch Krankenhäuser an Krankenkassen 

7.3 Medizinischer Dienst 78 

7.4 Ärztlicher Dienst des Versorgungsamtes 81 

7.5 Schulbericht für das Jugendamt 82 

7.6 Sozialdatenschutz für das gesprochene 84 

Wort 

8. Öffentlicher Dienst 86 

8.1 Abschottung der Beihilfestellen 86 

8.1.1 Landesverwaltung 86 

8.1.2 Gemeinden und sonstige öffentliche 87 

Stellen 

8.2 Beihilfe für Familienangehörige 89 

8.3 Anerkennung der Beihilfefähigkeit von 9 

psychotherapeutischen Maßnahmen 

8.4 Privatpost für Bedienstete 92 

III.



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

9. Sonstige Bereiche 94 

9.1 Telefon als digitale Telekommunikations- 94 

anlage (TK-Anlage) 

9.2 Verzeichnis (KV-Kataster) 98 

kontaminationsverdächtiger Flächen 

9.3 Gefahr für das Steuergeheimnis: 101 

Steuerakten in einem Finanzamt 

Technischer Üüberwachungsverein (TÜV) 102 

9.5 Benennung von Zeugen bei der Verfolgung 104 

von Ordnungswidrigkeiten 

IV



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

ANLAGENVERZEICHNIS 

Anlage 1: Entschließung der 39. Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder vom 22./23. März 1990 zum 

Bundesdatenschutzgesetz und zum Bun- 

desverfassungsschutzgesetz Seite 106 

Anlage 2: Entschließung der 12. Internationalen 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten 

in Paris (19. September 1990) zu 

Problemen öffentticher Telekommunika- 

tionsnetze und des Kabelfernsehens 

(Übersetzung) Seite 110 

Anlage 3: Entschließung der Sonderkonferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder vom 29.01.1991 zum Vor- 

schlag der EG-Kommission für eine 

Richtlinie des Rates zum Schutz von 

Personen bei der Verarbeitung perso- 

nenbezogener Daten Seite 116 

Anlage 4: Entschließung der Konferenz der Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder und der Datenschutzkommission 

Rheinland-Pfalz vom 22./23. März 1990 

zum Datenschutz im deutsch-deutschen 

Verhältnis Seite 121



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

Anlage 5: Entschließung der 40. Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder und der Datenschutzkommis- 

sion Rheinland-Pfalz vom 4./5. Oktober 

1990 zur Neuregelung des Melderechts- 

rahmengesetzes Seite 125 

Anlage 6: Entschließung der 40. Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder und der Datenschutzkommıs- 

sion Rheinland-Pfalz vom 4./5. Oktober 

1990 zur Erarbeitung von Krebsregi- 

stergesetzen in Bund oder Ländern 

Seite 127 

Anlage 7: Entschließung der 40. Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder und der Datenschutzkommıs- 

sion Rheinland-Pfalz vom 4./5. Oktober 

1990 zur Stärkung des Schutzes des 

Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis- 

ses sowie des nichtöffentlich gespro- 

chenen Wortes Seite 129 

VI.



Drucksache 10/451 Landtag _des Saarlandes = 10. Wahlperiode - 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ABI 

AO 

AOK 

BDSG 

BrD 

BND 

BSHG 

Bt-Drucksache 

BTX 

BVerfG 

BVerfGE 

DIPOL 

DOK 

EG 

GG 

G to 

ISDN 

KLIMACS 

KLINAIDS 

KPA 

KV-Kataster 

Lt-Drucksache 

MG 

MPI 

NUW 

OFD 

OrgKG 

PC 

Amtsblatt des Saarlandes 

Abgabenordnung 

Allgemeine Ortskrankenkasse 

Bundesdatenschutzgesetz 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz 

Bundesnachrichtendienst 

Bundessozialhilfegesetz 

Bundestagsdrucksache 

Bildschirmtext 

Bundesverfassungsgericht 

Bundesverfassungsgerichtsentscheid 

DV-Infrastruktur für die Polizei 

Die Ortskrankenkasse 

Europäische Gemeinschaft 

Grundgesetz 

Gesetz zur Beschränkung der Brief-, 

Post- und Fernmeldegeheimnisse 

Integrates Services Digital Network 

Klinisch-medizinisches Analysen- 

Computer System 

Klinisches AIDS Computer System 

Kriminalpolizeiamt 

Verzeichnis kontaminationsverdächtiger 

Flächen 

Landtagsdrucksache 

Meldegesetz 

Medizinisch-psychologisches Institut 

Neue Juristische Wochenschrift 

Oberfinanzdirektion 

Geetz zur Bekämpfung des illegalen 

Rauschgifthandels und der organisier- 

ten Kriminalität 

Personalcomputer 

vl.



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

PsychKG Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

für psychisch Kranke 

RSt Ressortstellungnahme 

RVO a.F. Reichsversicherungsordnung alte 

Fassung 

SDSG Saarländisches Datenschutzgesetz 

SKHG Saarländisches Krankenhausgesetz 

SGB Sozialgesetzbuch 

sıs Schengener Informationssystem 

SPersVG Saarländisches Personalvertretungs- 

gesetz 

SPolG Saarländisches Polizeigesetz 

StGB Strafgesetzbuch 

StPO Strafprozeßordnung 

T8 Tätigkeitsbericht 

TK-Anlage Telekommunikations-Anlage 

TÜV Technischer Überwachungsverein 

Tz. Teilziffer 

VII.



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

Vorbemerkung 

Es bedarf weiterer Anstrengungen in der Bundes- und 

Landesgesetzgebung, um den Schutz der Persäönlichkeits- 

rechte zu gewährleisten. Soweit es derzeit an einer 

ausreichenden gesetzlichen Grundlage fehlt, müssen 

Überlegungen angestellt werden, wie in der Übergangs- 

zeit den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen mehr 

als bisher Rechnung getragen werden kann. 

Defizite der Landesgesetzgebung habe ich in der Ver- 

gangenheit immer wieder angesprochen. Initiativen, die 

eine alsbaldige Verwirklichung der dringend notwendi- 

gen Gesetzesprojekte aus dem seit langem präsentierten 

Katalog erwarten lassen, haben sich im Berichtszeit- 

raum nicht abgezeichnet. 

Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß im Saar- 

land als einzigem Bundesland die unabhängige Daten- 

schutzkontrolle des Verfassungsschutzes nicht ausrei- 

chend gesichert ist. Zwar bestehen auch im Saarland 

parlamentarische Kontrollgremien (Ausschuß für Verfas- 

sungsschutz, G-10-Ausschuß und G-10-Kommission). Ihre 

Unterrichtungs- und Beteiligungsrechte beschränken 

sich auf die Entgegennahme von Berichten oder auf die 

Erteilung von Genehmigungen für die Durchführung von 

Überwachungsmaßnahmen, die das Brief-, Post- und Fern- 

meldegeheimnis durchbrechen (G-10-Kommission). Die 

Überprüfung der Informationsverarbeitung "vor Ort", im 

Landesamt für Verfassungsschutz selbst, die in anderen 

Bundesländern von den zuständigen Landesbeauftragten 

für Datenschutz wahrgenommen wird, kann mangels 

Kontrollkompetenz hierzulande nicht stattfinden. Da- 

tenschutz ohne unabhängige, systematische Kontrolle 

ist jedoch nicht zu verwirklichen. Ersuchen eines Bür- 

gers auf Überprüfung der Verarbeitung seiner Daten 

durch den Verfassungsschutz kann der Landesbeauftragte 

für Datenschutz ebenfalls nicht nachkommen. Eine ent- 

sprechende gesetzliche Regelung war im Entwurf zur 

- 1 -
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Novellierung des Saarländischen Datenschutzgasetzes 

vorgesehen, den die Landesregierung jedoch in der 

letzten Legislaturperiode nicht weiter verfolgt und 

dem Landtag nicht zugeleitet hat. 

Die allgemeine Bedeutung dieser Novelle für den Daten- 

schutz im Saarland muß nicht betont werden. Besonders 

gravierend ist jedoch der sich nunmehr fortsetzende 

Verstoß gegen elamentare Grundregein des Datenschut- 

zes. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist 

“die Beteiligung unabhängiger Datenschutzbeauftragter 

von erheblicher Bedeutung für einen effektiven Schutz 

des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung” 

{BVerfGE 65,1, 46). 

Auch die Rechtsgrundlagen für die Informationsverar- 

beitung des Verfassungsschutzes sind zu novellieren, 

wie dies auf Bundesebene im vergangenen Jahr bereits 

geschehen ist. 

Seit 1978 werde ich nicht müde, in meinen Tätigkeits- 

berichten darauf hinzuweisen, daß die verfassungsrecht- 

lichen Anforderungen auch für die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten besonderer Beachtung bedürfen und 

deshalb das noch unter national-sozialistischer Herr- 

schaft in Kraft getretene "Gesetz zur Vereinheitli- 

chung des Gesundheitswesens” endlich durch ein moder- 

nes Gesundheitsdienstgesatz ersetzt werden muß. An 

dieser Notwendigkeit ändern auch nichts die inzwischen 

festzustellenden Fortschritte in der Praxis der Ge- 

sundheitsämter. 

Defizitär sind auch die Rechtsgrundlagen für den be- 

hördlichen Umgang mit Daten psychisch Kranker im Vor- 

feld psychiatrischer Einweisung in eine Anstalt. Meine 

Erfahrungen, die ich in diesem Bericht schildere (Tz. 

6.3.1), unterstreichen die Notwendigkeit, das Unter- 

bringungsgesetz für psychisch Kranke zu novellieren.
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Im Interesse einer wirksamen Bekämpfung des Krebses 

muß die gesetzliche Grundlage für das regionale Krebs- 

register überdacht werden. Externe Stellen der Wissen- 

schaft dürfen derzeit mangels einer gesetzlichen Er- 

mächtigung auf personenbezogene Krebsregisterdaten zu 

Forschungszwecken nicht. zugreifen. 

Das Archivwesen im Landesbereich bedarf einer verfas- 

sungsmäßigen Rechtsgrundlage, die schon seit langem 

angemahnt ist (7. TB, Tz. 3). 

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Bundesmelde- 

rechtsrahmengesetzes muß auch das Landesmeldegesetz 

novelliert werden. Die datenschutzrachtiichen Forde- 

rungen im Meldebereich waren bereits Gegenstand einer 

Entschließung des Ausschusses für Innere Verwaltung 

(vgl. 10. TB, Anlage 9, Tz. 4 und unten Tz. 5.1). 

Nachdem das Justizmitteilungsgesetz bisher nicht ver- 

abschiedet ist, muß die Mitteilungspraxis der Gerichte 

in Zivil- und Strafsachen übergangsweisse in einer für 

die Betroffenen schonenderen Weise als bisher gestal- 

tet werden (vgl. Entschließung des Ausschusses für 

Innere Verwaltung, 10. TB, Anlage 4, Tz. 4). 

Weiterhin muß im Justizbereich das schon seit langem 

zugesagte Rücklaufverfahren der Staatsanwaltschaft an 

die Kriminalpolizei in Gang gesetzt werden, damit die 

Ergebnisse der Strafverfahren zur Fortschreibung der 

präventiven, kriminalpolizeilichen Datensammlungen zur 

Verfügung stehen und dadurch den schutzwürdigen Belan- 

gen der Betroffenen besser Rechnung getragen werden 

kann (vgl. Entschließung des Ausschusses für Innere 

Verwaltung, 10. TB, Anlage 8, Tz. 9). 

Seit Inkrafttreten der Bestimmungen des Saarländischen 

Datenschutzgesetzes war das zuständige Ministerium 

nicht in der Lage, die Schulen zu veranlassen, die
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Dateimeldungen zu dem beim Landesbeauftragten für 

Datenschutz geführten Register durchzuführen. 

Auf Bundesebene hat sich einiges bewegt, wenn man auch 

noch nicht zufrieden sein kann. 

Der Bundestag hat das Bundesdatenschutzgesetz, das 

Verfassungsschutzgesetz sowie erstmals ein Gesetz für 

den Militärischen Abschirmdienst sowie für den Bundes- 

nachrichtendienst in einem Artikelgesetz zusammen 

verabschiedet. 

Der Anwendungsbereich des Bundesdatenschutzgesatzes 

ist insoweit erweitert worden, als im öffentlichen 

Bereich Akten erfaßt werden und für den öffentlichen 

sowie den privaten Bereich die Datenerhebung geregelt 

wird. Das Gesetz enthält andererseits auch Rückschrit- 

te gegenüber der bisherigen Praxis. Die Werbewirt- 

schaft sicherte sich das Privileg der listenmäßigen 

Datenübermittlung, sofern es sich nicht um sensible 

Daten handelt, die sich auf Gesundheit, Straftaten, 

Ordnungswidrigkeiten, religiöse oder politische An- 

schauungen oder arbeitsrechtliche Verhältnisse bezie- 

hen. Gravierend könnten sich Einschränkungen der 

Kontrollbefugnis der Datenschutzbeauftragten auswir- 

ken; in bestimmten Fällen sollen Kontrollen nur mög- 

lich sein, wenn die Betroffenen zuvor darauf hingewie- 

sen wurden. 

Nicht nur beim Bundesdatenschutzgesetz sondern auch 

bei der Neuordnung der Nachrichtendienste wurden die 

seit Jahren vorgetragenen Forderungen der Datenschutz- 

beauftragten nicht berücksichtigt (vgl. Entschließung 

der DSB-Konferenz, Anlage 1). Der Auskunftsanspruch 

des Betroffenen gegenüber den Nachrichtendiensten wird 

zwar grundsätzlich anerkannt; er wird jedoch zu sehr 

eingeschränkt: Dem Bürger wird die Pflicht zur Begrün- 

dung seines Auskunftsersuchens auferlegt, während die
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Ablehnung der Auskunft unter keinen Umständen begrün- 

det werden muß. 

Die Diskussion über eine datenschutzgerschtse Fassung 

der Strafprozeßordnung hat sich festgefahren, obwohl 

hier der dringendste Regelungsbedarf überhaupt be- 

steht. Eine Ländermehrheit hat sich indessen gefunden, 

die zur Bekämpfung der "Organisierten Kriminalität” 

moderne Ermittlungsmethoden an die Hand geben will, 

ohne jedoch eine angemessene Rechtsgrundlage vorzu- 

sehen (vgl. unten Tz. 4.2). Die eingriffsintensiven 

Maßnahmen waren jedoch keineswegs nur auf die "Organi- 

sierte Kriminalität” beschränkt, ein Begriff, der 

ohnehin schwer faßbar ist. Auch die Bundesregierung 

hat verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. 

Die Bundespost installiert mit großem Einsatz an sach- 

lichen, personellen und monetären Mitteln das öffent- 

liche, digitalisierte und integrierte Telekommunika- 

tionsnetz (ISDN). Mit dieser neuen Informationsstruk- 

tur sind erhebliche Veränderungen der Qualität und 

Quantität der für den Betrieb verwendeten Daten ver- 

bunden. Erste Auswirkungen sind bereits im behördli- 

chen Bereich der Landesregierung durch den Einsatz 

moderner Telefonanlagen festzustellen (vgl. unten Tz. 

9.1). Von besonderer Bedeutung ist die Veränderung des 

Abrechnungsverfahrens. Es entsteht eine riesige Daten- 

haltung von Milliarden von Datensätzen über jeden 

einzelnen Kommunikationsvorgang, die Art der benutzten 

Dienste (Telefon, Fernschreiber, Bildübermitttiung), 

Teilnehmer des Gesprächs, Beginn und Ende der Verbin- 

dung. Die Bundespost lehnt es ab, wenigstens die Ziel- 

nummer so zu verkürzen, daß jedenfalls Dritte den 

angerufenen Teiinehmer nicht mehr identifizieren kön- 

nen. Diese Forderung ist in Frankreich bereits akzep- 

tiert worden (vgl. im einzelnen Entschließung der 

DSB-Konferenz, Anlage 7).
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Das Gewerberecht bedarf dringend einer datenschutz- 

rechtlichen Überarbeitung (vgl. 10. TB, Anlage 9, Tz. 

6). 

Ein Lichtblick in der Bundesgesetzgebung bedeutet die 

Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

Den Jugendämtern wird in sehr konkreter Weise der 

Umgang mit den Daten ihrer Schutzbefohlenen vorgegebe- 

nen (vgl. 8. und S. TB, Tz. 5.2 und 5.3). 

Ein wesentlicher Fortschritt in der Beurteilung des 

grenzüberschreitenden Verkehrs - vielleicht auch als 

Folge der internationalen Datenschutzkonferenz 1989 in 

Berlin (vgl. 11. TB, Tz. 1) - ist der offensichtliche 

Sinneswande! der Kommission der Europäischen Gemein- 

schaft, den Datenschutz beim Aufbau des Gemeinsamen 

Marktes in den Mitgliedsstaaten durch eigene Initiati- 

ven zu fördern, statt hierin - wie etwa im Grünbuch 

für den Europäischen Informationsmarkt - ein Hemmnis 

beim Aufbau gemeinsamer Strukturen zu sehen.
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i. Grenzüberschreitende Informationsverarbeitung 

1.1 "Weltdatenschutztag“ Paris 1990 

Im vergangenen Berichtsjahr stand die Internationali- 

sierung der Informationsverarbeitung infolge des stei- 

genden Informationsverkehrs über die Grenzen hinweg im 

Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Lösung der grenz- 

überschreitenden Probleme war bereits das beherrschen- 

de Thema der Internationalen Konferenz der Daten- 

schutzbeauftragten 1989 in Berlin (vgl. 11. TB, Tz. 

1). Auch die Internationale Konferenz 1990 in Paris 

widmete sich dem gemeinsamen Anliegen, der Beeinträch- 

tigung schutzwürdiger Belange durch den grenzüber- 

schreitenden Datenaustausch entgegenzuwirken. Ein- 

gehend befaßte sich die Konferenz mit Grundsätzen für 

die Telekommunikation, die bereits in Berlin Gegen- 

stand von Erörterungen waren. Das Zusammenwachsen von 

Computertechnik und Nachrichtentschnik hat neuartige, 

interaktive, individuelle Kommunikationsformen entste- 

hen lassen, die Risiken für die Persönlichkeitsrechte 

auch im grenzüberschreitenden Verkehr zur Folge haben. 

Die Fortentwicklung des herkömmlichen Telefonnetzes 

durch Automation der Vermittlungsvorgänge hat zur 

Folge, daß sämtliche Informationen - nicht nur das 

gesprochene Wort, sondern auch Daten und Bilder - in 

Form von Binärziffern über immer leistungsfähigere 

Netze von Endgerät zu Endgerät transportiert werden. 

Eine Vielzahi intelligenter Funktionen, ein breites 

Spektrum neuer Aktivitäten werden möglich, die mit der 

bisherigen Technik nicht erreicht wurden. Diese Kom- 

munikationsformen werden künftig mit dem dienste- 

integrierenden digitalen Telekommunikationsnetz (ISDN) 

und den neuen öffentlichen digitalen Mobilfunksystemen 

angeboten. Auf der Grundlage des Vorschlags einer Ar- 

beitsgruppe wurde eine Entschließung verabschiedet (An- 

lage 2). Die wichtigsten Ergebnisse sind folgende:
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a) Teilnehmerverzeichnis 

Jedem Teilnehmer an Telekommunskationsdiensten muß 

das Recht eingeräumt werden, gebührenfrei und ohne 

Begründung den Eintrag seiner Daten in ein Teilneh- 

merverzeichnıs auszuschließen. Diese Datensammlun- 

gen sind inzwischen weltweit dıe wichtigsten 

öffentlich verfügbaren personenbezogenen Dateien. 

Die Risiken nehmen durch Jen Verkauf der Teilneh- 

merverzeichnisse stand'!g zu. 

b) Rufnummernanzaıge 

Die Einführung einer Einrichtung, die die Anzeige 

der Nummer des von Anrufern benutzten Anschlusses 

am Endgerät des angerufenen Teilnehmers anzeigt 

(Rufnummernanzeige), ıst mit der Kommunikations- 

freiheit in Einklang zu bringen. Der Anrufer muß 

die Möglichkeit haben, durch eine technische Vor- 

richtung seine Rufnummer zu unterdrücken. Er muß im 

Einzelfall auf die Gefahr hin, daß sein Anruf vom 

Angerufenen nicht entgegengenommen wird, selbst 

entscheiden kännen, ob seıne Rufnummer mitgeteilt 

wird. 

c) Mobilfunk 

Die Netzbetreiber von Mobilfunk sind zu verpflich- 

ten, den Teilnehmern wirksame Verschlüsselungsver- 

fahren anzubieten und technische Vorkehrungen zur 

Verhinderung des unbefugten Netzzugangs zu treffen. 

d) Kabelfernsehen 

Kabelfernsehgesellschaften, die einzeln abrufbare 

Programme anbieten (Beste!1- und Abrufdienste: "pay 

per view"), sollen hierzu nur dann berechtigt sein, 

wenn Verfahren bereit gestellt werden können, die 

die Gebührenzahlung ohne die Speicherung zuschauer-
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bezogener Daten ermöglichen (z.B. im voraus bezahl- 

te Karten oder Decoder). Die Speicherung indivi- 

dueller Zuschauerprofile ist als Eingriff in die 

Privatsphäre zu verhindern. 

1.2 Datenschutz im europäischen Informationsmarkt 

1.2.1 Initiativen der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaft 

Da die Internationalisierung der Informationsverarbei- 

tung in der EG mit der wirtschaftlichen Integration 

und dem Ausbau des europaweiten Telekommunikationsnet- 

zes immer weiter voranschreitet, bedarf es eines län- 

derübergreifenden Datenschutzkonzeptes. Es ist daher 

zu begrüßen, daß die EG-Kommission nicht zuletzt auch 

im Hinblick auf die Anregungen der Internationalen 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten 1989 in Berlin 

(vgl. 11. TB, Tz. 1.2 - 1.4) ein umfangreiches Paket 

datenschutzrechtlicher Maßnahmen erarbeitet und, so- 

weit geboten, in die Rechtsetzungsprozedur eingebracht 

hat. Hierbei handelt es sich um folgende Entwürfe, 

Vorschläge und Mitteilungen (Kom (90) 314 endg. - SYN 

287-288): 

a) "Harmonisierungsrichtlinien 

Ein Schwerpunkt ist der Vorschlag für eine Richtli- 

nie zum "Schutz von Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten”. Dieser Entwurf einer 

"Magna Charta” des Datenschutzes in der EG verfolgt 

das Ziel - wie in der Begründung ausgeführt wird - 

“in allen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft ein 

gleichwertiges hohes Schutzniveau einzuführen, um 

die Hemmnisse für den Austausch von Daten abzubau- 

en". Diese sogenannte "Harmonisierungsrichtiinie" 

wird die Mitgliedsstaaten verpflichten, den teilwei- 

se immer noch ungenügenden Datenschutz auszubauen 

("keine Datenoasen") und Fehlentwicklungen vorzubeu- 
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gen. Nicht alle Mitgliedsstaaten haben Datenschutz- 

gesetze verabschiedet und ledig!lıch sieben Länder 

der EG haben bisher die Europaratskonvention ratifi- 

ziert. Der Datenschutz ist ın den einzelnen Ländern 

unterschiedlich geregelt. Der Entwurf überläßt den 

nationalen Gesetzgebern in vielerlei Hınsiıcht einen 

angemessenen Regelungssptelraum. Die Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

hat einen Arbeitskreis für das Gemeinschaftsrecht 

der EG eingesetzt, der eine Stellungnahme erarbeı- 

tet und eine Entschließung der Konferenz vorberei- 

tet hat (Anlage 3). 

b) Erstreckung der Datenschutzgrundsätze auf Bereiche 

außerhalb des Gemeinschaftsrechts 

Ein Entschließungsentwurf der im Rat vereinigten 

Vertreter der Mitgliedsstaaten soll die Lücken im 

Anwendungsbereich der "Harmonisierungsrichtlinie" 

schließen helfen, die dadurch entstehen, daß be- 

stimmte Bereiche außerhalb des Gemeinschaftsrechts 

liegen: z.B. Verteidigung, Verbrechensbekämpfung, 

Geheimdienste. Dieser Entwurf verfolgt das Ziel, 

die Geltung der Grundsätze der "Harmonisierungs- 

richtlinie"” auf diese Bereiche auszudehnen und 

verpflichtet die Regierungen der Mitgliedsstaaten, 

die erforderlichen Gesetzgebungsverfahren einzulei- 

ten. 

c) Anwendung der Datenschutzgrundsätze auf die Organe 

der EG 

Die Kommission hat eine “Erklärung” verabschiedet, 

in der sie dem Wunsch Ausdruck gibt, daß die Grund- 

sätze der "Harmonisierungsrichtlinie" auf die Orga- 

ne und Einrichtungen der EG Anwendung finden. Hier- 

zu sollen die erforderlichen Maßnahmen vorgeschla- 

gen werden. Bis diese Maßnahmen getroffen sind,
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verpflichtet sich die Kommission, diese Grundsätze 

in ihrem Zuständigkeitsbereich bereits anzuwenden. 

d) Datenschutz in den Beziehungen der EG zu Dritt- 

ländern 

Eine Empfehlung für den Beschluß des Rates betref- 

fend den Beitritt der EG zum Übereinkommen des Euro- 

parats zum Schutz des Menschen bsi der automati- 

schen Verarbeitung personenbezogener Daten ("Europa- 

ratskonvention“) wird in den Beziehungen zwischen 

der Gemeinschaft und Drittländern den Schutz der 

betroffenen Personen gewährleisten. 

e) Digitales Kommunikationsnetz und Mobilfunk 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vorschlag für eine 

Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten und 

der Privatsphäre in öffentlichen, digitalen Kommuni- 

kationsnetzen; insbesondere für das dienste- 

integrierende digitale Telekommunikationsnetz 

(ISDN) und das öffentliche digitale Mobilfunknetz 

wurden im Hinblick auf den spezifischen Schutzbe- 

darf Regelungen erarbeitet. 

Defizite müssen allerdings bereits jetzt festge- 

stellt werden; folgende Gesichtspunkte sind noch 

nicht berücksichtigt (Arbeitsergebnisse des AK- 

Sicherheit der DSB-Konferenz): 

- begründungs- und gebührenfreier Ausschluß des Ein- 

trags in ein Teilnehmerverzeichnis 

- Kostenfreiheit der Auskunft 

- Verbesserung des Fernmeldegeheimnisses durch Ver- 

wirklichung einer Strafandrohung in allen Mit- 

gliedsstaaten 

- Unterdrückung der Rufnummernanzeige auch im grenz- 

überschreitenden Telefonverkehr
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- Unterdrückung der vollständigen Zieinummer im 

Kommunikationsnetz und des Standortes im Mobil- 

funknetz 

f) Informationssicherheit 

Der Vorschlag für einen Beschluß des Rates auf dem 

Gebiet der Informationssicherheit verfolgt in er- 

ster Linie das Ziel, "Privatbenutzern, Verwaltungen 

und Unternehmen eine wirksame Sicherheit der 

elektronisch gespeicherten Informationen zu bieten, 

ohne die Interessen der breiten Öffentlichkeit zu 

beeinträchtigen". Dies ist angesichts der techni- 

schen Entwicklung kostengünstiger, weltweiter Hoch- 

leistungskommunikation in einem bislang unerreich- 

ten Maßstab umso drirglicher geworden. 

Insgesamt sind die Vorschläge geeignet, als Grundlage 

für die Weiterentwickiung des Datenschutzes und der 

Datensicherheit in der EG zu dienen. Die Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder wird 

den Prozeß der Umsetzung in Rechtsetzung und Praxis 

kritisch begleiten. 

Auch die Datenschutzbeauftragten der Mitgliedsstaaten 

der EG haben sich anläßlich der internationalen Kon- 

feranz 1990 mit den Initiativen der EG-Kommission 

befaßt. Eine gemeinsame Haltung wird nach einem Mei- 

nungsaustausch angestrebt. Es werden Möglichkeiten für 

eine jährliche gemeinsame Konferenz geprüft (Anlage 

4). 

1.2.2 Schengener Zusatzübereinkommen 

Im 11. Tätigkeitsbericht (Tz. 1.7, S. 12) habe ich 

über das Schengener Abkommen und seine datenschutz- 

rechtiichen Aspekte berichtet, mit dem die Bundesre- 

publik Deutschland, Frankreich und die Benaelux-Staaten 

den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen vereinbart 
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haben. Um die dadurch entstehenden Sicherheitsdefizite 

auszugleichen, sind ein verstärkter Informationsaus- 

tausch zwischen den Behörden der Vertragsstaaten und 

weitere kompensierende Maßnahmen vorgesehen. 

Die Einzelheiten des Verfahrens sind in einem Zusatz- 

übereinkommen festgehalten, welches im Juni 1990 abge- 

schlossen wurde. Die grenzüberschreitende Informa- 

tionsverarbeitung hat durch die Einrichtung eines 

zentralen, automatisierten Informationssystems (SIS) 

eine neue Dimension erfahren. 

Die datenschutzrechtlichen Probleme des vorgesehenen 

Informationsaustauschs habe ich bereits im einzelnen 

geschildert (vgl. 11. TB, Tz. 1.7). Die Vertragsrege- 

lungen sind außerordentlich kompliziert, so daß der 

Betroffene wohl kaum noch nachvollziehen kann, wo 

seine Daten verarbeitet und genutzt werden, wenn sie 

erst einmal auf der Grundlage des supranationalen 

Verbindungsnetzes grenzüberschreitend übermittelt 

sind. Um so mehr fallen die nach wie vor bestehenden 

Mängel ins Gewicht. Den Bedenken der DSB-Konferenz 

(vgl. 11. TB, Anlage 6) wurde nur teilweise Rechnung 

getragen. 

Es fehlen nach wie vor Regelungen für das Schengener 

Informationssystem, die unter Berücksichtigung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festlegen, wann Infor- 

mationen aus dem nationalen in den internationalen 

Fahndungsbestand übernommen werden (Art. 94, 95). 

Ebenso fehlt die Festlegung, unter welchen Vorausset- 

zungen und in welchem Umfang die verschiedenen In- 

landsbehörden auf die Daten des Informationssystems 

zugreifen dürfen (Art. 101). 

Schließlich konnten sich die Vertragsparteien auch 

nicht dazu durchringen, die Voraussetzungen konkreter
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zu beschreiben, unter denen verdeckte Registrierungen 

von Personen erlaubt werden sollen (Art. 99). 

Die verdeckte Registrierung wird im übrigen von der 

Voraussetzung des nationalen Rechts abhängig gemacht 

(Art. 99 Abs. 2). Die in der BRD insoweit bestehenden 

Regelungsdefizite lassen die durch das Zusatzüberein- 

kommen auftretenden Probleme noch stärker hervortre- 

ten. 

Wegen des Wegfalls der Grenzen zwischen den Staaten 

des Schengener Abkommens ist zweifelfrei der grenz- 

überschreitende Datenaustausch im Sicherheitsbereich 

zu intensivieren. Insoweit hat das Zusatzübereinkommen 

Fortschritte gebracht. Damit sind jedoch Gefahren für 

das informationeiie Selbstbestimmungsrecht entstanden, 

die eine sorgfältige Kontrolle der praktischen Umset- 

zung des Vertragswerkes erfordern. 

1.2.3 EG-Statistikverordnung 

Die EG-Statistikverordnung, über die ich im letzten 

Jahr berichtet habe (vgl. 11. TB, Tz. 1.6), ist in- 

zwischen verabschiedet und im Amtsblatt der EG ver- 

öffentlicht worden. Erfreulicherweise ist den Forde- 

rungen der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder (vgl. Entschließung zum Entwurf einer EG-Stati- 

stikverordnung vom 26./27.10.1989, t1. TB, Anlage 6) 

weitgehend Rechnung getragen worden. Übermittlungen 

personenbezogener Einzelangaben an das Statistische 

Amt der EG dürfen nach dem verabschiedeten Text nur 

aufgrund eines eigenen Rechtsaktes der EG für bestimm- 

te statistische Zwecke, nach frühzeitiger Anonymisie- 

rung und nach Regelung der notwendigen organisato- 

risch-technischen Maßnahmen der Datensicherung vorge- 

nommen werden. Auch der Forderung nach ausreichender 

Sanktion für Verletzungen des Statistikgeheimnis wurde 

Rechnung getragen. Dagegen erfüllt die Rechtsverord- 

nung nicht die Forderung der Datenschutzbeauftragten 
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nach einer unabhängigen Datenschutzkontrolle und 

bleibt insoweit hinter dem nationalen Recht zurück. Es 

bleibt jedoch zu hoffen, daß die Initiativen der EG 

zur Harmonisierung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

(vgl. Tz. 1.2.2) eine unabhängige Datenschutzkontrolle 

unter Einschluß der Statistik auf der Ebene der Ge- 

meinschaft ermöglichen wird. 

t.2.4 Deutsch-deutscher Datenaustausch vor der Ver- 

einigung 

Nachdem die Mauer zwischen der BRD und der DDR gefal- 

len war, wuchsen trotz aller Unsicherheiten im Hin- 

blick auf die Rechtslage in der DDR die Informations- 

interessen über die bisher trennende Grenze hinweg 

sprunghaft an. Die Notwendigkeit eines deutsch- 

deutschen Informationsaustausches ergab sich insbeson- 

dere im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und 

Rechtspflege (z.B. Verfolgung wegen Ladendiebstählen, 

Verkehrsdelikten und Verletzungen der Unterhalts- 

pflicht durch Flucht unter Zurücklassung von Kindern). 

Schon vor dem endgültigen Wegfall der Personenkontrol- 

len an der "innerdeutschen" Grenze war deshalb als 

Ausgleichsmaßnahme zur Vermeidung von Sicherheitsdefi- 

ziten die Bildung einer Fahndungsunion geplant, um 

eine schnelle Unterrichtung der Polizeibehörden der 

DDR und der BRD über Personen sicherzustellen, die von 

der jeweils anderen Seite zur Strafverfolgung, zum 

Strafvollzug, zur Strafvollstreckung oder zur Gefah- 

renabwehr gesucht werden. Das Gesetz über die inner- 

deutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen vom 2. 

Mai 1953 (BGBl. 1 5S. 161) enthält keine Vorschriften 

zu der Frage des Datenaustauschs im Bereich der Gefah- 

renabwehr und der spontanen Datenübermittlung für 

Strafverfolgungszwecke. Der Prozeß der sozialen, wirt- 

schaftlichen und politischen Einigung führte zu ver- 

stärktem, grenzüberschreitendem Datenverkehr, z.B. im 

Sozialrecht, im "Melderecht, im Versicherungs- und 

Kreditrecht. Vor allem zur Vermeidung von Leistungs- 
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mißbräuchen strebten die Sozialleistungsträger einen 

Informationsaustausch an. 

Der wechselseitige Datenaustausch setzte nach dem 

Rechtsverständnis der BRD eine ausreichende, gesetzli- 

che Grundlage voraus, auf die nur übergangsweise - 

etwa im Bereich der Strafverfolgung - verzichtet wer- 

den konnte, wenn die Einhaltung gewisser Minimalanfor- 

derungen gesichert war. Dies um so mehr, als die da- 

tenschutzrechtlichen Defizite auf dem Gebiet der DDR 

nicht nur normativer Art waren. Das geschriebene Recht 

enthielt keine ausdrücklichen Vorschriften über den 

Batenschutz; besondere Vorschriften, Anordnungen, 

soweit sie etwa zum Berufsgeheimnis und Bankgeheimnis 

oder im Hinblick auf die Datensicherung und Ordnungs- 

gemäßheit der Datenverarbeitung bestanden, mußten in 

ihrer praktischen Wirksamkeit für den Schutz der 

Grundrechte vor allem deshalb als gering eingeschätzt 

werden, weil das materialistische Rechtsverständnis 

keine staatlichem Handeln vorausgehenden Rechte des 

Bürgers gegen den Staat kennt. Vor allem aber konnte 

die Verwaltungsorganisation der DDR in keiner Weise 

rechtsstaatlichen Minimalerfordernissen genügen. Die 

zentralistische Behördenstruktur - in der DDR war z.B. 

seit 1972 eine zentrale Personen-Datenbank mittels 

einer Personenkennzahl für jeden Einwohner aufgebaut 

worden - und die fehlende Trennung von Polizei- und 

Ordnungsbehörden mußte vor allem Zweifel daran aufkom- 

men lassen, ob die Zweckbindung der übermittelten 

Daten gewährleistet war. Nicht zuletzt war die Struk- 

tur des Staatssicherheitsdienstes nicht durchschaubar 

und sorgte für zusätzliche Verunsicherung. 

Die Vorschläge des Bundesministers der Justiz für eine 

vorläufige Regelung haben die Datenschutzbeauftragten 

als unzureichend kritisiert, während die des Bundes- 

ministers des Innern die in einem Beschluß der Konfe- 

renz vom 23.03.1990 (Anlage 4) enthaltenen Anregungen 

größtenteils berücksichtigten. Auf diesen Grundsätzen 
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basierten die "vorläufigen Regeln” der Bundesregie- 

rung, die später von wenigen Ausnahmen abgesehen als 

Anlage VII. des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 über 

die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und So- 

zialunion zwischen der BRD und der DDR (BGB1. II 1990 

vom 29.06.1990) übernommen wurden. Zu den Minimalan- 

forderungen des Datenverkehrs gehörten danach die 

Beachtung der Grundsätze des Übereinkommens des Euro- 

parats über den Schutz des Menschen bei der Verarbei- 

tung personenbezogener Daten vom 28. Januar 198i 

(Europaratskonvention) und einige Regeln über die 

Zweckbindung und das Auskunftsrecht des Betroffenen 

sowie die entsprechende Anwendung der Datenschutzrege- 

lungen des Sozıalgesetzbuches. Der Verweis auf die 

Europaratskonvention konnte allein deshalb nicht aus- 

reichen, weil Rechte der Betroffenen daraus nicht 

unmittelbar hergeleitet werden können. Die Gewährlei- 

stung der Zweckbindung war indessen ein wesentliches 

Anliegen. War etwa die Kriminalitätsbekämpfung ohne 

Datenaustausch nicht sichergestellt, so mußte wenig- 

stens die Verwendung der Informationen auf den Anlaß 

der Erhebung beschränkt werden. 

Die Datenschutzbeauftragten wiesen darüberhinaus in 

ihrer Entschließung darauf hin, daß die Veränderungen 

in der DDR und im übrigen Ost- und Mitteleuropa auch 

zu Konsequenzen bei der Sicherheitsüberprüfung und der 

Informationsverarbeitung durch die Nachrichtendienste 

in der BRD führen muß. 

Die entscheidende Schwachstelle war jedoch, daß die 

Verwaltungsstruktur der DDR rechtstaatlichen Anforde- 

rungen nicht genügte und die Kontrolle durch ein unab- 

hängiges Organ in der DDR nicht gewährleistet war. Ich 

habe deshalb in meiner Stellungnahme gegenüber dem 

Ministerium des Innern zur Fahndungsunion gefordert, 

daß im Interesse der schutzwürdigen Belange des Be- 

troffenen die DDR-Behörden auf Ersuchen verpflichtet
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sein sollten, dem Datenschutzbeauftragten des Aufent- 

haltsiandes des Betroffenen Auskunft zu erteilen. 

Glücklicherweise waren die vorläufigen Regeln infolge 

der Rasanz der weiteren Entwicklung nur für eine kurze 

Übergangszeit in Kraft. Seit dem 3. November 1990 gilt 

im Gebiet der früheren DDR das Bundesdatsnschutzgesetz 

aufgrund des zweiten Staatsvertrages vom 31. August 

1990 und dem hierzu verabschiedeten Einigungsvertrags- 

gesetz (BGBl II 1990 S. 885). Der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz übt die Kontrolle in den neuen 

Bundesländern längstens bis zum 31. Dezember 1991 aus. 

Es ist davon auszugehen, daß in diesen Bundesländern 

nach und nach Landesbeauftragte ihre Tätigkeit aufneh- 

men werden.
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2. Entwurf eines Saarländischen Datenschutzgesetzes 

(SDSG) 

Der Referentenentwurf zur Novellierung des Saarländi- 

schen Datenschutzgesetzes (Stand 04.05.1990) wurde mir 

zur Stellungnahme übersandt. 

Der Gesetzentwurf verbessert die Rechtsgrundiagen des 

Datenschutzes und zieht notwendige Schlußfolgerungen 

aus dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsge- 

richts und Art. 2 Saarländischen Verfassung, indem mit 

Zustimmung aller im Landtag vertretenen Parteien der 

Datenschutz als Grundrecht ausdrücklich festgeschrie- 

ben wurde. 

Positiv hervorzuheben sind insbesondere: 

- die Erstreckung des Anwendungsbereiches auf jede Art 

der Verarbeitung personenbezogener Daten (insbeson- 

dere unter Einschluß von Akten); insoweit wird auch 

die Kontrollbefugnis des Landesbeauftragten klarge- 

stellt; 

- die Einbeziehung der Datenerhebung sowie der Daten- 

nutzung als Phasen der Datenverarbeitung; 

- die grundsätzliche Pflicht, die Daten beim Betroffe- 

nen zu erheben; 

- der Grundsatz der Zweckbindung; 

- der grundsätzliche Anspruch auf unentgeltliche Aus- 

kunftserteilung, wenn nicht unter den im Entwurf 

genannten Voraussetzungen das Geheimhaltungsinteres- 

se überwiegt; 

- die Regelung der Datenverarbeitung bei Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen des öffentlichen Dienstes sowie 

für Fernmessen und Fernwirken; 
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- dıe Erstreckung der Kontrollibefugnis des Landes- 

beauftragten auf den Verfassungsschutz. 

Gegenüber dem geltenden Saarländischen Datenschutzge- 

setz vom 17. Maı 1973 waren ın folgenden Punkten Rück- 

schritte festzustellen: 

- Das Saarländısche Datenschutzgesetz galt bisher für 

alle öffentlichen Stellen; sein Geltungsbereich war 

im Interesse seiner Auffangfunktion nur insoweit 

eingeschränkt, als spezielle Gesetze für besondere 

Bereiche Datenschutzregelungen vorsahen. Im Entwurf 

sind Gnadensachen völlıg, Gerichte und Staatsanwalt- 

schaften und der Landtag mıt der Einschränkung aus- 

genommen, daß insoweit lediglich die Wahrnehmung von 

"Verwaltungsaufgaben" ım Anwendungsbereich des Ge- 

setzes verbleibt. 

Die Regelung hätte zur Folge, daß die Kontrollibefug- 

nis des Landesbeauftragten für Datenschutz entspre- 

chend dem Anwendungsbereich des Gesetzes beschränkt 

ist. Seine Kompetenzen müssen selbstverständlich 

ihre Grenzen an der rıchterlichen Unabhängigkeit 

und der verfassungsrechtlichen Stellung des Parla- 

ments finden. Externe Kontrollen in diesen Bereichen 

jedoch nur zuzulassen, wenn es sich um die Wahrneh- 

mung von "Verwaltungsaufgaben"” handelt, kann im 

Einzelfali über das Gebotene hinausgehen, weil nicht 

auf die allein maßgebliche verfassungsrechtliche 

Substanz abgestellt wird. Man muß fragen, ob das 

Ricehterprivileg berührt ist, wenn der Landesbeauf- 

tragte riskante, automatisierte Systeme für die 

Geschäftsstellen oder die Grundbuchämter überwacht, 

auch wenn sie nicht nur der Wahrnehmung von Verwal- 

tungsaufgaben dienen. Ich kann nicht erkennen, daß 

der besondere verfassungsrechtliche Rang des Parla- 

ments dadurch tangiert wird, wenn etwa eine ISDN-
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fähige Telefonanlage im Landtag, die von der Land- 

tagsverwaltung und von Abgeordneten gleichermaßen 

genutzt wird, vom Landesbeauftragten für Datenschutz 

auf ihre datenschutzgerechte Installation überprüft 

wird. Maßnahmen etwa zum Schutze des Telefon- und 

Fernmeldegeheimnisses bei der FEınrichtung moderner 

technischer Einrichtungen kann doch wohl keine Be- 

einträchtigung der parlamentarischen Prärogatıve 

oder der Unabhängigkeit des Richters bedeuten. Der 

Entwurf sollte deshalb auf die verfassungsrechtlich 

allein maßgeblichen Gesichtspunkte der richterlichen 

Unabhängigkeıt und der parlamentarischen Prärogative 

abstellen; die Verwendung unbestimmter Rechtsbegrif- 

fe wie "Verwaltungsaufgaben" baut unnötige und den 

genannten Verfassungsgrundsätzen nıcht dientiche 

Hürden auf. 

- Die Kontrolibefugnis des Landesbeauftragten wird 

zudem durch eine Staatswohlklausel beschränkt. 

- Verstöße gegen das Datenschutzgesetz sollen nur noch 

dann als Straftaten verfolgt werden, wenn sie gegen 

Entgelt oder in Bereicherungsabsicht erfolgen. Die 

Gefahren für die Persönlichkeitsrechte werden in- 

dessen mit fortschreitender Automation größer. Die 

Entkriminalisierung von Verstößen gegen den Daten- 

schutz stellt einen bedenklichen Rückschritt dar. 

- Der Begriff der Datenübermittiung soll nicht mehr 

wie bisher (8 14 Abs. 3 Satz 2 SDSG) uneingeschränkt 

auch für den internen Bereich einer Behörde anwend- 

bar bleiben. Da für die Datenweitergabe innerhalb 

öffentlicher Stellen die Vorschriften über die Da- 

tenübermittlung nur noch entsprechend anwendbar 

sind, besteht die Gefahr, daß der bisher im Gesetz 

verankerte "funktionelle Behördenbegriff" an Eindeu- 

tigkeit und Klarheit verliert. Dies ist vor allem 

nachteilig im Hinblick auf die Auffang- und Leit- 

funktion des Saarländischen Datenschutzgesetzes für
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die Datenverarbeitung in anderen öffentlichen Berei- 

chen. 

In anderer Hinsicht entsprechen die beabsichtigten 

Regelungen nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsge- 

richts im Volkszählungsurteil. Aus meiner Stellungnah- 

me möchte ich nur folgende Punkte erwähnen: 

- Dem Fortschritt der Technik muß der Entwurf noch 

stärker Rechnung tragen. Die Gefahren des On-Tine- 

Anschlusses erfordern die gesetzliche Festlegung der 

Protokollierung für jeden Einzelabruf. Die Risiken, 

die in der Selbstbedienung des Datenempfängers Tie- 

gen, müssen wenigstens durch nachträgliche Kontrol- 

len gemindert werden. Der Landesbeauftragte ist auch 

- wie bisher - vor der Einrichtung des automatisier- 

ten Direktabrufes innerhalb öffentlicher Stellen zu 

beteiligen. Auf einem besonderen Berufs- oder Amts- 

geheimnis unterliegende Daten darf automatisiert nur 

aufgrund einer ausdrücklichen, gesetzlichen Ermäch- 

tigung zugegriffen werden. 

- Die Zweckänderung bei der Verarbeitung gespeicherter 

Daten rechtfertigt der Entwurf, wenn eine Rachtsvor- 

schrift dies "zwingend voraussetzt" oder es "zur 

Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl" 

erforderlich ist. Durch eine komplizierte Verweisung 

sind diese generalkliauselartigen Voraussetzungen 

auch für die ausnahmsweise zugelassene Datenerhebung 

bei anderen Stellen und für die Datenübermittiung 

anzuwenden. Die Vorschriften sind zu weit gefaßt und 

wegen ihrer Unbestimmtheit verfassungsrechtlich 

bedenklich. Der Grundsatz der Zweckbestimmung und 

das Prinzip der Erhebung beim Betroffenen werden 

ausgehöhlt; vor allem die Datenweitergabe wird in 

einem für den Bürger nicht mehr überschaubaren Um- 

fang ausgeweitet.
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- Die generelle Zulassung der Verarbettung personenbe- 

zogener Daten für Rechnungsprüfungszwecke, Organisa- 

tionsuntersuchungen sowie für Ausbildungszwecke ist 

unverhältnismäßig und deshalb verfassungsrachtlich 

bedenklich. Regelmäßig sollten anonymisierte Daten 

und personenbezogene Daten nur dann verwendet wer- 

den, wenn dies unumgänglich ist. Werden personenbe- 

zogene Daten zu Planungszwecken verarbeitet, ist 

eine personelle und organisatorische Trennung und 

Abschottung notwendig, um die Zweckbindung sicherzu- 

stellen (vgl. 8 32 Abs. 1 Hessiches Datenschutzge- 

setz). 

- Die Einwilligung des Betroffenen darf nicht zu sei- 

nem Nachteil mißbraucht werden. Der Manipulationsge- 

fahr gegenüber dem abhängigen und in einer Zwangsla- 

ge befindlichen Bürger ("faktischer Zwang") muß 

durch Festlegung der Mindestvoraussetzungen zulässi- 

ger Informationsverarbeitung auf freiwilliger Grund- 

lage entgegengewirkt werden. 

- Transparenz und Kalkulierbarkeit der Informations- 

verarbeitung erfordern die Unterrichtung des betrof- 

fenen Bürgers über die automatisierte Speicherung 

(vgl. 8 18 Abs. 2 Hessisches Datenschutzgesetz). 

Außerdem sollten die öffentlichen Stellen zur Proto- 

kollierung der Datenübermittlung verpflichtet wer- 

den; Prozesse zur Durchsetzung von Schadenersatzan- 

sprüchen des Betroffenen haben alsdann größere Aus- 

sicht auf Erfolg und die Kontrollen werden effekti- 

ver. 

- Die Zweckbindung von personenbezogenen Daten, die 

ausschließlich zur Datenschutzkontrolle, zur Daten- 

sicherung oder Sicherstellung des ordnungsgemäßen 

Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 

werden, ist im Gesetz ausdrücklich festzuschreiben. 

Solche Protokolldaten dürfen nicht zu anderen 
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Zwecken verwendet werden (vgl. 8 13 Abs. 5 Hessiches 

Datenschutzgesetz), 

- Der Personaldatenschutz, insbesondere die Transpa- 

renz der Nutzung von Personalinformationssystemen 

ist zu verbessern. Dienst- und arbeitsrechtliche 

Beurteilungen sowie medizinische und psychologische 

Befunde des Beschäftigten dürfen nicht automatisiert 

verarbeitet werden (vgl. 8 34 Abs. 3 und Abs. 6 

Hessisches Datenschutzgesetz). 

- Die bewährte und bürgerfreundliche Zusammenfassung 

von Kontrol!- und Beratungsaufgaben für den öffentli- 

chen und privaten Bereich beim Landesbeauftragten 

für Datenschutz ist beizubehalten. 

- Die Vorschriften über die Rechtsstellung des Landes- 

beauftragten für Datenschutz müssen im Interesse der 

Stärkung seiner Unabhängigkeit weiter konkretisiert 

werden. Insbesondere darf das Personal der Dienst- 

stelle nur mit seinem Einverständnis versetzt und 

umgesetzt werden. 

Es ist zu bedauern, daß der Referentenentwurf bisher 

nicht in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde 

und deshalb die notwendige Fortschreibung des Gesetzes 

unterblieben ist. Besonders nachteilig ist die in den 

Bundesländern einzigartige, weiterbestehende Exemtion 

des Verfassungsschutzes von der Kontrolle durch den 

Landesbeauftragten für Datenschutz. 
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. 

Ss. Polizei 

3.1 Polizeiinformationssystem DIPOL 

Bereits im 11. Tätigkeitsbericht habe ich das zur 

Verbesserung der Infrastruktur der Polizei geplante 

Informationssystem DIPOL geschildert (Tz. 3.2). Ziel 

des Projekts ist die Integration von Vorgangsbearbei- 

tung, verwaltung, Texterstellung und -bearbeitung 

sowie Textkommunikation mit Hilfe eines Fernsprechson- 

dernetzes, das alle Polizeidienststellen verbindet. 

Die Diskussion über dieses riskante und komplexe Tele- 

kommunikationssystem wurde im vergangenen Jahr inten- 

siv fortgeführt, ohne daß ich aus meiner Sicht ein in 

Jeder Hinsicht befriedigendes Ergebnis konstatieren 

könnte. 

Bei der Rechtsfindung über die Grenzen zulässiger 

Informationsverarbeitung in diesem System darf nicht 

vergessen werden, daß praktisch jede Berührung des 

Bürgers mit der Polizei als Finder, Zeuge, Auskunfts- 

person, Anzeiger, Geschädigter, Opfer, Beschuldigter, 

Verdächtiger und Kontaktperson eines Beschuldigten 

ihren elektronischen Niederschlag in DIPOL findet und 

damit der Polizei der Zugriff auf personenbezogene 

Daten in bisher nicht gekanntem Umfang eröffnet werden 

kann. 

Neben lokaler, dezentraler Erfassung und Verarbeitung 

in den örtlichen Polizeidienststellen soll ein zentra- 

ler, personenbezogener Datenbestand auf Landesebene 

eingerichtet werden. Der Qualitätssprung im Vergleich 

zu der bisherigen konventionellen Arbeitsweise liegt 

nicht nur in der gezielten Abrufmöglichkeit auf ört!i- 

cher Ebene, sondern auch in der Möglichkeit einer 

schnellen, landesweiten Zusammenführung von Polizei- 

informationen mit Hilfe des zentralen Bestandes be- 

gründet. Immer wieder habe ich versucht das Problem zu 

verdeutlichen, inwieweit diese Möglichkeiten genutzt 
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werden dürfen und inwieweit es möglich ist, den von 

der Technik ausgehenden Gefahren zu begegnen. 

Im Polizeibereich stehen sich zwei gleichrangige Ver- 

fassungspositionen gegenüber: Rechtsgüterschutz der 

Polizei durch Gefahrenabwehr und Verbrechensbekämpfung 

einerseits und Persönlichkeitsrechte des Bürgers ande- 

rerseits. Auf der Grundlage des Saarländischen Poli- 

zeigesetzes muß eine Lösung gefunden werden, die unter 

Berücksichtigung beider Gesichtspunkte einen verfas- 

sungskonformen Einsatz des Systems gewährleistet. 

Mit den Bürgerrechten wäre es jedenfalls nicht verein- 

bar, wenn DIPOL zu einem Verdachtverdichtungsinstru- 

ment ausgestaltet würde, das die Allgegenwärtigkeit 

und Allzuständigkeit der Polizei im Vorfeld konkreter 

Gefahren zur Folge hätte. Es muß deshalb dafür gesorgt 

werden, daß Informationen, die die Polizei aus aktuel- 

lem Anlaß etwa über Finder, Anzeiger, Zeugen, Aus- 

kunftspersonen, Opfer und Geschädigte dokumentiert, 

nicht in unverhältnismäßigem Umfang aus Gründen der 

Vorbeugung genutzt werden. Das Polizeirecht des Saar- 

landes schreibt eine strenge Zweckbindung vor (8 25 

Abs. 1, 8 30 Abs. 1 Satz 2 SPolG). Zweckbest immung 

kann die Strafverfolgung, die Gefahrenabwehr, die 

Gefahrenvorsorge, die vorbeugende Verbrechensbekämp- 

fung oder die sogenannte Vorgangsverwaltung sein. Das 

Informationssystem hat diese unterschiedlichen Zweck- 

bestimmungen zu berücksichtigen. Es müssen objektive 

Kriterien gefunden werden, an denen sich die Zugriffs- 

regelung zu orientieren hat. 

Mit diesen durch das Gesetz vorgegebenen Schranken ist 

jedenfalls die geplante, zentrale Datenhaltung nicht 

vereinbar, die die lokalen Vorkommisse in welcher Form 

und mit welchem Umfang auch immer, gegebenenfalls 

sogar für alle Polizeidienststellen personenbezogen 

abrufbar dokumentiert. Zur vorbeugenden Verbrechensbe- 

kämpfung dürfen jedoch aus Strafermittlungsverfahren 
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lediglich Wiederholungstäter nach eıner sorgfältigen 

Prognoseentscheidung gespeichert werden (8 30 Abs. ? 

SPolG). Diesem Zweck dient das beım Bundeskriminalamt 

eingerichtete INPOL-System. Diesem bundesweit und 

teilweise landesweit abrufbaren Datenbestand darf 

keine weitere, zentrale Datenhaltung hinzugefügt wer- 

den, weil sie für präventive Zwecke nicht erforderlich 

ist und zudem den Betroffenen unverhältnismäßig bela- 

sten würde. Die geplante, zentrale Registratur würde 

vom ersten Tag der Ermittlung an nach Gesichtspunkten 

der Vorbeugung unbewertete Informationen enthalten. 

Die Nutzung eines solchen Datenbestandes, die notwen- 

digerweise präventive Auswirkungen haben müßte, wäre 

mit den strengen Anforderungen des Gesetzes nicht 

vereinbar. 

Der Minister des Innern wird sich an seiner Presseer- 

klärung vom 12. Februar 1990 messen lassen müssen: "So 

müßten selbstverständlich die Zugriffsregelungen die 

im Saarländischen Polizeigesetz festgeschriebenen 

Grundsätze der Zweckbindung verwirklichen. Informatio- 

nen, die nicht der Strafermittlung und Gefahrenabwehr 

unmittelbar dienten, dürften nur für die Zwecke des 

Jeweiligen Vorgangs genutzt werden. Die polizeiliche 

Vorgangsverwaltung durch DIPOL müsse präzise festge- 

legt werden 

Die Biskussion über die Grenzen der Nutzung der in dem 

riskanten System gespeicherten Informationen ist noch 

im Gang. 

3.2 Spezialdateien 

Beim Kriminaipolizeiamt des Saarlandes wurde eine spe- 

zielle Prostituiertenkartei für den Bereich der Lan- 

deshauptstadt mit etwa 600 Personen geführt. Dabei 

wurde für jede Prostituierte - unabhängig davon, ob im 

konkreten Fall begründeter Anlaß für Ermittlungen 

wegen strafbarer Handlungen, Ordnungswidrigkeiten oder 
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zur Gefahrenabwehr bestand - eine Karteikarte ange- 

legt, die Namen, Anschrift, Geburtsdatum und häufig 

auch Hinweise oder Verweise auf den Standort oder 

Arbeitsplatz enthielt. 

Neben dieser Kartei wurde eine alphabetisch geordnete 

Sammlung von Hängeakten geführt, in der Erkenntnisse 

über das Umfeld, gegebenenfalls Ordnungswidrigkeiten, 

Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Sperrbezirksverord- 

nung, Zeugenvernehmungen beispielsweise wegen even- 

tueller Gewerbsunzucht, Anträge des Verwaltungspoli- 

zeiamtes auf Vorführung zum Gesundheitsamt, Abmeldung 

der Tätigkeit beim Gesundheitsamt gesammelt wurden. 

Teilweise waren die Erkenntnisse in einem Formblatt 

strukturiert, auf dem regelmäßig als Freitext eine 

Vernehmung der Prostituierten über ihre Herkunft und 

sozialen Verhältnisse aufgezeichnet war. In vielen 

Fällen war in der Akte ein Lichtbild der Betroffenen 

abgelegt. 

Darüberhinaus wurde jede Prostituierte - auch wenn 

kein Anlaß für Ermittlungen besteht - in dem automati- 

sierten INPOL-Saarland-Verfahren, das allen saarlän- 

dischen Polizeidienststellen für Auskünfte zur Verfü- 

gung steht, mit dem Hinweis auf ihre Tätigkeit und die 

Fundstelle für ihre Akte gespeichert. Das Aussonde- 

rungsprüfdatum ist regelmäßig auf fünf Jahre festge- 

legt; jede wie auch immer geartete Erkenntnis verlän- 

gerte die Speicherung um den gleichen Zeitraum. 

Nach Artikel 2 der Saarländischen Verfassung hat jeder 

Anspruch auf den Schutz seiner personenbezogenen Da- 

ten. Eingriffe in das informationelle Selbstbestim- 

mungsrecht sind nur in überwiegendem Interesse der 

Allgemeinheit aufgrund eines fürmlichen Gesetzes zu- 

lässig. Die umfangreiche Datenspeicherung war deshalb 

auf der Grundlage des Saarländischen Polizeigesetzes 

zu bewerten. 
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Aus Gründen der Gefahrenabwehr war die Erhebung von 

Informationen über Prostituierte nicht gerechtfertigt, 

wenn nicht im Einzelfall eine konkrete Gefahr vorlag. 

Die Prostitution ist nicht mehr oder weniger gefahren- 

geneigt als andere Erwerbszweige. Wollte man gefährde- 

te Personen schlechthin polizeilicher Kontrolle unter- 

werfen, müßten ebenso Nachtportiers, Betreiber von 

Bars und Gaststätten mit Nachtkonzession, Bedienstete 

von Wach- und Schließgesellschaften einbezogen werden. 

Die Prostitution als alleiniges Kriterium ist für die 

Annahme einer konkreten Gefahr im Einzelfall untaug- 

lich. 

Prostitution an sich ist nicht strafbar, so daß diese 

für sich allein die Speicherung in polizeilichen Da- 

teien und Unterlagen weder im Hinblick auf ein bisheri- 

ges noch auf ein zukünftiges Verhalten rechtfertigt (8 

30 Abs. 2 SPolIG). Die Prostitution allein liefert 

überdies noch keine Anhaltspunkte dafür, daß Verbre- 

chen oder qualifizierte Straftaten begangen werden ($ 

30 Abs. 3 SPolG), so daß auch im Vorfeld konkreter 

Gefahren die Erhebung und Speicherung aus Gründen der 

Prävention nicht zulässig ist. 

Meiner Forderung, die Prostituiertenkartei aufzulösen, 

die alphabetisch geordnete Sammiung von Hängeakten zu 

vernichten und die zugehörige Speicherung im automati- 

sierten Bestand zu löschen, hat das Ministerium des 

Innern schon deshalb Rechnung getragen, weil der kri- 

minalistische Wert dieser Datei in keinem Verhältnis 

zu dem personellen Aufwand stehe. 

Die Brisanz der geschilderten, polizeilichen Informa- 

tionsverarbeitung lag vor allem auch darin begründet, 

daß Personen, die sich nicht strafbar gemacht haben, 

in dem landesweiten, automatisierten Informations- 

system ISA gespeichert wurden. 
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In meinem letzten Tätigkeitsbericht (8. TB, Tz. 3.4.1 

S. 42) habe ich über die Schankkonzessionsdatei eines 

Polizeireviers im Bereich der Landeshauptstadt berich- 

tet. Hierbei handelte es sich um eine Aktensammlung 

über etwa 470 Gaststätten, die über eine Findex-Datei 

erschließbar war. Die Akten enthielten umfangreiche 

Informationen über Gastwirte, Konzessionsurkunden, 

Baupläne, Strafregisterauszüge und Polizeiberichte 

über strafbare Handlungen und Ordnungswidrigkeiten der 

Konzessionsinhaber sowie sonstige Vorfälle und Beob- 

achtungen über das Verhalten dieser Personen. Ich 

hatte deutlich gemacht, daß die Führung derartiger 

Aktensammlungen durch die Vollzugspolizei rechtswidrig 

ist. 

Nachdem der Innenminister zunächst eine gegenteilige 

Auffassung vertreten hatte, konnte ich im Laufe des 

Jahres 1990 erreichen, daß er sich meiner Rechtsmei- 

nung anschloß. Das Schutzpolizeiamt wurde angewiesen, 

die bei den Dienststellen bestehenden Aktensammlungen 

zu vernichten. 

Abgesehen von der rechtlichen Würdigung des Tatbestan- 

des wird deutlich, daß die Notwendigkeit von Spezial- 

dateien neben dem INPOL-System in Zweifel zu ziehen 

ist. Die Auffassung des Ausschusses für Innere Verwa]- 

tung, daß die konventionellen Spezialdateien abzubauen 

sind, muß unterstrichen werden (Tz. 2.2 der Ent- 

schließung vom 09.11.1989, Lt-Drucksache 9/1038- 

9/1121; Anlage 8 zu meinem 11. Tätigkeitsbericht). 

3.3 Protokollierung der INPOL-Abfrage 

Im Berichtszeitraum wurde die Protokollierung der 

Nutzung von Personenauskünften aus dem polizeilichen 

Informationssystem INPOL überprüft. 
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Bei der Datei INPOL handelt es sich um ein bundeswei- 

tes Verbundsystem, in das Informationen über Straf- 

täter und Beschuldigte aufgenommen werden. Sinn der 

Datei ist es, die Arbeit der Polizei bei zukünftigen 

Strafermittlungsverfahren zu erleichtern. Um miß- 

bräuchliche Zugriffe durch Polizeibeamte auszu- 

schließen, ist durch Erlaß des Innenministers ein 

stichprobenartiges Überprüfungsverfahren vorgeschrie- 

ben. Hierbei hat das Kriminalpolizeiamt, über dessen 

Terminals alle Auskünfte laufen, an zehn im voraus 

festzulegenden Tagen im Monat drei Personenerkenntnis- 

anfragen nach freier Entscheidung auszuwählen und 

durch Rückruf bei dem Leiter der Dienststelle, der der 

anfragende Beamte angehört, die Rechtmäßigkeit des 

Datenabrufes festzustellen und entsprechend zu proto- 

kollieren. Aus Gründen der Effektivität war eine 

früher einmal vorgesehene, vollständige Protokollie- 

rung der Abfragen auf den beschriebenen Umfang zurück- 

genommen worden. 

Bei der Überprüfung dieses Protokollıerungsverfahrens 

hat sich gezeigt, daß im Krıminalpolizeiamt zwar den 

Vorgaben des ministeriellen Erlasses Rechnung getragen 

wird, das Verfahren jedoch verbesserungsbedürftig ist. 

Eine nach dem Zufallsprinzip erfolgte Auswahl von 

zwölf Personenauskünften, deren Berechtigung in den 

Dienststellen und Revieren durch meine Mitarbeiter 

überprüft wurde, hat jedenfalls in vier Fällen zu 

einem zweifelhaften Ergebnis geführt. Die Einlassung 

der Beamten ließ eine eindeutige Rechtfertigung der 

Abfragen nicht erkennen. So erklärte ein Bediensteter, 

daß er für einen Kollegen nachgefragt habe, an dessen 

Namen er sich aber nicht mehr erinnere. Ein anderer 

war mehrere Wochen abwesend, so daß mangels Bezugs der 

Abfrage zu einem Aktenvorgang davon auszugehen war, 

daß aufgrund des Zeitablaufs eine Aufklärung nicht 

mehr möglich oder doch sehr erschwert sein würde. 
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Zu bemängeln war auch das Protokollierungsverfahren, 

da durch allgemeine Formulierungen zur Begründung des 

Abfragegrundes - beispielsweise Strafermittlungen - 

eine Überprüfung im nachhinein äußerst erschwert wur- 

de. Zudem wurden Abfragen von Dienststellenleitern 

nicht kontrolliert. 

Schließlich wurde festgestellt, daß aus Gründen des 

Betriebsablaufes Kontrollen des Krıminalpolizeiamtes 

nur am Vormittag stattfinden, obgleich INPOL-Abfragen 

rund um die Uhr erfolgen. Bei dieser Verfahrensweise 

besteht die Gefahr, daß die Kontrollpraxis in den 

Revieren bekannt ist und daher Anfragen, deren Recht- 

mäßigkeit. zweifelhaft sein könnte, außerhalb der ge- 

nannten Zeit durchgeführt werden. 

Erfreulich ist, daß der Innenminister meinen Beanstan- 

dungen und Anregungen Rechnung getragen hat und zu- 

künftig die Protokollierung auf einen Zeitraum von 24 

Stunden ausdehnen und hierbei statt drei Abfragen an 

den ausgewählten Tagen jeweils fünf Abfragen einer 

Überprüfung unterziehen wird. Protokolliert wird zu- 

künftig neben dem Anlaß der Abfrage auch ein Hinweis 

auf die der Anfrage zugrundeliegenden Akte und die 

Tagebuchnummer oder das Aktenzeichen. Schließlich 

halte ich es für besonders bedeutsam, daß zukünftig 

nicht mehr eine telefonische Überprüfung stattfindet, 

sondern in jedem Fall ein schriftliches Verfahren 

durchgeführt wird, wobei zusätzlich auch Abfragen des 

Bienststellenleiters durch den nächsthöheren Vorge- 

setzten überprüft werden. 

Gleichwohl ist nicht zu verhehlen, daß auch diese 

Verfahrensweise die mißbräuchliche Inanspruchnahme des 

INPOL-Systems nicht ausreichend ausschalten wird. 

Wünschenswert wäre aus datenschutzrechtlicher Sicht 

eine umfassende Protokollierung, durch die daten- 

schutzrechtliiche Kontrollen in weit größerem Umfang 

ermöglicht würden. Mit fortschreitender Automation 
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werden sich dıe Möglichkeiten der Protokollierung 

verbessern. Um die Zweckbindung der Protokolldaten zu 

gewährleisten, sind jedoch nicht zu lange Speicherfri- 

sten vorzusehen. 
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4. Rechtspflege 

4.t Stand der Gesetzgebung 

Das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE 65,1) hat die Auffassung der Datenschutz- 

beauftragten bestätigt, daß Eingriffe in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung einer gesetzlichen 

Grundlage bedürfen, aus der sich die Voraussetzungen 

und der Umfang der Beschränkung klar und für den Bür- 

ger erkennbar ergeben. Obgleich seit dieser Entschei- 

dung bereits mehr als sieben Jahre vergangen sind, 

müssen für den Bereich der Rechtspflege nach wie vor 

Regelungsdefizite festgestellt werden. 

Bereits in früheren Tätigkeitsberichten habe ich auf 

die Notwendigkeit eines Justizmitteilungsgesetzes 

hingewiesen (vgl. zuletzt 8. TB, Tz. 3.2.1 8. 46). 

Mitteilungen aus gerichtlichen Verfahren werden noch 

immer auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften, 

nämlich der "Anordnung über Mitteilungen in Strafsa- 

chen (MiStra)“ und der "Anordnung über Mitteilungen in 

Zivilsachen (MiZi)" versendet. Gerichte und Staatsan- 

waltschaften haben aufgrund dieser Verwalitungsanord- 

nungen vielen anderen Stellen und Institutionen über 

Straf- und Zivilverfahren und die dabei gewonnenen 

Erkenntnisse zu berichten. Dabei werden sehr sensible 

Angaben über den Betroffenen weitergegeben, die die 

Persönlichkeitsrechte beeinträchtigen. Es steht folg- 

lich außer Frage und wird auch von der Justizverwal- 

tung nicht bestritten, daß diese Datenübermittlungen 

nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung 

erfolgen dürfen. Gleichwohl ist es in der vergangenen 

Legislaturperiode nicht gelungen, den gesetzgebenden 

Körperschaften einen verabschiedungsreifen Gesetzent- 

wurf vorzulegen. Ich habe daher den Justizminister 

wiederum aufgefordert (vgl. bereits meinen 8. TB, Tz. 

3.2.2, 8. 51), für die Übergangszeit Datenübermittiun- 

gen nach MiZi und MiStra nur in eingeschränktem Umfang 
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zuzulassen. Dies ist notwendig, da das Bundesverfas- 

sungsgericht bei Fehlen der gesetzlichen Grundlagen 

die Weiterführung der bisherigen Verwaltungspraxis nur 

unter den Einschränkungen gestattet hat, daß Grund- 

rechtseingriffe zur Aufrechterhaltung staatlicher 

Funktionen unerläßlich sind (BVerfGE 41 S. 251). Eine 

Stellungnahme hierzu liegt mir noch nicht vor, es 

bleibt jedoch zu hoffen, daß mein wiederholtes Eintre- 

ten für eine restriktive Handhabung Erfolg hat. 

Gleichfalls immer noch nicht abgeschlossen ist die 

Novellierung der Bestimmungen über das Schuldnerver- 

zeichnis. Auch über die damit zusammenhängende Proble- 

matik habe ich bereits mehrfach berichtet (vgl. zu- 

letzt meinen 9. TB, Tz. 2.4, S. 40). In das von den 

Amtsgerichten geführte Schuldnerverzeichnis werden 

Personen eingetragen, die auf Betreiben ihrer Gläubi- 

ger die eidesstattliche Versicherung über ihr Vermögen 

abgegeben haben (sog. Offenbarungseid) oder gegen die 

wegen Nichtabgabe der eidesstattlichen Versicherung 

oder aus anderen privatrechtiichen Gründen Haftvoll- 

streckung angeordnet ist. Da durch die jedermann ge- 

stattete Einsichtnahme und die Erteilung von Abschrif- 

ten und Auszügen an die verschiedensten Institutionen 

und Privatpersonen Informationen aus dem Schuldnerver- 

zeichnis weitergegeben werden, bedarf es einer dies 

regelnden gesetzlichen Bestimmung. Die "Allgemeinen 

Vorschriften über die Erteilung von Abschriften und 

Auszügen aus dem Schuldnerverzeichnis"” genügen als 

Verwaltungsvorschrift nicht den Anforderungen. 

Regelungsbedarf besteht für den Gesetzgeber auch im 

Bereich des Strafvollzugs. Die Informationsverarbei- 

tung in den Justizvollzugsanstalten, insbesondere die 

Weitergabe von Informationen über Strafgefangene an 

andere Stellen bedürfen einer hinreichenden gesetzli- 

chen Grundlage; das Strafvollzugsgesetz ist fort- 

schreibungsbedürftig (vgl. hierzu bereits meinen 8. 

TB, Tz. 3.3, S. 55). 
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Bereits in meinem letzten Tätigkeitsbericht habe ich 

über die Bemühungen berichtet, den Strafverfolgungsbe- 

hörden eine rechtstaatlich einwandfreie Grundlage für 

ihre Arbeit zu geben (vgl. meinen 11. TB, Tz. 5.1, S. 

54). Die Bedeutung des Entwurfs zum Strafverfahrens- 

änderungsgesetz aus dem Jahre 1989 kann gar nicht 

unterschätzt werden; er betrifft einen Kernbereich der 

Rechtspflege, 'ın dem sich der Mangel normenklarer, 

gesetzlicher Befugnisse besonders nachteilig auswirken 

muß. Die Tatsache, daß der Entwurf nicht einmal zur 

parlamentarischen Beratung gelangte und mithin aus- 

reichende gesetzliche Grundlagen in einigen Bereichen 

der Informationsverarbeitung für Strafverfolgungs- 

zwecke fehlen, wirft schwerwiegende Fragen auf. Der 

Ablauf der letzten Legislaturperiode des Bundestages 

markiert einen Zeitpunkt, der die Übergangszeit been- 

den könnte, die das Bundesverfassungsgericht dem Ge- 

setzgeber bis zur iInkraftsetzung verfassungsmäßiger 

Rechtsgrundlagen setzt (vgl. Vorbemerkung zu meinem 

10. TB S. 2 ff). Es ist nicht auszuschließen, daß die 

Gerichte mehr und mehr Maßnahmen der Strafverfolgungs- 

behörden für rechtswidrig erklären, weil die erforder- 

lichen gesetzlichen Grundlagen fehlen. 

4.2 Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgift- 

handels und der organisierten Kriminalität (OrgKG) 

Dieser Gesetzesentwurf, den der Bundesrat auf Initia- 

tive der Länder Bayern und Baden-Württemberg in das 

Gesetzgebungsverfahren eingebracht hatte, war insbe- 

sonders darauf ausgerichtet, bestimmte Ermittlungs- 

methoden wie den Einsatz verdeckter Ermittler und 

technischer Observationsmittel (z.B. Abhörgeräte und 

Richtmikrofone) sowie die Durchführung von polizeili- 

cher Beobachtung und Rasterfahndung gesetzlich abzu- 

sichern. Es wird nicht verkannt, daß bestimmte Er- 

scheinungsformen der Kriminalität im Interesse des 

Schutzes der Bürger besondere Fahndungsmethoden erfor- 
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dern. Darauf hat sich der Entwurf jedoch nıcht be- 

schränkt. 

Im Gegensatz zu den Arbeitsentwürfen des Bundesjustız- 

ministers für eine umfassende Novellierung des Straf- 

verfahrensrechts knüpft der Bundesratsentwurf die 

Eingriffsbefugnisse an zu weit gefaßte Voraussetzun- 

gen, die die tiefgreifenden Fahndungsmaßnahmen nıcht 

nur zu Ermittlungen gegen den illegalen Rauschgıfthan- 

del und die sog. "organisierte Kriminalität" erlauben 

und teilweise mit Sicherheit nur die Klein- und Baga- 

tellkriminalität von der Anwendung ausschließen. Zu 

niedrig war die Schranke für den Einsatz technischer 

Mittel gegenüber dem an sich Unverdächtigen, sollte er 

in das Fadenkreuz polizeilicher üÜberwachungstechnik 

geraten. Der Anwendungsbereich für Telefonabhörmaßnan- 

men wurde gegenüber dem geltenden Recht erweitert. Das 

Richterprivileg für die Anordnung technischer Überwa- 

chungsmaßnahmen war zugunsten der Eilkompetenz der 

Strafverfolgungsbehörden vernachlässigt, nicht einmal 

die nachträgliche, richterliche Kontrolle war in sol- 

chen Fällen zwingend vorgesehen. Die Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat 

in einer Entschließung vom 4,/5. Oktober 1990 auf die 

Gefährdungen des informationellen Selbstbestimmungs- 

rechts durch Einschränkungen des Fernmeldegeheimnisses 

auch im Hinblick auf die Fortentwicklung der Telekom- 

munikation hingewiesen und einschränkende gesetzliche 

Regelungen gefordert (Anlage 7). 

So wünschenswert und notwendig eine umfassende Novel- 

lierung der Strafprozeßordnung ist (vgl. Tz. 4.1), so 

problematisch waren die im OrgKG vorgesehenen Regelun- 

gen von Teilaspekten der Materie. Dabei kamen die 

Rechte Betroffener zu kurz. Die mit besonderen Ermitt- 

lungsmethoden für bestimmte Strafverfolgungszwecke 

erhobenen Daten durften für zu weitgehende andere 

Zwecke verwendet werden. Es fehlten ausreichende Be-



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes -_10. Wahlperiode _- 

stimmungen zum Auskunftsrecht des Betroffenen und zur 

Löschung. 

Der Entwurf forderte Kritik heraus. Selbst die Bundes- 

regierung mußte in ihrer Stellungnahme darauf hinwei- 

sen, "daß einzelne Vorschläge unter verfassungsrecht- 

lichen und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

nicht unproblematisch erscheinen und näherer Prüfung 

bedürfen" (Bt-Drucksache 11/7663, S. 52). Der Entwurf 

fiel der Diskontinuität des Parlaments anheim. 

4.3 Zentraldatei der Staatsanwaltschaft 

Im Berichtszeitraum wurde die Zentraldatei der Staats- 

anwaltschaft Saarbrücken überprüft. Bei dieser Datei 

handelt es sich um ein zentrales Aktennachweissystem, 

in dem gegliedert in ein Js-Register (Verfahren gegen 

namentlich bekannte Beschuldigte) und ein Uys-Register 

(Verfahren gegen unbekannte Straftäter) personenbezo- 

gene Informationen von Beschuldigten und Geschädigten 

gespeichert werden. Seit Anfang 1987 wird die Zentral- 

datei in Form eines EDV-Verfahrens betrieben. Die 

Staatsanwaltschaft bedient sich seither bei der Neu- 

aufnahme, der Fortschreibung, der Abfrage und dem 

Ausdruck der Registerdaten installierter Terminals und 

Druckeinrichtungen, die mit der Großanlage der ZDV- 

Saar durch Standleitung verbunden sind. Die Prüfung 

des Verfahrens gab Anlaß zu Beanstandungen. 

Ich habe insbesondere gerügt, daß die Speicherung der 

dem Beschuldigten vorgeworfenen Tat nach Strafvor- 

wurfsgruppen erfolgt, in denen bestimmte Delikte zu- 

sammengefaßt sind. Aus der Speicherung selbst wird 

somit nicht ersichtlich, welche konkrete Straftat dem 

Beschuldigten vorgeworfen wird. In den Strafvorwurfs- 

gruppen sind eine Vielzahl von Straftaten mit ganz 

unterschiedlichem Unrechtsgewicht gebündelt. Bei- 

spielsweise werden Vollrauschdelikte und unterlassene 

Hilfeleistung oder als weitere Gruppe Hochverrat, 
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Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger 

Organisationen, Verunglimpfung von Verfassungsorganen 

und Wehrpflichtentziehung unter derselben Kennzahl 

zusammengefaßt. Daraus kann sich ein völlig unzutref- 

fendes Persönlichkeitsbild ergeben, das für sich gese- 

hen schon einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff 

darstellt. Dies ist um so problematischer, als die 

Zentraldatei nicht nur eine für den internen Gebrauch 

der „Staatsanwaltschaft bestimmte Datensammlung ist, 

sondern Auskünfte und Mitteilungen aus dieser Datei 

auch an andere Stellen - beispielsweise an den Sozıa- 

len Dienst oder an Bewährungshelfer - gehen. 

Warum die Staatsanwaltschaft trotz dieser verfassungs- 

rechtlichen Bedenken und meiner nachdrücklichen Forde- 

rungen an der Speicherung von Strafvorwurfsgruppen 

festhält, ist mir nicht ersichtlich. Es wäre ohne 

nennenswerten Mehraufwand möglich, statt der Speiche- 

rung der Kennziffer für eine Strafvorwurfsgruppe von 

vornherein die konkrete Strafbestimmung zu speichern. 

Da das Ergebnis des Ermittlungs-/Strafverfahrens eben- 

falls gespeichert wird, könnte, soweit sich der Straf- 

vorwurf geändert hat, spätestens bei diesem Arbeits- 

gang ohne weiteres die beim Ausgang des Verfahrens 

zutreffende Strafbestimmung gespeichert werden. Hier- 

mit wäre nur ein äußerst geringer Mehraufwand verbun- 

den. 

Belastend für den Betroffenen können bestimmte Ände- 

rungen der gespeicherten Daten sein. Etwa die Zusam- 

menlegung von Personendatensätzen kann zur Folge ha- 

ben, daß einem Täter verschiedene Taten, die bisher 

getrennt gespeichert waren, zugeordnet werden. Zu 

Recht sieht das Handbuch in solchen Fällen die Proto- 

kollierung solcher Bestandsänderungen vor, um eine 

Kontrolle zu gewährleisten. Das Korrekturprotokoll 

soll dem Leiter der Zentraldatei vorgelegt werden. 

Diese. Maßnahme zur Verhinderung schwerwiegender Mängel 

war bislang nicht verwirklicht, obwohl seit Realisie- 
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rung des EDV-Verfahrens bereits mehr als drei Jahre 

vergangen waren. Erst auf meine Beanstandung hın hat 

die Staatsanwaltschaft mit dem nötigen Nachdruck dafür 

gesorgt, daß der Programmtei? "Protokollierung“ in die 

Praxis umgesetzt wurde. 

Bei der Prüfung vor Ort hat sich im übrigen gezeigt, 

daß neben dem EDV-Verfahren ein umfassendes manuelles 

Karteikartensystem für die bis zum Beginn des Jahres 

1987 angefallenen Aktenvorgänge geführt wırd. Die 

einzelnen Karteikarten enthalten hierbei, da eine 

systematische Aussonderung nicht stattfindet, zum Teil 

Hinweise auf Straftaten, die mehrere Jahrzehnte zu- 

rückliegen. In vielen Fällen sind die zu den Kartei- 

karten gehörenden Akten bereits vernichtet. In anderen 

Fällen ist mangels systematischer Aussonderung nicht 

auszuschließen, daß Akten noch vorhanden sind, obwohl 

die nach den Aufbewahrungsbestimmungen vorgegebenen 

Fristen bereits abgelaufen sind. Auf entsprechende 

Fragen haben die Bediensteten der Staatsanwaltschaft 

erklärt, daß eine systematische Aussonderung von Kar- 

teikarten und Aktenmaterial an der fehlenden Personal- 

kapazität scheitere. Auf entsprechende Vorhaltungen in 

meinem Prüfbericht hat der Leitende Oberstaatsanwalt 

erklärt, daß eine "permanente Aussonderung” erfolge. 

Wörtlich hat er mitgeteilt: "Daß es in diesem Bereich 

aufgrund personeller Engpässe zu Stockungen und Ver- 

zögerungen kommen kann, ist richtig, 1äßt sich indes- 

sen nicht völlig ausschließen, weil mit den vorhande- 

nen Mitteln der Geschäftsbetrieb insgesamt aufrecht zu 

erhalten ist. Dazu ist es auch erforderlich, Prioritä- 

ten zu setzen." Abgesehen davon hat er die Auffassung 

vertreten, daß es sich bei dem manuellen Karteikarten- 

system, jedenfalls soweit es zur Aussonderung vorgase- 

hen ist, um eine interne Datei handele, im Ergebnis 

also um einen Datenbestand, der nach den datenschutz- 

rechtlichen Bestimmungen zulässig sei. 
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Die Behandlung der Altfälle durch die Staatsanwalt- 

schaft und die in der Stellungnahme vertretene Rechts- 

auffassung läßt die völlige Verkennung verfassungs- 

rechtlicher Anforderungen deutlich werden. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt 

jede Form personenbezogener Datenverarbeitung durch 

öffentliche Stellen einen Eingriff in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung dar. Sind vorhandene 

Datenbestände zur Aufgabenerfüllung der öffentlichen 

Stelle nicht mehr erforderlich, was bei einem Großteil 

der alten Datenbestände der Fall sein dürfte, hat 

demzufolge eine unverzügliche Aussonderung stattzufin- 

den. Eine weitere Aufbewahrung des Datenmaterials 

würde in nicht gerechtfertigter Weise in Grundrechts- 

positionen der betroffenen Bürger eingreifen. 

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frank- 

furt entbehrt die Datenverarbeitung der Staatsanwalt- 

schaft ohnehin der notwendigen gesetzliche Grundlage. 

Zwar können unerläßliche Däatenverarbeitungsmaßnahmen 

für eine Übergangszeit auch ohne gesetzliche Legitima- 

tion hingenommen werden, das Oberlandesgericht hat 

aber für die zentralen Namensdateien der Staatsanwalt- 

schaft festgestellt, daß diese Übergangszeit mit Ab- 

lauf der Legislaturperiode des Bundestages, also im 

Dezember 19390, endet (vgl. OLG Frankfurt NJUW 1989, 

Ss. 47). Vor diesem Hintergrund erscheint es um so 

dringlicher, daß die Staatsanwaltschaft in der Über- 

gangszeit bis zur Verabschiedung verfassungsmäßiger 

Rechtsgrundlagen personenbezogene Informationen in 

einer Weise verarbeitet, daß der Betroffene möglichst 

wenig belastet wird (Prinzip des geringsten Ein- 

griffs). 

4.4 Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Be- 

troffenen durch justitielle Vorgänge 

Mich erreichten Eingaben von Bürgern, die sich über 

diskriminierende Niederlegungen in behördlichen Akten 
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beschwerten. Änderungen des Akteninhalts sind äußerst 

schwierig zu erreichen. Ist etwas "schwarz auf weiß" 

in einer Akte vermerkt, macht es, auch wenn der Akten- 

inhalt nachweislich unrichtig oder subjektiv überzogen 

bewertet ist, erhebliche Schwierigkeiten, die öffent- 

liche Stelle zu einer Entfernung oder Unkenntlichma- 

chung des entsprechenden Aktenblattes zu bewegen. Auf 

zwei besonders diskriminierende Aktenvermerke möchte 

ich exemplarisch eingehen. 

4.4.1 Diskriminierender Aktenvermerk in einer Pfleg- 

schaftssache 

Für eine ältere Dame, die infolge körperlicher Gebre- 

chen nicht mehr in der Lage war, Ihre Angelegenheiten 

selbst zu besorgen, war mit ihrer Einwilligung eine 

Gebrechlichkeitspflegschaft angeordnet worden. Der für 

sie tätige Pfleger wollte ebenfalls mit ihrem Einver- 

ständnis das in ihrem Eigentum stehende Hausgrundstück 

veräußern. Nach Abschluß des notariellen Kaufvertrages 

mußte die Zustimmung des zuständigen Rechtspflegers 

eingeholt werden. Die Beteiligung eines Rechtspflegers 

bei solchen Geschäften ist gesetzlich vorgesehen, um 

zu verhindern, daß im Rahmen einer Pflegschaft miß- 

bräuchlich über Vermögensgegenstände der unter Pfleg- 

schaft stehenden Person verfügt wird. Der zuständige 

Rechtspfleger beim Amtsgericht nahm seine Aufgabe 

etwas zu ernst. Zwar obliegt es dem Rechtspfleger, 

Erkundigungen darüber anzustellen, ob die Gegenlei- 

stung für das verkaufte Grundstück erbracht wird. Im 

vorliegende Fall verstieg sich der Rechtspfleger je- 

doch dazu, sensible personenbezogene Informationen 

über die Käuferin des Grundstückes einzuziehen und 

diese aktenkundig zu machen. Durch einen Zufall wurde 

dies der Käuferin des Grundstückes bekannt und sie 

beklagte sich bei meiner Dienststelle über einen sie 

diskriminierenden Aktenvermerk. In diesem Aktenvermerk 

wurden telefonisch eingeholte Informationen aus dem 

Umfeld der Käuferin niedergelegt. Hierbei wurde der 
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Sozialamtsleiter der Heimatgemeinde der Käuferin wie 

folgt zitiert: "Frau H. sei kurze Zeit in dem von ihm 

beaufsichtigten Altenheim als Putzfrau beschäftigt 

gewesen. Danach habe sie eine zeitlang Sozialhilfe 

bezogen. Deren Kinder seien irgendwie APO-Mitglieder, 

jedenfalls nichts anständiges." 

Es liegt auf der Hand, daß eine solche Information für 

die Mitwirkung des Rechtspflegers im Rahmen des Grund- 

stücksgeschäftes völlig unerheblich ist. Jeder Bürger 

hat aber Anspruch darauf, daß öffentliche Stellen nur 

solche Informationen über seine Person festhalten, die 

zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Ich habe 

daher die unverzügliche Entfernung des diskriminieren- 

den Aktenvermerkes gefordert. Letztlich ist das Amts- 

gericht meıner Forderung durch Schwärzung der fraglı- 

chen Stellen nachgekommen. 

4.4.2 Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft 

Eine Petentin, die von der Staatsanwaltschaft Saar- 

brücken als Zeugin vernommen wurde, hat sich bei mir 

über die diskriminierende Protokollierung ihrer Ver- 

nehmung beschwert. Der zuständige Staatsanwalt hat 

über die Vernehmung folgenden Vermerk aufgenommen: 

"Vorgeladen erscheint Frau S. Die "Anzeige" sollte 

inhaltlich mit ihr durchgesprochen werden. Dies war im 

Hinblick auf ihren krankhaft ausgeprägten rechthaberi- 

schen Starrsinn jedoch nicht möglich. Sie vermittelte 

den Eindruck einer Persönlichkeit mit einer schweren 

psychischen Störung. Beweise sind mit ihrer Bekundung 

nicht zu führen." 

Ich habe der Staatsanwaltschaft im Rahmen meiner 

rechtlichen Bewertung des Vorgangs selbstverständlich 

nicht die Entscheidungskompetenz abgesprochen, eine 

Bewertung von Zeugenaussage und Persönlichkeit des 

Zeugen vorzunehmen. Andererseits halte ich die Fest- 

stellung eines "krankhaft ausgeprägten rechthaberi-
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schen Starrsinns" in Verknüpfung mit dem "Eindruck 

einer Persönlichkeit mit einer schweren psychischen 

Störung” ohne nähere, kompetente, medizinische Begrün- 

dung wegen eines Eingriffs in das informationelle 

Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen für unzulässig. 

Die Staatsanwaltschaft verwies darauf, daß es das 

selbstverständliche Recht des sachbearbeitenden 

Staatsanwalts sei, ein Urteil über die Glaubwürdigkeit 

des Zeugen, welches unter Umständen negativ oder sogar 

hart ausfallen könne, zu den Akten zu nehmen. Diese 

Stellungnahme verkennt, daß es nicht um die Tatsache 

einer negativen Bewertung der Zeugenaussage geht, 

sondern darum, daß der diskriminierende Vermerk in 

tatsächlicher Hinsicht Behauptungen und Bewertungen 

vornimmt, für die der bearbeitende Staatsanwalt keine 

Fachkompetenz haben kann. Die Beurteilung der Glaub- 

würdigkeit einer Person setzt nicht notwendigerweise 

eine Bewertung der Persönlichkeit voraus, die eine 

tiefgreifende soziale Abwertung zur Folge hat. 

4.5 Telefonabhördaten 

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (vgl. 41. TB, Tz. 

5,3) habe ich über eine Telefonabhöraktion der Staats- 

anwaltschaft berichtet. Neben anderen Punkten habe ich 

vor allem gerügt, daß die gesetzlich vorgeschriebene 

Benachrichtigung der beteiligten abgehörten Personen 

nicht erfolgt ist sobald dies ohne Gefährdung des 

Untersuchungszwecks geschehen kann (8 101 Abs. 4 

StPO). Regelmäßig hat daher eine Benachrichtigung 

stattzufinden, wenn die Abhörmaßnahme beendet ist und 

- wie im vorliegenden Fall - keinerlei strafprozessual 

verwertbare Erkenntnisse gebracht hat. 

Die Staatsanwaltschaft glaubt ihrer gesetzlichen Be- 

nachrichtigungspflicht damit Genüge zu tun, daß sie 

den überwachten Anschlußinhaber und den Beschuldigten 

über die Abhörmaßnahme benachrichtigt. Unabhängig von 

dem zugrundeliegenden Fall, in dem eine Benachrichti- 
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gung von Gesprächsteilnehmern ohnehin nicht mehr mög- 

lich war, weil die entsprechenden Unterlagen vernich- 

tet wurden, habe ich dieser Interpretation der ein- 

schlägigen gesetzlichen Grundlage widersprochen. Da 

Telefonabhörmaßnahmen einen besonders tiefen Eingriff 

in die Privatsphäre der Beteiligten darstellen, erfor- 

dert eine verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes 

die Benachrichtigung aller identifizierten oder mühe- 

los identifizierbaren Gesprächsteilinehmer. Ich habe 

daher gefordert, daß bei zukünftigen Abhörmaßnahmen 

entsprechend verfahren wird. 

Eine Umfrage des Generalstaatsanwaltes bei den übrigen 

Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet hat ergeben, daß 

auch diese regelmäßig nur die Anschlußinhaber und 

Beschuldigten über die Abhörmaßnahme benachrichtigen. 

Aufgrund dieser Praxis hat sıch der Justizminister 

außerstande gesehen, die Staatsanwaltschaft zu einer 

umfassenden Benachrichtigung anzuweisen. Er hat ledig- 

lich Bereitschaft gezeigt, angesichts sich widerspre- 

chender Auffassungen in der Kommentarliteratur zu 

dieser Frage eine Erörterung der Problematik im Rahmen 

der Justizministerkonferenz anzuregen mit dem Ziel, zu 

einer übereinstimmenden Auffassung der Landesjustiz- 

verwaltungen und zu einer verbindlichen Auslegungs- 

richtlinie zu kommen. Ich halte diese Vorgehensweise 

im Hinblick auf die grundrechtliche Ausgestaltung des 

Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und den 

besonders tiefgehenden Eingriff einer Telefonabhörmaß- 

nahme für völlig unbefriedigend. Bereits der Gesetzes- 

wortlaut legt meines Erachtens den zu benachrichtigen- 

den Personenkreis abschließend fest und ist deshalb 

nicht interpretationsfähig. Zu unterrichten sind die 

"Beteiligten" des Telefongespräches, also alle identi- 

fizierbaren Personen, die an dem Telefongespräch "be- 

teiligt" waren. 
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5. Melderecht 

5.1 Nach wie vor: Novellierungsbedarf für melderecht- 

liche Bestimmungen 

Auf die Novellierungsbedürftigkeit der melderechtli- 

chen Bestimmungen habe ich bereits in meinem 7. Tätig- 

keitsbericht (Tz. 4.1 und 4.2) hingewiesen. Auch der 

Landtag des Saarlandes hat in einer Entschließung zu 

diesem Tätigkeitsbericht die Änderung des Melderechts 

in bestimmten Punkten für erforderlich gehalten (Aus- 

schuß für Innere Verwaltung - Lt-Drucksache 9/1850 

(9/468) Tz. 4)). 

Verfassungsrechtlich problematisch ist vor allem die 

Hotel- und Krankenhausmeldepflicht. Das Melderechts- 

rahmengesetz des Bundes und ihm folgend das Meldege- 

setz des Landes verpflichtet den Bürger bereits bei 

einem kurzfristigen Hotelaufenthalt, einen Meldevor- 

druck auszufüllen und zu unterschreiben, der für die 

Polizei und Meldebehörde zur Einsichtnahme bereitzu- 

halten ist. Bei der Aufnahme in Krankenanstalten sind 

die Patienten verpflichtet, die "erforderlichen Anga- 

ben" zur Person zu machen; diese Angaben sind in ein 

Verzeichnis aufzunehmen und für die Einsichtnahme 

durch die Polizei und Meldebehörde bereitzuhalten. 

Durch die Hote!- und Krankenhausmeldepfiicht wird eine 

rein vorsorgliche Polizeikontrolle aufgrund von Meide- 

daten ermöglicht, ohne daß tatsächliche Anhaltspunkte 

für eine konkrete Gefahr oder eine aufzuklärende 

Straftat gegeben sind. Eine solch umfassende Regi- 

strierung personenbezogener Daten verstößt, jedenfalls 

wenn jeglicher konkreter Anhalt für ein polizeiliches 

Einschreiten fehlt, gegen das Verfassungsprinzip der 

Verhältnismäßigkeit. Die Tatsache des Krankenhausauf- 

enthalts unterliegt überdies grundsätzlich der ärzt]i- 

chen Schweigepflicht, die nur bei Gefahr für hohe 

Rechtsgüter durchbrochen werden darf. 
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Zu dem in der abgelaufenen Leg'slaturperiode des Deut- 

schen Bundestages eingebrachten Gesetzentwurf zur Ande- 

rung des Melderechtsrahmengesetzes hat sich die Konfe- 

renz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder in einer Entschließung vom 4./5. Oktober 1990 

geäußert (Anlage 5). Die Gelegenheit, die Hotel- und 

Krankenhausmeldepflıcht abzuschaffen, wurde jedoch 

nicht genutzt. Leider ließen sıch für eine solche 

Änderung keine parlamentarıschen Mehrheiten fınden. 

Entsprechende Vorstöße durch parlamentarische Minder- 

heiten führten dazu, daß eine abschließende Beratung 

des Gesetzentwurfes nıcht mehr möglıch war und damit 

die Vorlage ger Diskontinuität des Parlaments anheim- 

fiel. Dies ist um so bedauerlicher, als damıt auch fur 

den Landesgesetzgeber wegen der verbindlichen, rahmen- 

gesetzlichen Vorgaben die Möglichkeit genommen ist, 

die Hotel- und Krankenhausmeldepflicht außer Kraft zu 

setzen. 

Gleichwohl dürfen die auch vom Ausschuß für Innere 

Verwaltung für notwendig gehaltenen Änderungen des 

Landesmederechts richt in Vergessenheit geraten (vgl. 

Ausschuß für Innere Verwaltung a.a.0.). 

5.2 Mangelhafte Datensicherung beim Transport von 

Meldeunterlagen 

Durch Presseberichte wurde ich auf einen Fall aufmerk- 

sam, der wieder einmal exemplarisch die Nachlässigkeit 

öffentlicher Stellen im Umgang mit personenbezogenen 

Unterlagen offenbart. Vom Einwohnermeldeamt der Lan- 

deshauptstadt sollten aussortierte Meldeunterlagen zur 

Ablagerung in ein anderes städtisches Gebäude gebracht 

werden. Da sich der Abtransport verzögerte, wurden die 

Unterlagen vorübergehend im Eingangsbereich und auf 

dem Bürgersteig vor dem Gebäude deponiert. Vorbei- 

gehende Bürger machten die Presse und meine Dienst- 

stelle darauf aufmerksam, daß vier große Schubladen, 
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gefüllt mit karteirarten ım offentliichen Straßenraum 

standen und ledıglıch durch eınen aufgelegten Akten- 

schrank und te’ lweise Verpackung gesıchert waren. Im 

Eingangsflur des Amtes standen weitere Kästen mit 

Unterlagen. Fı.r Passanten wäre es ohne weiteres mög- 

lich gewesen, LinL!ı *r °% personenbezogene Unterlagen 

zu nehmen oJer rarra bestardte 7, entfernen. 

Auf meine Hanfrage t="'zs ne zustandige Dezernent 

der Landeshauptstadt. nn °, aß der zur Aufsicht be- 

stellte Bed’ienstere . .. "f, ısthig" zu anderen Aufgaben 

abberufen worden seı. Das versaumnıs ausreichender 

Datensicherung hat d’e wLandestrauptstadt eingeraumt und 

bedauert. Alıf meıne unverzugiiche intervention wurden 

die Datenbestarde gesırhert. 

5.3 Bruch des wahl- und Meldegehe ımnisses 

Parteien, die bisher nicht ım Bundestag vertreten 

sind, missen Leiln landeswahlleiter oder Kreıswahllei- 

ter Unterstützungsunterschr‘ften eıner gewissen Anzahl 

von Wahlberechtigter auf Formblättern vorlegen. Zur 

Bescheinigung des Wahlrechts wırd das Unterstützungs- 

blatt zunächst beı der wohnortgemeinde des üUnter- 

schriftsleister.den eıirgereicht. Da ein Wahlberechtig- 

ter nur eine Partei unterstützen dar”, sehen die wahl- 

rechtlichen Bestimmungen vor, daß die zuständige Ge- 

meindebehörde für jeden Wahlberechtigten diese Be- 

scheinigung nur einmal erteilen darf. Um die Kontrolle 

zu gewährleisten, führen die Gemeinden ein Protokoll. 

Die Aufzeichnungen müssen sıch jedoch auf das be- 

schränken, was zur Feststellung der Identität desjeni- 

gen, der eine Unterstützungsunterschrift geleistet 

hat, unbedingt erforderlich ist. Namen, Anschrift und 

Geburtsdatum reichen zu diesem Zweck völlig aus. 

Eine stichprobenartige Überprüfung von 15 Gemeinden 

hat jedoch ergeben, daß ın mehreren Fällen Verfahrens- 

weisen gewählt wurden, die datenschutzrechtlich nicht 
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zulässig sınd. Zum Teıl wurden die Unterstutzungsblat- 

ter kompiett fotakopiert und ın Ordnern sortiert auf- 

bewahrt. In anderen Gemeinden wurde etne Liste mit 

Namen, Anschriften, Geburtsdaten des Unterstutzers 

sowie des unterstutzten Wahlvorschlags geführt. Im 

nachhineın war in diesen Fallen ohne weiteres fest- 

stellbar, weicher wahiberechtigte welche Parteı unter- 

stützt hat. 

In einer anderer Gemeinde hat die Meldebehorde dem 

Datensatz des Wahlberechtigten ım automatisierten 

Einwohnermelderegister einen "Merser" beigefügt, wenn 

ein Wahlberechtigter eine Unterstutzungsunterschrift 

geleistet hatte. Eıne solche Verfahrensweise ist unzu- 

lässıg, da das Meldegesetz die Daten, dıe gespeichert 

werden dürfen, abschließend festlegt; Hinweise dıeser 

Art sınd jedoch in dıeser Aufzählung nicht enthalten. 

Durch die Speicherung des "Merkers" im automatisierten 

Einwohnermeldebestand wird die Zweckbindung der Daten 

unterlaufen, da bei jeder Abfrage der Person - gleıch 

aus welchem Gr\rd - auch dıe Tatsacne der Unterstüt- 

zungsunterschrift ersıchtlich wırd. Alleın die Tatsa- 

che, daß eın Bürger eine bisher ım Bundestag nıcht 

vertretene Gruppierung unterstützt, ist jedoch 

schützenswert, wenn dem Demokratiegedanken ausreichend 

Rechnung getragen werden soll. 

Ich habe die unzulässige Handhabung des wahlrecht]1- 

chen Unterstützungsverfahrens bei den betroffenen 

Gemeinden beanstandet. Darüberhinaus habe ich den 

Landeswahlleiter und den Minister des Innern als die 

für das Meldewesen zuständige oberste Landesbehörde 

über die festgestellten datenschutzrechtiichen Ver- 

stöße informiert. Ich habe gefordert, daß sämtlıche 

Gemeinden im Erlaßwege zu einer verfassungsrechtlich 

einwandfreien Handhabung des Unterstützungsverfahrens 

angewiesen werden. Insbesondere hielt ich es für not- 

wendig, daß angesichts der unmittelbar bevorstehenden 

Wahl Anweisungen über die Löschung der Aufzeichnungen 
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getroffen werden. Nach endgültiger Zulassung einer 

Partei zur Bundestagswahl werden diese Unterlagen 

nicht mehr benötigt. 

Im Erlaßwege wurde geregelt, daß die Aufzeichnungen 

auf den notwendigen Umfang beschränkt, die "Merker" im 

automatisierten Bestand unverzüglich und die Protokol- 

lierungen insgesamt spätestens am 10. November 1990 

gelöscht werden. 

Um so bedauerlicher ist es, daß ich bei einer erneuten 

Überprüfung in vier Gemeinden am 18. Dezember 1990 - 

also fast 6 Wochen nach dem festgesetzten Löschungs- 

termin - feststellen mußte, daß in zwei Gemeinden 

immer noch listenmäßige Aufzeichnungen - in einem Fall 

sogar jeweils mit der Bezeichnung der unterstützten 

Gruppierung - vorhanden und ın einem weiteren Fall 

Hinweise auf die Unterstützung in Form eines "Merkers" 

im automatisierten Bestand gespeichert waren. Er- 

schwerend fällt ins Gewicht, daß trotz der Beanstan- 

dung durch meine Dienststelle und der strikten Anwei- 

sungen der Aufsichtsbehörde das Grundrecht auf infor- 

mationelle Selbstbestimmung ım Zusammenhang mit der 

Ausübung des Wahlrechts nicht beachtet wurde. 

5.4 Nochmals: Die gebührenpflichtige Übermittlungs- 

sperre 

Der Bürger hat in bestimmten Fällen gegenüber der 

Meldebenörde ein Recht auf Sperrung seiner Daten, das 

er durch einfachen, die Behörde bindenden Widerspruch 

geltend machen kann. Wer die Weitergabe seiner Daten 

an die Kirche seines konfessionsverschiedenen Ehepart- 

ners oder an Adreßbuchverlage nicht wünscht, im Falle 

von Alters- und Ehejubiläen auf offizielle Ehrungen 

keinen Wert legt oder gar wegen Gefahr für Leib oder 

Leben die Übermittlung seiner Meldedaten unterbinden 

will, muß von diesem seinem Recht Gebrauch machen 

können, ohne daß es all zu große Hürden zu überwinden 
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gilt. Der Bürger ist zu Angaben gegenüber der Meldebe- 

hörde in nicht geringem Umfang verpflichtet. Er darf 

nicht Gefahr laufen, daß in unverhältnismäßig großem 

Umfang seine Daten anderen Stellen zur Verfügung ste- 

hen. Für die Eintragung der Übermittliungs- oder Aus- 

kunftssperre wurden allerdings bisher Gebühren erho- 

ben. Dagegen habe ich mich schon 1986 mit aller Ent- 

schiedenheit ausgesprochen (vgl. meinen 8. TB, Tz. 

12). 

Nunmehr hat das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes 

meine Auffassung bestätigt und die entsprechende Ge- 

bührenstelle für nichtig erachtet. Dies wird damit 

begründet, daß die Amtshandlung nicht dem überwiegen- 

den Interesse eines Einzelnen diene. Durch dıe Eintra- 

gung werde lediglich der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung gewahrt, indem durch eine rein behör- 

deninterne Maßnahme die Beachtung der Sperre sicherge- 

stellt werde. Ich gehe davon aus, daß nunmehr eine 

Änderung des allgemeinen Gebührenverzeichnisses er- 

folgt.
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&. Gesundheit 

6.1 Krankenhaus 

Die Verarbeitung von Patıientendaten ın eınem Kranken- 

haus habe ıch überpruft. Icn sehe mich zu eıner Reıhe 

von Beanstandungen veranlaßt, die jedenfalls ın ıhrer 

Summe eine heachtlıche Beeinträchtigung schutzwurdiger 

Belange der Patienten darstelien. Die Wahrung des 

Arztgeheimnisses und dıe Respektierung des ınformat ıo- 

nellen Selbstbestimmungsrechts ın diesem von den un- 

terschiedlıchsten Datenanforderungen geprägten Bereich 

kann nur gelingen, wenn die Datenschutzvorschriften ın 

Jeder Hınsıcht sorgfältig beachtet werden. Die über- 

prüfung des Krankenhauses sollte überdies dazu beitra- 

gen, dıe Umsetzung der neuen, datenschutzrechtlichen 

Regelungen des Saarländischen Krankenhausgesetzes 

(SKHG) ın der Praxıs voranzubrıngen. 

- Organisatıon 

Das Krankenhaus bıldet keine Informationseinheit. Die 

im Krankenhaus Beschäftigten dürfen Patientendaten nur 

für den zur jeweıligen Aufgabenerfüllung gehörenden 

Behandlungszweck einsehen oder sonst nutzen. Von be- 

sonderer Bedeutung für die Abgrenzung der Datenverar- 

beitungsbefugnisse des Krankenhauspersonals ist der 

Geschäftsverteilungsplan, der deshalb ständig zu 

aktualisieren ist. 

Ich habe den Mangel einer Dienstanweisung gerügt; die 

Verarbeitung der Patientendaten ist im einzelnen zu 

regeln. Die vielfach zu abstrakten Vorschriften des 

SKHG bedürfen dringend der Konkretisierung, um dem 

Krankenhauspersonal verständliche und praktıkable 

Handlungsanweisungen zu geben und damit der Gefahr von 

Datenschutzverstößen in der täglichen Krankenhauspra- 

xis wirksam zu begegnen. Beeinträchtigungen werden 

zwar nur selten bekannt. Da den Kranksnhauspatienten
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in erster Linie jedoch andere Sorgen bedrucken, neigt 

er dazu, Informationsverarbeisturgsvorgange auch dann 

hinzunehmen, wenn sie eıne Beeintrachtigung fur ıhn 

darstellen. Wie ıch aus eigener Erfahrung weıß, wird 

diese Einstellung gelegentlich noch durch den freund- 

lichen Hinweis se:'tens des Krantenhauspersonals gefar- 

dert, daß es doch wor! vor allem darauf ankomme, daß 

"alles andere gut Htauft”. Nicht zuletzt bleiben die 

meisten Vorgänge dem Patierten verborgen, der bei 

fortschreitender Automation schon längt Jede Vorstel- 

lung von den Verfahrensabiäufen und Verwendungszusam- 

menhängen verioren hat. 

Eine Dienstanweisung, dıe ıch gefordert habe, sollte 

Regelungen enthalten über den zulässıgen Umfang der 

Datenerhebung insbesondere bei der Patientenaufnahme, 

die Notwendigkeit des Hinweises auf die Freiwilligkeit 

bei bestimmten Angaben, ferner über dıe Auskunftser- 

teilung an Personen und Stellen außerhalb des Kranken- 

hauses, die zulässigen Da“enübermittlungen ınnerhalb 

des Krankenhauses, die Beteiligung des krankenhaus- 

internen Datenschutzbeauftragten, dıe Datensicherung 

sowie über Löschungs- und Aufbewahrungsfriısten. 

Ich habe festgestellt, daß lediglich die Mitarbeiter 

des Verwaltungsbereiches, nıcht Jedoch diejenigen, die 

Zugriff auf die sensiblen Einzelbefunde im ärztlich- 

pflegerischen Bereich haben, auf das Datengeheimnis 

verpflichtet worden sind. Ohne die Förmlichkeit eines 

solchen Vorgangs überbewerten zu wollen, sollte keine 

Gelegenheit versäumt werden, jedem Mitarbeiter eines 

Krankenhauses die Geheimhaltungspflichten bewußt zu 

machen und seine Sensibilität für den Intimbereich des 

Patienten zu aktivieren. 

Die Pflicht zur Bestellung eines internen Datenschutz- 

beauftragten hat das Krankenhaus wegen Ausscheidens 

eines Bediensteten aus dem Arbeitsverhältnis vernach- 

lässigt. Wegen Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit 
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dem bisherigen Stelleninhaber war eın interner Daten- 

schutzbeauftragter jedenfalls zeitweise nicht be- 

stellt. Schwerwiegender als die vorübergehende Ver- 

nachlässigung dieser gesetzlichen Verpflichtung war 

der Mangel einer Übersicht über die im Krankenhaus 

genutzten Dateien, die der interne Datenschutzbeauf- 

tragte des Krankenhauses zu führen hat. Fehlt eıne 

solche, wird dıe interne und die externe Datanschutz- 

kontrolle wesentlich erschwert. 

- Patientenaufnahme durch dıe Krankenhausverwaltung 

Rügen mußte ıch den Umfang und die Art der Datenerhe- 

bung bei der Aufnahme in das Krankenhaus. 

Der Name des "Hausarztes” als mitbehandelnder oder 

nachbehandelnder Arzt ist erst vor der Entlassung und 

nicht schon bei der Aufnahme zu dokumentieren. Nur so 

ist gewährleistet, daß der Patient in Kenntnis der 

Abschlußdiagnose eine Entscheidung zu treffen ın der 

Lage ist, ob und welchem Arzt seiner Wahl das Ergebnis 

der Krankenhausbehandlung mitgeteilt werden soll. Wird 

hingegen der Name des sog. "Hausarztes” bereits bei 

der Aufnahme ın das Krankenhaus erfaßt, ist nicht 

sichergestellt, daß - entsprechend der Gesetzesvor- 

schrift (8 29 Abs. 4 Nr. 2 SKHG) - dıe Offenbarung von 

Arztdaten in Einklang mit dem Wıllen des Patienten 

steht. 

Ebensowenig dürfen Namen und Telefonnummer einer zu 

benachrichtigenden Person ohne Hinweis auf die Frei- 

willigkeit erhoben werden (8 29 Abs. 4 Nr. 7 SKHG). 

Die Frage nach dem Arbeitgeber des Patienten ist 

grundsätzlich unzulässig. Diese Angabe ist in der 

Regel weder zur Durchführung der Behandlung noch zur 

Leistungsabraechnung, noch zur Erfüllung der klinischen 

Dokumentationspflicht oder einer gesetzlichen Erhe- 

bungs- und Speicherungspflicht, erforderlich (8 29
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Abs. 2 SKHG). Allenfalls in Ausnahmefällen, etwa bei 

unklaren Versicherungsverhältnissen, darf nach dem 

Arbeitgeber gefragt werden. 

Positiv ist mir aufgefallen, daß die Konfession nur 

gespeichert und an den Seelsorger weitergegeben wurde, 

wenn der Patient hierzu schriftlich seine Einwilligung 

erklärt hat. 

Bei der Aufnahme von Patienten war dıe Vertraulichkeit 

des gesprochenen Worts nicht ausreichend gewährlei- 

stet. In dem Raum, in dem sich die Patienten anmelden, 

befanden sich zwei Erfassungsterminals, so daß nicht 

auszuschließen war, daß ein Patient in Gegenwart eines 

anderen nach seinen persönlichen Daten gefragt wurde. 

Ich habe darauf gedrängt, durch eine Änderung der 

Raumaufteilung, gegebenenfalls durch bauliche Maßnah- 

men, die Vertraulichkeit bei der Datenerhebung sicher- 

zustellen. 

Die Krankenhäuser sind verpflichtet ($ 28 Abs. 2 MG), 

ein Verzeichnis aller aufgenommenen Patienten mit 

Angaben zu führen, die für Behandlungszwecke nicht 

erforderlich sind und deshalb ausschließlich zur Ein- 

sichtnahme durch die Polizei und die Meldebehörde 

bereit zu halten sind. Eine Nutzung dieser Daten für 

andere als Polizeizwecke ist unzulässig. Das Kranken- 

haus hat eine solche besondere Liste nicht angelegt 

und auch im übrigen keine Vorsorge dafür getroffen, 

daß der automatisierte Datenbestand insoweit nur 

zweckgebunden genutzt werden kann. Es besteht insbe- 

sondere auch die Gefahr, daß im Falle eines polizeili- 

chen Einsichtnahmebegehrens Patientenlisten mit weite- 

ren Datenarten, die die Polizei nicht einzusehen be- 

rechtigt ist, vorgelegt werden müssen. Ich habe Vor- 

kehrungen angemahnt, die die Zweckbindung der Daten 

gewährleisten. 
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- Leistungsabrechnurg bei Aufnahme eventuell sozıal- 

hilfebedürftigsr Fatıenten 

Ist eın Patient nicht versichert, sieht er sıch haufıg 

weitgehenden Informatıonsanforderungen seitens der 

Krankenhausverwaltung ausgesetzt. In der nıcht ganz 

unberechtigten Sorge, daß der nıcht versicherte Pa- 

tıent dıe anfallenden krankerhauskosten nıcht begie1- 

29 
a chen kann, werden a'ie Argaben verlangt, dıe dıe iInan- 

spruchnahme des Sortalhılfesragers begrunden konnen (8 

37 BSHG). Nur zu schnell wira der Patient - wie wır 

aus Eingaben w«ı3sen - nach seinen Eınkommens- und 

Vermögensverhältnıssen und denen seiner Angehörigen 

befragt. Zu eine« sol:h umfassenden Datenerhebung ıst 

das Krankenhaus jeaoch grundsätzlich nıcht berechtigt. 

Nicht jeder, der nicht versichert ıst, ist auch so- 

zialhilfebereshtigt oder ıst gar geneigt, Krankenhaus- 

leistungen zu erschwindein. Nur wenn nach den Umstän- 

den des Einzelfalls davon ausgegangen werden muß, daß 

eine nachträgiıche Sachverha'tsaufklärung zur Fest- 

stellung des 5ozıalhilfeanspruchs nicht mehr gelingen 

wird - etwa we:l es sich um eıne nichtseßhafte Person 

handelt -, dürfen die relevanten Informationen erhoben 

werden. 

Diese Sozialdaten dürfen Jedoch nur für den Kosten- 

übernahmeantrag beim Sozıalamt und keinesfalls ın 

einem anderen Zusammenhang etwa ım ärztlich-pflegeri- 

schen Bereich genutzt werden. Um die Zweckbindung 

innerhalb der Krankenhausverwaltung sicherzustellen, 

sind diese Informationen ausschließlich vom Sozial- 

dienst des Krankenhauses zu erheben und unter Ver- 

schluß zu halten. Es ist positiv zu vermerken, daß die 

Datenerhebung der genannten Art in dem überprüften 

Krankenhaus bereits ausschließlich durch den Sozial- 

dienst erfolgt. Ich habe jedoch angemahnt, daß die für 

die Begründung des Sozialhilfeantrags erforderiichen 

Angaben zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen 

nicht dem behandelnden Arzt zur Kenntnis gelangen. 
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- Weitergabe medizınıscher "=<en an dıe Krankenhaus- 

verwaltung zu Stat"stkrwec.en 

An die Krankenhausverwa'tung dürfen Patientendaten aus 

dem ärztlichen Bereich nur weitergegeben werden, so- 

weit dies für die Abwicki.ng des Behandlungsfatls 

erforderlich ist ($ 29 Abs. 3% S+KHG). Die Verwaltung 

darf zwar «enntriıs von der Trrweisungs- und Entlas- 

sungsdiaygnose erhalten, 7a sıe dıese Angaben für die 

Abrechnung mit den knstenträgern benötigt. Darüber- 

hinaus dürfer personenbezogene Einzeibefunde, medizı- 

nısche Angaber wunn Nebendiagnasen der Krankenhausver- 

waltung nicht m’tgeteilt werden. Dies gilt insbesonde- 

re auch für statistısche Frhebungen, die von der Ver- 

waltungsabteilung durchgeführt werden. Der mıt der 

Anonymisierurg verbundene Verwaltungsaufwand rechtfer- 

tigt nicht die Weitergabe personenbezogener medizini- 

scher Angaben ar die Krankenhausverwaltung. 

- Batensicherheit 

Bemänge!n mußte ich die Unterbringung der Krankenakten 

im Ärztlichen Zentralarchiv. Das Zentralarchiv befin- 

det sich im Untergeschoß des Krankenhauses. Der Raum 

verfügt über ebenerdig liegende Fenster ohne Schutz- 

gitter. Vorbeigehende können von außen erkennen, wel- 

chem Zweck der Raum dient. Die Krankenakten sınd damit 

nicht ausreichend gegen Diebstahl und sonstige Beschä- 

digungen, z.B. Brandstiftung, geschützt. Ich habe die 

Erstellung eines krıminaltechnischen Gutachtens der 

Beratungsstelle des Kriminalpolızeiamtes zur Sicherung 

des Archıvraumes empfohlen. 

- Automatisierte Datenverarbeitung 

Mängel mußte ich in bezug auf die automatisierte Da- 

tenverarbeitung feststellen. So war der Zeitraum für 

den Paßwortwechse! zu lang. Die vom System vorgesehe- 
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nen Beschränkungen der Zugriffsberechtigung waren 

nicht in dem notwendigen Umfang genutzt. Gefordert 

habe ich die Bestellung eines Systemverwalters, der 

die Verbindung mit dem Rechenzentrum koordiniert und 

der befugt ist, Kennwörter zu ändern und den Zugriff 

auf die für die Aufgabenerfüllung des einzelnen Sach- 

bearbeiters unerläßlichen Funktionen zu beschränken. 

- Batenlöschung 

Alle bei der Aufnahme im automatisierten Verfahren 

abrufbar erfaßten Patientendaten sind seit Einführung 

des Systems im Jahre 1987 gespeichert. Hierin liegt 

ein grober Verstoß; alle Patientendaten, die im compu- 

terisierten Direktabruf stehen, müssen unmittelbar 

nach Abschluß der Behandlung bis auf einen Restdaten- 

satz zur Auffindung der Krankenakten gelöscht werden. 

Der Gesetzgeber hat damit den besonderen Gefahren 

automatisierter Datenverarbeitung vorzubeugen gesucht 

(8 29 Abs. 5 Satz 2 SKHG). 

- Krankenhaussozialdienst 

Überprüft habe ich auch den Sozialdienst des Kranken- 

hauses, der nach dem SKHG in jedem Krankenhaus einzu- 

richten ist. Schwerpunkt der Arbeit des Sozialdien- 

stes, die regelmäßig von einem Sozialarbeiter wahrge- 

nommen wird, ist die psychosoziale Beratung, die Hil- 

festellung bei der Beantragung von Rehabilitationsmaß- 

nahmen und anderer Sozialleistungen und die Alten- und 

Pflegeheimvermittlung. 

Sorgfältig habe ich die Informationsbeziehungen zwi- 

schen dem Sozialdienst einerseits und dem ärztlich- 

pflegerischen sowie dem Verwaltungsbereich anderer- 

seits untersucht. Der Sozialdienst darf nur tätig 

werden, wenn der Patient eine sozialarbeiterische 

Betreuung wünscht. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 

jedoch notwendig, daß die Datenerhebung grundsätzlich 
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beim Betroffenen selbst erfolgt. Nur so ist sicherge- 

stellt, daß sich die Aktivitäten des Sozialdienstes in 

Übereinstimmung mit dem Willen des Betroffenen voll- 

ziehen. Lediglich in der Phase der Kontaktaufnahme 

dürfen dem Sozialdienst Patientendaten aus der Verwal- 

tung und dem medizinisch-pflegerischen Bereich zur 

Verfügung gestellt werden. Es muß aber streng darauf 

geachtet werden, daß sich der Umfang der Daten, die 

von dıesen Stellen an den Sozialdienst weitergegeben 

werden, auf das für die Kontaktaufnahme unbedingt 

notwendige Maß beschränkt. 

Weiter bin ich der Frage nachgegangen, wer Zugriff auf 

die beim Sozialdienst geführten Akten haben darf. Die 

Unterlagen dürfen nur dem Sozialarbeiter selbst zur 

Verfügung stehen. Etwa der Verwaltungsdirektor des 

Krankenhauses, dessen Dienstaufsicht der Sozialarbei- 

ter untersteht, darf keinen Zugang zu diesen Unterla- 

gen haben. Zwischen Patient und Sozialarbeiter besteht 

- wie zwischen Arzt und Patient - ein persönliches 

Vertrauensverhältnis, dessen Verletzung überdies 

strafbewehrt ist ($ 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB). Für eine 

Offenbarung selbst gegenüber dem Vorgesetzten besteht 

auch keine Notwendigkeit, weil der Sozialdienst die 

Beratung des Patienten und die Wahrnehmung seiner 

Belange gegenüber dem Leistungsträger in Sozial- und 

Rehabilitationsfragen in eigener Kompetenz durchführt. 

In diesem Zusammenhang habe ich darauf hingewiesen, 

daß bei einem Wechsel des Sozialarbeiters die Unter- 

lagen nur mit Einwilligung der Patienten weitergegeben 

werden dürfen. Im übrigen sind die Angaben nach Ent- 

lassung des Patienten aus dem Krankenhaus zur Aufga- 

benwahrnehmung nicht mehr erforderlich und sind daher 

kurzfristig zu löschen. 

Die Überprüfung hat im konkreten Fall ergeben, daß der 

Sozialdienst im wesentlichen den datenschutzrecht1i- 

chen Anforderungen Rechnung trägt. Die Darlegung mei- 
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ner Rechtsauffassung hat vor allem den Zweck, ven 

Sozıaldienst ım Krankenhaus in seiner Eıigenständ’gte + 

zu bestarken. Darauf muß im Interesse der Zweckbindung 

der bet Jem Krankenhausdienst anfallenden Daten beson- 

derer wert gelegt werden. 

- Teiefondatenerfassung bei Patienten 

Beanstaniet habe ıch die Verfahrensweise baeı der Er- 

fassung von Nebendaten bei Telefonaten von Patienten. 

Das krankenhaus hat jedes Telefongespräch zur Gebuh- 

renabrechnung mıt Datum, Uhrzeit, Zielnummer, Anzahl 

der Gebühreneinheiten, Gebührenbetrag automatıscen 

registriert. Dre Ausdrucke mit diesen Daten werden 10 

Jahre lang aufbewahrt, dem Patienten wurde nur der 

Gesamtbetrag ger zu entrichtenden Telefongebuhren 

mitgeter't. 

Die Speicherung der vollständigen Zieinummer verletzt 

Jas Fernmeldegeheimnis. Ste ıst auch nicht erfaorder- 

Tıch, weil eine um die letzten beiden Ziffern verkurz- 

te Erfassung der Zielnummer die Gebührenabrechnung 

ermöglicht, ohne daß der Angerufene offenbart wird. 

Der Ausdruck mit den Einzeldaten ist - auch beı ver- 

kürzter Zielnummerregistrierung - dem Patienten auszu- 

handigen. Fur den Gebühreneinzug durch das Krankenhaus 

ist die Kenntnis des Gesamtgebührenbetrages ausrei- 

chend. 

Das überprüfte Krankenhaus hat sich äußerst kooperativ 

gezeigt; die Erfullung meiner Forderungen wurde mir 

zugesagt. 

Aus der Überprüfung habe ich den Eindruck gewonnen, 

daß die Datenschutzvorschriften des SKHG praktikabel 

sind.
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6.2 Klinisches Krankheitsregister 

Bereits in fruheren Tätigkeitsberichten habe ıch mıch 

mit der datenschutzrechtlichen Problematik kilınık- 

interner Krankheitsregister befaßt. Das Tumorregister 

im Landeskrankenhaus war Gegenstand meınes 6. Tat:g- 

keitsberichts (Tz. 8.1) ‚ über das Tumorregister ım 

Winterbergkrankenhaus habe ıch ım 19. Täatigkeitsbe- 

richt (Tz. 8.1) berichtet. 

Bei beiden Registern mußte ıch im wesentlichen folgen- 

de Defizite feststellen: die mangelhafte Unterrinhtung 

des Patienten vor seiner Speicherung ım System, iıe 

Nichtbeachtung der Grundsätze der Funktinnstrennung 

bei der automatisierten Datenverarbeitung und das 

Fehlen von Löschungsfristen für die gespeicherten 

Daten. 

Im Berichtszeitraum habe ich mich noch eınma! mit den 

Verantwortlichen ın Verbindung gesetzt und auf eıne 

Lösung dieser Problembereiche gedrängt. Obwoh! noch 

nicht alle Fragen bis in Detail geklärt sınd, kann ıch 

schon jetzt eine grundsätzliche Annäherung der Stand- 

punkte konstatieren. 

Akzeptiert wırd, daß eine Unterrichtung des Patienten 

nach Abschluß der Behandlung und vor seiner Speiche- 

rung im System erfolgen muß. Während mit dem Verant- 

wortlichen in Homburg über die Form der Unterichtung 

Einigkeit besteht - es soll, wie von mir gefordert, 

ein spezielles Merkblatt erarbeitet werden - wird 

diese Frage mit dem Winterberg-Krankenhaus noch disku- 

tiert. 

Das Problem der Funktionstrennung ist beim Tumorregi- 

ster des Winterberg-Krankenhauses mittlerweile zufrie- 

denstellend gelöst. Die Funktionen der Programmierung, 

der Systemverwaltung und der Anwendung werden von 

verschiedenen Personen wahrgenommen. Der Programmierer 
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hat keinen Zugriff auf personenbezogene Daten. Aus- 

schließlich j12 Dokumertationskräfte und die von der 

Klinikleitung m Vertretungsfall Ermächtigten haben 

als Anwender Zugarıff auf die personenbezogenen Daten. 

Die Aufgaben der Systemverwaltung werden vom Leiter 

der EDV-Abt-ılung der kKlınik wahrgenommen. Das Tumor- 

register Homburg hat ebenfalls eine Funktionstrennung 

zugesagt. 

Ebenfalls eingefünrt werden sollen bestimmte Lö- 

schungsfristen., 

Beide Klıniken haben ım übrigen meiner Forderung ent- 

sprechend zugesagt, den Verfahrensablauf und dıe da- 

tenschutzrechtiichen Fragen in einer Dienstanweisung 

detailliert zu regein. 

6.3 Gesundheitsamt 

6.3.1 Amtsärztliıche Begutachtung im Vorfeld psychia- 

trischer Unterbringung 

Ein Petent hat sich mit der Beschwerde an mich ge- 

wandt, daß eın Gesundheitsamt zu Unrecht eine Akte mit 

Vermerken über seinen psychischen Zustand führe, 

Die Überprüfung und Feststellung des Sachverhalts 

bereitete gewisse Schwierigkeiten, da die Kontakte 

zwischen den einzelnen beteiligten Dienststellen in 

der Akte des Gesundheitsamtes nur unzureichend doku- 

mentiert waren. 

Der Besuch bei dem Gesundheitsamt ergab folgendes: 

Der Petent hat sich mit zahlreichen Anfragen und Be- 

schwerden an verschiedene Polizeidienststellen des 

Saarlandes gewandt. Dabei ging es um die Probleme 

eines Suchtabhängigen, für den er sich intensiv ein- 

setzte. In einem Fall mußte dıe Polizei wegen eines
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Notrufs tätıg werden. Gegen den Petenten wurde dieser- 

halb wegen vVortäuschens einer Straftat ermittelt. 

Wegen der Häufung der Beschwerden haben die Polızeı1- 

dienststellen teils direkt, teils über den zuständigen 

Landrat als Unterbringungsbehörde, kontakt zu dem 

Gesundheitsamt aufgenommen. Es kam dann in der Folge- 

zeit zu "Gesprächen" zwischen dem Petenten und dem 

Amtsarzt im Gesundheitsamt - eınmal auch ım Beisein 

eines Polizeibeamten -, derer Ergebnisse der Amtsarzt 

in Vermerken festgehalten hat. Diese enthalten Beur- 

teilungen über den Geisteszustand des Petenten. Der 

Amtsarzt stelit fest, daß er keine sicheren Hınweise 

für das Vorliegen eıner echten Psychose” finde. 

Es ließ sich nachträglich nicht mehr feststellen, ob 

der Petent sıch durch das Gesundhertsamt auf freiwil- 

liger Basıs hat beraten lassen oder ob es Sich um eine 

auf faktischem Zwang beruhende Begutachtung gehandelt 

hat. Während die Polizeı den Sachverhalt so darstellt, 

als sei dem Petenten aus "fürsorgerischen Gründen” 

empfohlen worden, die Hilfe des Gesundheitsamtes in 

Anspruch zu nehmen, war der Amtsarzt - nach seıner 

Darstellung - der Auffassung, daß er im Rahmen eınes 

Unterbringungsverfahrens qgutachterlich tätıg geworden 

sei. Der Petent läßt sıch jedenfalls dahın ein, daß er 

den Rat und dıe Hilfe des Gesundheitsamtes nıcht für 

sich, sondern für den Suchtabhängıgen in Anspruch 

nehmen wollte, für den er sich einsetzte. 

Zwar fehlen derzeit hinreichend konkrete gesetziiche 

Regelungen über die Vorgehensweise der Behörden gegen- 

über psychisch Kranken, die möglicherweise unterge- 

bracht werden müssen. Aber nicht einmal die derzeit 

geltenden, rudimentären, gesetzlichen Bestimmungen 

über die Unterbringung psychisch Kranker rechtfertigen 

im vorliegenden Fall die Informationserhebung und 

-verarbeitung durch das Gesundheitsamt. Die Vorausset- 

zungen für eine qgutachterliche Tätigkeit des Gesund- 

heitsamtes im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens 
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waren nicht gegeben. Abgesehen davon, daß ich es für 

zweifelhaft halte, ob ein hinreichender Anlaß für die 

Einleitung eines Unterbringungsverfahrens gegeben war, 

fehlte es jedenfalls in formeliler Hınsicht an einem 

entsprechenden Auftrag der zuständigen Verwalitungsbe- 

hörde, ein Gutachten zu erstellen, Das Gesundheitsamt 

darf erst nach Aufforderung durch dıe zuständige Be- 

hörde in Angelegenheiten des Gesundheitswesens gutach- 

terlich tätıg werden (8 1 Satz 2 Nr. 3 der Zweiten 

Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Verein- 

heitlichung des Gesundheitswesens). Die Vorschriften 

setzen zwingend die förmliche Einleitung der Ermitt- 

lungen im Unterbringungsverfahren durch den Landrat 

voraus. Daraus ergibt sich im Umkehrschluß, daß das 

Gesundheitsamt keine Befugnis hat, von sich aus oder 

auf Veranlassung etwa der Vollzugspolizei tätig zu 

werden. 

Dem Akteninhalt ließ sich nicht entnehmen, daß der 

Landrat als Unterbringungsbehörde das Gesundheitsamt 

konkret beauftragt hat, den Petenten zwecks Durchfüh- 

rung eines Unterbringungsverfahrens zu untersuchen. 

Die Begutachtung erfolgte somit ohne die für eine 

derartige Maßnahme zwingend erforderliche Ermächti- 

gung. 

Ist das Gesundheitsamt jedoch von Gesetzes wegen nicht 

zum Tätigwerden befugt, ist die Speicherung personen- 

bezogener Daten und die Aufbewahrung von Unterlagen 

sensiblen, psychiatrischen Inhalts nicht zulässig. 

Nimmt jemand freiwillig die Beratung des Gesundheits- 

amtes in Anspruch, bedarf die Dokumentation des Bera- 

tungsverlaufs und des Beratungsergebnisses der Eınwil- 

tigung des Betroffenen. Das informationelle Selbstbe- 

stimmungsrecht begründet den Anspruch des einzelnen, 

selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner per- 

sönlichen Daten zu bestimmen. In dieses Recht darf nur 

aufgrund eines bereichsspezifischen und normenklaren 
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Gesetzes eingegriffen werden. Eine gesetzliche Ermach- 

tigung, die es dem Gesundheitsamt erlaubt, Aufzeich- 

nung über eine psychiatrische Beratungstätigkeit zu 

fertigen, ist nicht ersıchtlich, so daß Rechtsgrundla- 

ge nur die Einwilligung des Betroffenen sein kann. In 

der Akte des Petenten befanden sıch jedoch weder eine 

schriftliche Einwilligungserklärung, noch sonst eın 

Hinweis, daß er mit der Dokumentation seines Gesund- 

heitszustandes einverstanden gewesen ıst. 

Das Gesundheitsamt ist meiner Argumentation gefolgt 

und hat die über den Petenten geführte Akte vernich- 

tet. 

Das Gesetz über die Unterbringung von Kranken und 

Süchtigen vom 10.12.1969 muß fortgeschrieben werden. 

Gerade im Vorfeld der Unterbringung ergeben sıch Unsı- 

cherheiten über den zulässıgen Umfang der Datenverar- 

beitung. Das Auftreten des psychisch Kranken weckt 

häufig Aggressionen, Sein oft querulatorısch erschei- 

nenden Ersuchen verursachen den Behörden zusätz!iıchen 

Aufwand. Die Notwendigkeit einer Unterbringung scheint 

sich aus der Sicht des psychıatrisch nicht geschulten 

Laien in nicht wenigen Fällen geradezu anzubieten. Es 

liegt nahe, daß die Behörden Informationen über Ereig- 

nisse, Vorkommnısse sammein und möglıicherweise sogar 

mit einschlägigen Bemerkungen versehen dem Gesund- 

heitsamt übermitteln. Die Untersuchungen und Ermitt- 

lungen zur Vorbereitung einer Entscheidung, die das 

Wohl des Kranken zu berücksichtigen hat, stellt einen 

tiefen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Be- 

troffenen dar. Eine ohne seine Einwilligung stattfin- 

dende Informationsverarbeitung bedarf einer detail- 

lierten gesetzlichen Ermächtigung. Es bedarf einer 

eindeutigen, gesetzlichen Festlegung unter weichen 

Voraussetzungen seine personenbezogene Daten erhoben 

und gespeichert werden dürfen. Geregelt werden müssen 

die Datenübermittlungsbefugnisse zwischen den betei- 

ligten Behörden, die Dauer der Aufbewahrung der ge- 
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speicherten Informationen und der Auskunftsanspruch 

des Betroffenen. 

Ich muß bedauern, daß die datenschutzrechtlichen An- 

sätze im Entwurf eines Gesetzes "über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke“ - PsychKG - 

(Lt-Drucksache 7/2121) nicht weiter verfolgt worden 

sind. Im einzelnen habe ich hierzu bereits einige 

konkrete Vorstellungen entwickelt (3. TB, Tz. 7.2). 

Ich nehme den vorliegenden Fall zum Anlaß, an meine 

Forderung zu erinnern, das Unterbringungsgesetz zu 

novellieren. 

6.3.2 Geschlechtskrankenberatungsstelle 

Nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank- 

heiten müssen Prostituierte in regelmäßigen Zeitab- 

ständen gegenüber dem Gesundheitsamt einen Nachweis 

über ihren Gesundheitszustand in bezug auf 

Geschlechtskrankheiten erbringen. Bei den Gesundheits- 

ämtern sind deshalb Gechlechtskrankenberatungsstellen 

eingerichtet, die die Einhaltung dieser Verpflichtung 

überwachen und bei Feststellung einer Geschlechts- 

krankheit die entsprechenden Maßnahmen treffen. 

Anläßlich eines Prüfbesuchs bei einem Gesundheitsamt 

konnte ich feststellen, daß die Datenverarbeitung in 

bezug auf Prostituierte dort im wesentlichen den An- 

forderungen des Datenschutzes entspricht. Es gab je- 

doch auch einige Punkte, die ich beanstanden mußte. 

Anläßlich ihrer Vorstellung beim Gesundheitsamt 

"empfiehlt" das Gesundheitsamt den Prostituierten, 

sich bei der Polizei zu melden. 

Von einer derartigen "Empfehlung" ist in Zukunft abzu- 

sehen. Der Hinweis des Gesundheitsamtes hat die 

Prostituierten in der Vergangenheit regelmäßig veran- 
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laßt, die Kriminalpolizei aufzusuchen, die sie befrag- 

te, ihre Angaben nebst den Personalien in einer spe- 

ziellen Prostituiertendateı speicherte. 

Diese Erhebungs- und Speicherungspraxis ıst jedoch 

nach dem neuen Saarländıschen Polizeigesetz unzulässig 

(siehe dazu oben Tz. 3.2). Es besteht deshalb kein 

Anlaß, die Prostituierten anläßlich ihrer Untersuchung 

beim Gesundheitsamt zu einem Gang zur Polizei zu bewe- 

gen. Die Empfehlung würde überdies einen faktıschen 

Zwang zu eınem Handeln ausüben, das von Gesetzes wegen 

nicht geboten ıst. 

Das Gesundheitsamt hat meiner Forderung entsprochen. 

Empfehlungen der genannten Art werden nicht mehr er- 

teilt. 

Bei den Prostituierten wird alle 3 Monate ein Aids- 

Test auf freiwtllıger Basis durchgeführt. Das Einver- 

ständnis wird lediglich mündlich erklärt. Ich halte 

demgegenüber aus Beweissicherungsgründen eine schrift- 

liche Einwilligungserklärung für zwingend geboten. 

Dazu teilte mir das Gesundheitsamt mit, daß auf eine 

schriftliche Einverständniserklärung der Prostituier- 

ten zur Durchführung des HIV-Tests aus Gründen der 

Anonymität und Vertraulichkeit verzichtet werden müs- 

se. Diese Begründung ist für mich nicht nachvollzieh- 

bar, da die Tatsache der Durchführung des Tests ım 

Gesundheitsamt ohnehin bekannt ist. 

Anlaß zur Beanstandung gab auch der Umstand, daß die 

über die Prostituierten angelegten Akten und Kartei- 

karten nicht wie vorgesehen nach 10 Jahren nach Aufga- 

be der Tätigkeit als Prostituierte vernichtet wurden. 

Bemängeln mußte ich außerdem, daß die Unterlagen teil- 

weise nicht in den Räumlichkeiten der Geschlechtskran- 

kenberatungsstelle, sondern in seinem Dienstzimmer des 

Verwaltungsbereichs in einem einfachen Holzschrank
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archiviert wurden. Das Gesundheitsamt bildet keine 

Informationseinheit. Durch technische Maßnahmen muß 

sichergestellt sein, daß auf die beim Gesundheitsamt 

geführten Akten und Unterlagen nur die Bediensteten 

Zugriff nehmen können, die die Daten zu ihrer Aufga- 

benerfüllung benötigen. Das Gesundheitsamt hat zuge- 

sagt, meinen Forderungen zu entsprechen. 

6.3.3 Sicherung des Auskunfts- und Einsichtsrechts des 

Betroffenen durch Identitätsprüfung 

Ein Gesundheitsamt hat die Kopie einer vor längerer 

Zeit angefertigten Röntgenaufnahme zur Vorlage beim 

behandelnden Arzt herausgegeben. Der Betroffene be- 

hauptet, daß jemand unter seinem Namen beim Gesund- 

heitsamt vorgesprochen und das Dokument erhalten habe. 

Da das Gesundheitsamt bei der Aushändigung der Kopie 

die Identität des Antragstellers nicht überprüft hat, 

war nicht auszuschließen, daß die Röntgenaufnahme 

tatsächlich einem Unbefugten überlassen wurde. 

Verlangt ein Bürger Auskunft über gespeicherten Infor- 

mationen oder Einsicht in die über ihn geführten Akten 

oder sollen ihm Kopien dieser Unterlagen ausgehändigt 

werden, hat sich die Behörde über die Berechtigung zur 

Wahrnehmung solch höchstpersönlicher Individualrechte 

zu vergewissern. In solchen Fällen hat der Betroffene 

regelmäßig durch Vorlage von Ausweispapieren (Bundes- 

personalausweis, Reisepaß) seine Identität nachzuwei- 

sen, damit verhindert wird, daß personenbezogene Daten 

in falsche Hände gelangen. Das Gesundheitsamt hat 

inzwischen angeordnet, um ähnliche - wie eingangs 

geschilderte Vorfälle - zu vermeiden, daß solche Iden- 

titätsprüfungen durchgeführt werden. Es ist bedauer- 

lich, daß solche Selbstverständlichkeiten einer beson- 

deren Anordnung bedürfen. 

- 68 -



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes -_ 10. Wahlperiode - 

6.3.4 Formulare im Jugendärztiichen Dienst (Bilanz) 

Anläßlich der Überprüfung eines Gesundheitsamtes hatte 

ich beanstandet, daß die bei der Mütter-/Säuglingsbe- 

ratung und der Vorschulkinderuntersuchung erhobenen 

Untersuchungsbefunde bei der Einschulungsuntersuchung 

herangezogen und verwertet werden, ohne daß die Er- 

ziehungsberechtigten um ihr Einverständnis gebeten 

werden (vgl. meinen 11. TB, Tz. 6.2). Das zuständige 

Ministerium hat diese Beanstandung zum Anlaß genommen, 

die bei den jugendärztlichen Untersuchungen verwende- 

ten Formulare neu zu gestalten. Die ärztlichen Unter- 

lagen aus der Mütter-/Säuglingsbetreuung und Vorschul- 

kinderuntersuchung werden nunmehr für Zwecke der Ein- 

schulungsuntersuchung nur noch verwendet, wenn sich 

die Erziehungsberechtigten schriftlich damit einver- 

standen erklärt haben. 

' Darüber hinaus hat das zuständige Ministerium weitere 

Probleme, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit 

der Einschulungsuntersuchung angefallen sind, in dem 

Formular aufgearbeitet. 

So werden die Erziehungsberechtigten ausdrücklich auf 

ihr Recht hingewiesen, Einsicht in die Unterlagen zu 

nehmen und zu verlangen, daß das Ergebnis der Unter- 

suchung mit ihnen besprochen wird. 

Eine Weitergabe der bei der Untersuchung festgestell- 

ten Befunde an die Schule erfolgt nur, wenn die Er- 

ziehungsberechtigten hierzu ihr Einverständnis 

schriftlich erklärt haben. 

6.3.5 Medizinalpersonendatei (Bilanz) 

In meinem 11. Tätigkeitsbericht, Tz. 4.2 hatte ich 

darüber berichtet, daß der Minister für Arbeit, Ge- 

sundheit und Sozialordnung die Fortführung der bei den 

Gesundheitsämtern eingerichteten Medizinalpersonen- 

datei eingestellt hat. Ich hatte gefordert, daß konse- 

quenterweise die vorhandenen Datensammlungen vernich- 
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tet werden mussen. Im Berichtszeitraum hat das zustan- 

dige Ministerilm metner Farderung entsprochen und den 

Gesundheitsamtern die Vernichtung des alten Datenbe- 

standes aufgegeben. 

6.4 Krebsragistargesetr 

Im Berichtszeitraum ıst die Absıcht des Bundesmini- 

sters für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit be- 

kannt geworden, eın Bundeskrebsregistergesetz eınzu- 

führen. Durcn dieses Gesetz sollen einheitliche Vorga- 

ben fur dı=e Fuhrung regiona'er Krebsregister geschaf- 

fen werden. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder nat die neu entstandere Diskussion ım 

Zusammenhang mıt der Eınrichtung von Krebsregistern 

zum Anlaß genommen, ihre Posıtion in einer gemeinsamen 

Entschließung darzulegen (vgl. Anlage 6). Die Daten- 

schutzbeauftragten lernen eine Meldung ohne Einwilli- 

gung des Betroffenen ab, weıl die Ziele von bevölke- 

rungsbezagenen Frebsregisterr mit weniger belastenden 

Methoden der Registrierung erreicht werden können. Es 

bestehen daher unter dem Gesichtspunkt des Verfas- 

sungsgrundsatzes der Verhältnismäßigkeit Bedenken 

gegenüber dem Meldemodel]i des Saarländischen Krebsre- 

gistergesetzes, das eıne Beteiligung des betroffenen 

Patienten nicht vorsıeht. Besondere Beachtung verdıent 

das in Baden-Württemberg entwickelte und zwischenzeit- 

lich in einer Pilotstudie erprobte dezentrale Anonymi- 

sierungsmode!1i; der behandelnde Arzt meldet dıe perso- 

nenidentifizıerenden Angaben verschlüsselt an das 

Register. 

Ich habe gegenüber dem zuständigen Ministerium noch 

einmal darauf gedrängt (s. bereits meinen 8. TB, Tz. 

4.7), die Novellierung des Saarländischen Krebsregi- 

sters in Angriff zu nehmen. Vor allem die Nutzung der 

Krebsregisterdaten zu wissenschaftlichen Zwecken be- 
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darf einer gesetzlichen Regelung. Das Persönlichkeits- 

recht des Betroffenen und der Informationsanspruch der 

Wissenschaft bedürfen eines Ausgleichs, den der Ge- 

setzgeber unter Berücksichtigung beider Positionen 

festlegen muß. 

6.5 Rechnerunterstützte Programme zur AIDS-Bekämpfung: 

Computerprogramme KLIMACS und KLINAIDS 

Die Bundesregierung hat als Beitrag zu einer wirkungs- 

volleren Bekämpfung von AIDS Computerprogramme ent- 

wickelt, mit deren Hilfe auf Arbeitsplatzrechnern ın 

bestimmten Klinıken u.a. die Krankengeschichte, der 

Behandlungsablauf, Befunde und Therapie von AIDS- - 

Patienten und HIV-Infizierten dokumentiert werden 

sollen. KLIMACS ist für die ambulante und KLINAIDS für 

die stationäre Behandlung vorgesehen. KLINAIDS wurde 

jedoch schon bald als nicht “essentiell" für das Ziel 

des Gesamtprojekts angesehen (Antwort des Parlamenta- 

rischen Staatssekretärs Seehofer vom 19. September 

1989 auf schriftliche Anfrage; Bt-Drucksache 11/5226). 

Schon frühzeitig stellte das Ministerium für Jugend, 

Familie, Frauen und Gesundheit Erwägungen über den 

Nutzen dieses Programms an (Schreiben vom 26.09.1989). 

Für den technischen Ablauf der Programminstallation 

und der Programmdurchführung hat das Kuratorium AIDS 

der Paui-Ehrlich-Gesellschaft im Auftrag des Bundes- 

ministers für Arbeit ein Handbuch erstellt, das nach 

Abstimmung mit dem Bundesbeauftragten für den Daten- 

schutz durch einen datenschutzrechtlichen und daten- 

schutztechnischen Teil ergänzt wurde. 

Im Interesse der Optimierung der medizinischen Behand- 

lung kommt der EDV-gestützten Dokumentation besondere 

Bedeutung zu. Zugleich darf nicht verkannt werden, daß 

wegen der außerordentiichen Sensibilität der in den 

Arbeitsplatzrechnern mit Hilfe dieser Programme ge- 

speicherten Datenbestände die technisch perfekte 
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Durchführung der Datensicherung unabdingbare Voraus- 

setzung ist, 

Meine Nachforschungen haben ergeben, daß die beıden 

Programme auch ın einer saarländischen Klinik ange- 

wandt werden. Leider mußte ich feststellen, daß trotz 

aller meiner bisherigen Bemühungen um die Datensiche- 

rung beim Computereinsatz in Krankenhäusern (vgl. 

meinen 10. TB, Tz. 4 S. 21) den Anforderungen der 

Datensicherung nicht Rechnung getragen wurde. Dies muß 

angesichts der besonderen Sensıblität der fraglichen 

Daten um so mehr befremden. Ich hatte mich sogar an 

der Erarbeitung einer Dienstanweisung für die Daten- 

sicherung in der fraglichen Klinik beteiligt, ohne daß 

diese mittlerweile in Kraft gesetzt wurde. 

Eine Reihe technischer Maßnahmen, die dem Zugriff 

Unbefugter entgegenwirken, waren speziell für die 

Programme entwickelt worden; die Klinik sah sich nicht 

veranlaßt, entsprechende Vorkehrungen vor der Benut- 

zung der Programme zu treffen. Die Sicherungssoftware, 

die Dateien und Betriebssystem zuverlässig schützt und 

eine lückenlose Zwangsprotokollierung der Benutzung 

gewährleistet, war nicht installiert. Nicht einmal der 

Zugang zu dem Raum, in dem der Computer abgestellt 

ist, war gesichert. Ferner war die Funktionstrennung 

zwischen Systemverwalter und Anwender, wie ich sie in 

meinem Datensicherungskonzept vorgeschlagen habe (10. 

TB S. 34), nicht vollzogen. 

Die Klinik hat zugesagt, sich um eine Datensicherungs- 

Software zu bemühen, die den Anforderungen gerecht 

wird. Bis zur Realisierung dieser organisatorisch- 

technischen Maßnahmen werden keine Daten des fragli- 

chen Personenkreises mit Hilfe von KLIMACS auf PC 

gespeichert. Die Benutzung von KLINAIDS wurde wegen 

der Unklarheiten über Ziel und Zweckmäßigkeit des 

Einsatzes zurückgestellt. Der vorhandene Datenbestand 

wurde gelöscht.



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes -_10. Wahlperiode - 

7. Soziales 

7.1 Arztgeheimnıs kontra maximale Leistungstransparenz 

Der Gesetzgeber hat das Recht der gesetzlichen Kran- 

kenversicherung als Fünftes Buch im Sozialgesetzbuch 

geregelt. Eın eigenes kKapıtel ıst dem Thema Daten- 

schutz gewidmet. Die Ärzte und Krankenhäuser stehen im 

Zentrum vielfältiger Informationsanforderungen von 

zahlreichen Stellen, nıcht zuletzt von Soziallei- 

stungsträgern. Die Zielsetzung des Gesetzgebers war 

insbesondere, den Datentransfer zwischen den am Lei- 

stungsgeschehen beteiligten Ärzten und Sozialversiıche- 

rungen normenklar und einschränkend zu regeln. Das 

Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, das 

strafbewehrte Arztgeheimnis, darf nıcht durch einen 

Datenfluß ausgehöhlt werden, der nicht streng am Maß- 

stab der Erforderlichkeit orientiert ist. Ob dieses 

Ziel in der Praxis erreicht worden ist, muß man be- 

zweifeln. 

Ärzte haben sich wiederholt mit der Frage an mich 

gewandt, ob aus datenschutzrechtlicher Sicht die For- 

derung der gesetzlichen Krankenversicherung gerecht- 

fertigt ist, daß zu Abrechnungszwecken die Diagnosen 

stets anzugeben sind. Die Kassenärztlichen Vereinigun- 

gen und die AOK haben erklärt, daß kein Entgelt für 

ärztliche Leistungen gezahlt wird, wenn nicht die 

Diagnose angegeben ist. In einem Sonderrundschreiben 

hat die Kassenärztliche Vereinigung Saarland die Ärzte 

darauf hingewiesen, daß im Abrechnungsvordruck (Kran- 

kenschein) im dafür vorgesehenen Feld "Diagnosen bzw. 

Befunde in angemessener Kürze, aber so präzise zu 

formulieren sind, daß sich daraus die Plausibilität 

der abgerechneten Leistungen auch im Rahmen der wWirt- 

schaftlichkeitsprüfung erkennen 1äßt". Zahlreiche 

Ärzte waren in die Zwangslage versetzt, zwischen der 

Wahrung des Arztgeheimnisses und eventueller Strafver- 

folgung einerseits und den wirtschaftlichen Notwendig- 
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keiten einer personal- und materialaufwendigen Praxis- 

führung entscheiden zu müssen. 

In dieser Situation habe ich in Stellungnahmen gegen- 

über der Kassenärztlichen Vereinigung, der AOK und dem 

Ministerium für Gesundheit und Soziales keinen Zweıfel 

daran gelassen, daß ıch die Angabe der Diagnose zu 

Abrechnungszwecken nicht für zulässıg halte. Die Ver- 

mischung insbesondere von Funktionen der Abrechnung, 

der Plausibilitäats- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist 

unzulässig und durch das Gesetz nicht gerechtfertigt. 

Angesichts der Schwere des Eingriffs in dıe Persön- 

lichkeitsrechte der Patienten, die ın der Offenbarung 

intimster medizinischer Daten durch den Arzt liegt, 

ist eine konkrete gesetzliche Befugnis notwendig, die 

die Ärzte als Leistungserbringer zur Weitergabe der 

medizinischen Angaben zu Abrechnungszwecken berech- 

tigt. Eine solche liegt Jedoch nicht vor. 

Beim kassenärztlichen Versorgungssystem ist von einem 

zumindest faktischen Zwang beı der Verarbeitung pa- 

tientenbezogener Daten auszugehen, wenn man ärztliche 

Leistungen ın Anspruch nehmen will und dafür den Da- 

tentransfer an die beteiligten Stellen in Kauf nehmen 

muß. Ein Zwang zur Angabe personenbezogener Daten 

setzt jedoch voraus, daß der Gesetzgeber deren Verwen- 

dungszweck bereichsspezifisch und präzise bestimmt 

(BVerfGE 65,1, 44). 

Die an der kassen- und vertragsärztlichen Versorgung 

teilnehmenden Ärzte sind indessen aufgrund ausdrück1i- 

cher gesetzlicher Vorschrift lediglich verpflichtet, 

in den Abrechnungsunterlagen "die von ihnen erbrachten 

Leistungen einschließlich des Tages der Behandlung, 

bei zahnärztlichen Behandlungen auch mit Zahnbezug" 

mitzuteilen (8 294, & 295 Abs. 1 Ziff. 1 SGB V). Fer- 

ner sind auf den Vordrucken die Arztnummer sowie die 

Krankenversichertennummer des Patienten anzugeben ($ 
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295 Abs. 1 Ziff. 2 SGB V). In dieser abschIirießenden 

Aufzählung sınd Angaben zu Diagnosen nicht enthalten. 

Daß eine routinemäßige Weitergabe medizinischer Anga- 

ben zu Abrechnungszwecken nıcht ın Betracht kommt, 

ergibt sıch aus der Textinterpretation ebenso wıe aus 

einer systematischen Betrachtung des Fünften Buches 

des Sozialgesetzbuches, 

Angaben von Diagnosen zu Abrechnungszwecken werden 

ausdrücklich nur Krankenhäusern auferlegt (8 301 SGB 

V). Deshalb kann nur gefolgert werden, daß Diagnosean- 

gaben im übrıgen nicht zugelassen sind. Der Wortlaut 

des Gesetzes läßt jedenfalls keine andere Interpreta- 

tion zu. 

Der Gesetzgeber hat ım übrıgen die Übermittlung pa- 

tientenbezogener Angaben durch niedergelassene Ärzte, 

soweit sie zur Aufgabenerfüllung durch die Kassenärzt- 

lichen Vereinigungen und die Krankenkassen etwa zur 

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Plausıbtlitätskontrolle 

erforderlich ist, konkret geregelt. 

Für die Wirtschaft!ichkeitsprüfung ist im einzelnen 

festgelegt, daß patientenbezogene Daten nur in einge- 

schränktem Umfang aufgrund von Stichproben zur Verfü- 

gung stehen, im übrigen aber solche nur nach Durch- 

schnittswerten und Richtgrößen auf der Grundlage von 

nicht auf den Versicherten bezogenen Daten erfolgt ($ 

106 SGB V). 

Plausibilitätskontro!ilen sollen nach dem Willen des 

Gesetzgebers nicht generell, sondern folgerichtig 

ebenfalls nur auf der Grundlage von Stichproben erfol- 

gen. Hierzu sind Gesamtverträge zwischen den Kassen- 

ärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen abzu- 

schließen ($ 83 Abs. 2 SGB V). Außerdem liegen Unter- 

suchungen vor, die in Diagnosen auf Krankenscheinen 

kein Plausibilitätskriterium erkennen können und damit 

die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Diagnose in 
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Frage stellen (Forschungsgruppe AOK Dortmund DOK 

82/41). 

Für Zwecke der Qualitätsprüfung ärztlıcher Leistungen 

kann ebenfalls eine routinemäßige Diagnoseangabe nicht 

verlangt werden, weıl eine sorgfältige Kontrolle im 

Einzelfall ohnehin die Einsichtnahme ın die vom Arzt 

zu führende Dokumentation erfordert. Eine auch im 

Interesse des Patienten liegende derartıge Kontrolle 

ist den Kassenarztlichen Vereinigungen generell als 

Aufgabe übertragen. Wegen des Mangels einer förmlichen 

gesetzlichen Befugnis - die Aufgabenzuweisung allein 

reicht auch nach der Systematik des Gesetzes ($ 294 

SGB V) nicht aus - hat die Kassenärztliche Vereinigung 

des Saarlandes bis zur gesetzlichen Bereinigung des 

Formmangels ohnehin auf die Vorlage von ärztlichen 

Unterlagen zu diesem Zweck verzichtet. Die routini- 

sierte Übermittlung der Diagnosen aus Gründen der 

Qualitätsprüfung ist nach der Vorschrift für die Auf- 

gabenzuweisung nicht gerechtfertigt. 

Für die Gewährung von Krankengeld aufgrund einer Ar- 

beitsunfähigkeitsbescheinigung sind zwar Angaben über 

die Art der Erkrankung notwendig, weil die Dauer der 

Leistung bei wiederholter Erkrankung wegen desselben 

Leidens beschränkt ist (8 48, 8 292 Abs. 1 SGB V). Die 

routinemäßige Diagnoseangabe zu Abrechnungszwecken 

kann aber auch hieraus keinesfalls hergeleitet werden. 

Ebensowenig kann die Verpflichtung der Krankenkasse, 

im Einzelfall den Medizinischen Dienst einzuschalten, 

einen solchen umfassenden Datentransfer rechtfertigen. 

Abgesehen vom Mangel einer ausreichenden gesetzlichen 

Ermächtigung ist bisher die Erforderlichkeit einer 

routinemäßigen Diagnoseangabe zu Abrechnungszwecken 

nicht dargelegt. Diagnoseangaben könnten etwa in Be- 

tracht kommen, wenn im Gebührenverzeichnis die ärzt- 

liche Leistung nicht hinreichend konkret beschrieben 

ist. Der beanstandete routinemäßige Datentransfer ist 
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spätestens m’t Einführung der Automation ım Abrech- 

nungswesen, dıe auch einen selektıven Zugriff auf den 

Datenbestand eröffnet, besonders bedenklich. Eıne 

strenge Erforderlichkeitsprüfung ıst deshalb um so 

mehr angebrach“. Jedenfalls ist die Angabe der Diagno- 

se auf dem Krankenschetn zu Abrechnungszwecken bis Zu 

einer ausdrücklichen, gestziıchen Regelung nicht zu- 

lässig. 

Es ist sehr zu bedauern, daß AOK, Kassenarztliiche 

Vereinigung urd das zuständige Ministerium sich ohne 

Rücksicht auf die Erfordernisse verfassungsgemäßer 

Rechtsgrundlagen zugunsten der Routine und übernomme- 

ner Verwaltungsübung entschieden haben. Es stehen 

überdies im Eınzelfali ausreichende andere Kontrol1- 

instrumente zur Verfügung, die eıne routinemäß:ige 

Diagnoseübermittiung im Zusammenhang mit der Abrech- 

nung erübrigen dürften. Die Vertreterversammlung der 

Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen hat deshalb 

empfohlen, ohne einen förmlichen Beschluß zu fassen, 

dem Persönlichkeitsrecht des Patienten eınen höheren 

Stellenwert beizumessen als abrechnungstechnischen 

Erfordernissen. 

Meine Bedenken blieben unberücksichtigt. Die Ärzte 

sind nach wie vor gehalten, die Diagnose allein zu 

Abrechnungszwecken in jedem Krankenschein anzugeben, 

wenn sie nicht finanzielle Nachteile hinnehmen wollen. 

Die Auseinandersetzung in den Medıen hat zu einer 

großen Verunsicherung in der Ärzteschaft geführt (vgl. 

Spiegel 08.10.1990: "Die Kassen verlangen von den 

Ärzten einen Bruch ihrer Schweigepflicht"). Peinlich 

berührt war ich von der teilweise vereinfachenden 

Argumentationsweise und der unverhohlenen Drohung 

gegenüber einzelnen Ärzten, daß Krankenscheine nicht 

zur Abrechnung angenommen werden, wenn die Diagnosen 

nicht angegeben sind.
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7.2 Übermittlung von Patientenunterlagen durch Kranken- 

häuser an Krankenkassen 

Ein Krankenhaus hat die Frage gestellt, ob es ver- 

pflichtet sei, einer Krankenkasse als Sozialleıstungs- 

träger die “Fieberkurve” eines Patienten wegen Verlan- 

gerung der Kostenzusage zu überlassen. Die "Fieber- 

kurve"” ıst ein Krankenblatt, ın dem Angaben zur Medi- 

kation und Therapie, sowıe Laborbefunde eingetragen 

werden. 

Der Gesetzgeber hat indessen abschließend geregeit, 

welche Angaben die Krankenhäuser den Krankenkassen bei 

Krankenbehandlung zu übermitteln haben (8 301 SGB V). 

Die von der Krankenkasse verlangte Information fällt 

nicht unter den Katalog der nach dieser Vorschrift zu 

übermitteinden Angaben. Ich habe deshalb empfohlen, 

von einer Weitergabe der "Fieberkurve" abzusehen. 

7.3 Medizinischer Dienst 

Seit dem 01.01.1990 gibt es im Saarland, wie in allen 

anderen Bundesländern, eine neue Institution, den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ım Saar- 

land. Es handelt sich um eine Arbeitsgemeinschaft als 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, der als Mitglie- 

der die Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland, 

der Landesverband der Betriebskrankenkassen Rheinland- 

Pfalz und Saarland, die Landwirtschaftiiche Kranken- 

kasse für das Saarland, der Verband der Angestellten- 

krankenkassen e.V. und der Verband der Arbeiter- 

Ersatzkassen e.V. angehören. Der Medizinische Dienst 

tritt an die Stelle des "Vertrauensärztliichen Dien- 

stes", der als unselbständige Abteilung bisher der 

Landesversicherungsanstalt zugeordnet war. 

Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Medizini- 

schen Dienstes ergibt sich aus dem Fünften Buch des 

Sozialgesetzbuches (SGB V). Er hat die Aufgabe, für 
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die Krankenkassen Gutachten zu erstellen als Entschei- 

dungshilfe für dıe leıstungsrechtliche Beurteilung im 

Einzelfall. Eine Beteiligung des Medizinischen Dien- 

stes kommt in Betracht etwa bei Beurteilung der Ar- 

beitsunfähigkeit, bei Feststellung der Schwerpflege- 

bedürftigkeit oder bei Prüfung der Voraussetzungen von 

Kurmaßnahmen. 

Darüber hinaus sollen die Krankenkassen den Medızinı- 

schen Dienst zu Rate ziehen, wenn es um allgemeine 

medizinische Fragen der gesundheitlichen Versorgung 

und Beratung der Versicherten geht. 

Im Berichtszeitraum hatte ich Gelegenheit, mıt dem 

Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes verschiede- 

ne datenschutzrechtlichen Probleme, die in der Praxis 

aufgetreten sind, zu erörtern. 

Diskutiert wurde die Frage, in welchem Umfang der 

Medizinische Dienst Informationen aus Krankenhausbe- 

richten an die Krankenkasse weitergeben darf. Ich habe 

meine bereits früher vertretene Auffassung unterstri- 

chen, daß die Weitergabe des vollen Wortlauts des 

Arztberichts an die Krankenkasse mit detaillierten 

Angaben über Anamnese, Befund und Diagnose unzulässig 

ist (11. TB, Tz. 7.3). Der Krankenkasse sind lediglich 

“das Ergebnis der Begutachtung und die erforderlichen 

Angaben über den Befund” mitzuteilen (8 277 SGB V, 8 

369b Abs. 2 RVO a.F.). Aus dem Wortlaut des Gesetzes 

ergibt sich eindeutig, daß allenfalls die zum Ver- 

ständnis des Gesamtzusammenhangs unerläßlichen Einzel- 

angaben offenbart werden dürfen. 

Beauftragen die Krankenkassen eine Klinik oder einen 

niedergelassenen Arzt unmittelbar mit der Erstellung 

eines Gutachtens, ist das Original zunächst dem Medi- 

zinischen Dienst zuzuleiten, der alsdann die Informa- 

tionen mit der gesetzlich gebotenen Einschränkung an 

die Krankenkassen weiterzuleiten hat. Der Umfang der 
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Offenbarung der unter das Arztgeheimnis fallenden 
Daten kann nicht davon abhängen, von welcher Stelle 

das ärztliche Gutachten erstattet wird. 

Meine Rechtsauffassung wird von dem Geschäftsführer 

des Medizinischen Dienstes geteilt; er hat angeordnet, 

daß keine Krankenhausberichte oder ärztliche Gutachten 

im Original an Krankenkassen weitergegeben werden 

dürfen. 

Übereinstimmung konnte auch dahin erzielt werden, daß 

der Medizinische Dienst personenbezogene Daten nur 

erheben und erfassen darf, soweit dies für seine Prü- 

fungen, Beratungen und gutachterlichen Stellungnahmen 

erforderlich ist. Er ist nicht berechtigt, den Patien- 

ten, unabhängig von der konkreten Fragestellung des zu 

erstattenden Gutachtens, einer umfassenden Untersu- 

chung zu unterziehen und die Ergebnisse zu dokumentie- 

ren. Eine Beratungsfunktion in dem Sinne, daß der 

Medizinische Dienst im Einzelfall über den konkreten 

Gutachterauftrag hinaus eine umfassende Untersuchung 

durchführt, um den Betroffenen über Gesundheitsgefähr- 

dungen und ihre Vermeidung zu beraten, hat der Gesetz- 

geber dem Medizinischen Dienst nicht zugewiesen. 

Gegenstand der Erörterung war schließlich die Frage 

nach der Aufbewahrungsdauer der Unterlagen. Hierzu hat 

der Gesetzgeber eine eindeutige Entscheidung in dem 

Sinne getroffen, daß die personenbezogenen Daten nach 

5 Jahren zu löschen sind ($ 276 Abs. 2 Satz 3 SGB V). 

Keine Einwände habe ich jedoch gegen den Vorschlag, 

den Versicherten nach Ablauf der Frist die für sie 

wichtigen Originalbefunde zu übergeben. Damit wäre 

einerseits dem gesetzgeberischen Anliegen Rechnung 

getragen, daß personenbezogene Informationen nicht 

länger als 5 Jahre vorgehalten werden. Andererseits 

kann der Versicherte, wenn es im Einzelfall in seinem 

Interesse einmal erforderlich sein sollte, auf die 

Informationen zurückgreifen. 
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‘.A Arztlicher Dienst des Versorgungsamtes 

Aufgrund der Anfrage eines Klıinikchefs habe ıch mich 

"ıt der Behandlung medızınıscher Unterlagen beim Ver- 

‚orgungsamt befassen müssen, 

ur die Rearbesturg von Anträgen nach dem Schwerbehır- 

ertenge ati? fnrdert das Versorgungsamt regelmäßıyg 

Befurdte tcthı= der behandelnden Arzte, häufig aber 

auct vor krankenkausern die kompletten Krankenpapiere 

ir. Auch beı !maıstungsansprüchen des sozialen Entschä- 

digungsrechts {Krriegsopferver sorgung, Impfschäden, 

Orferantscharlig ing) werden haufıg medızınısche Gutrach- 

"en bencatigt. Pie Unterlagen werder uneingeschrankt 

Jar Sarhbearbeitern vorgelegt. kopıen der Krankenakten 

vwd sunstigen medızinıschen ünterlagen werden zu den 

‚erwaltungsa! ter gencmmen, sofern die Arıgınale an die 

saren'iefernden Stallen zurückzusenden sınd. 

Die Arıte des ‚ersorgungsamtes oder die externen Gut- 

achter werten zwar als medızınische Sachverständige 

Jıe krankenuntarlagen aus. Die Entscheidung über den 

anzuerkennenden Grad der Beninderung wırd Jedoch von 

4 chnato. when Badıensteten des Verwaltungsberesiches 

jetroffen. Das ersorgungsamt ist daher der Auffas- 

sung, daß dort auch die vollständigen medizinischen 

Unterlagen zur Verfügung stehen müssen. 

Ich halte es nicht für vertretbar, daß Krankenakten 

mıt Angaben über Krankheitsvorgeschichte, Einzelbefun- 

de, Behandlungen, Operationsberichte den medizinisch 

nicht vorgebildeten Mitarbeitern der Verwaltung zu- 

gangtich sind und in Verwaltungsakten aufbewahrt wer- 

den. 

Krankenpapiere sollten als Arztsache deklariert unmit- 

teilbar dem Ärztiichen Dienst des Versorgungsamtes 

zugeleitet, dort ausgewertet sowie aufbewahrt und - 
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soweit notwendig - von dort dem Einsender wieder zu- 

ruckgesandt werden. Der “Ärztiıche Dienst” hat der 

Versorgungsverwaltung die medizinischen Informationen 

zır Verfugung zu stellen, dıe für die Sachbearbeitung 

- etwa fur dıe Festsetzung des Grades der Behinderung 

oder fur dte Entscheidung über den Leiıstungsanspruch - 

unertaßlich snd. Das Verhältnis zwischen "Ärztlichem 

Dienst ur /erwaltung des Versorgungsamtes sollte 

ähı 'ıct gastal'et werden wıe das zwischen dem Medizi- 

2: hen Drars' und den Krankenkassen (vgl. oben Tz. 

0, Die Aulauforganisatıon des Versorgungsamtes 

set te ie tra--m Sinne geändert werden. 

‚enler 1.7 =s8 mır trotz mehrfacher Erinnerung bisher 

nicht gelungan, das zuständige Mınısterıum dazu zu 

bewegen, ... m» nem Vorschlag Stellung zu nehmen. 

”.5 Sckulberient für das Jugendamt 

Eın Sozıala b ıter eines Jugendamtes hat sich mit der 

Frage an mı: h Jewandt, unter welchen Voraussetzungen 

und ın w='chem Umfang Schulen verpflichtet sind, In- 

formationer über ihre Schüler an das Jugendamt weiter- 

zugeben. 

Eng verwoben mit der Informationspflicht öffentlicher 

Stellen ist dıe Frage nach der Verantwortlichkeit 

datenliefernder und datenempfangender Stellen für die 

Rechtmäßigkeit der Datenübermittiung. Die Gesetzgebung 

hat dieses Problem bisher ausgespart. Erst die Novelle 

zum Bundesdatenschutzgesetz enthält hierzu Regelungen 

(8 15 Abs. 2 BDSG, BGBl. I. 1990, S. 2954). 

Fordert das Jugendamt einen Schulbericht im Rahmen 

eines Verfahrens an, das auf freiwilliger Grundlage 

durchgeführt wird, ist eine Datenweitergabe nur mit 

Einwilligung der Eitern zulässig. Dabei sind die 

Eltern vorab darüber aufzuklären, in welchem Umfang 

eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt 
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stattfindet und welche Anganen weitergegeben werder., 

"leder einzelne Bericht ist den Eltern bekanntzugeben, 

mit ihnen zu besprechen und nur mit ausdrücklicher 

Einwillıcung an das Jugandant weiterzugeben. 

Bei Maßnanmen des Jugendamtes, die auf gesetzlicher 

Grundlage chne Einwilligung der Eltern durchgefuhrt 

werden (z.B. Mitwirkung bei Entzishung der eiteritcren 

Sorge), ist die Datenweitergabe auch ohne Einwilligung 

zulässig. Aber auch in diesen Fällen empfiehlt es 

sich, daß sich Schule und Jugendamt um die Eınwilli- 

gung der Eltern zur Datenweitergabe ım Interasse der 

Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Eltern 

und Jugendamt bemühen. 

Unabhängig davon, ob die Datenweitergabe der Einwiili- 

gung der Eltern bedarf, dürfen jedenfalis nur die 

Daten weitergegeben werden, die das Jugendamt zur Er- 

füllung seiner Aufgaben unbedingt benötigt. Im Einzel- 

fall ist stets eine Prüfung notwendig, cb überhaupt 

ein Bericht und gegebenenfalls in welchem Umfang In- 

formationen erforderlich sınd. Dabei trägt das Jugend- 

amt besondere Verantwortung, weil die datenitefernde 

Steile die Notwendigkeit der Informationsanforderung 

im Eınzelfali nicht überzirüfen kanr ({val 8 'E Abs, 

Satz 2 BDSG). Das Jugendamt sollte deshalb folgendes 

beachten: 

- Das Jugencamt hat vor jeder Anfcrderung eines Scnul- 

berichts scergfältig zu z’üfer, ob eir Sch.ibericht 

im Einzelfall tatsächlich erforderlich ıst. 

- Die Befragung muß auf den ırsivıduelien Fall" abge- 

stellt werden. Das Jusendamt hat cie Seartwortung 

möglichst konkreter Fragen zu veriangen. Die Schule 

soll nicht von vornherein dazu verleitet werder, 

mehr Informationen an das ‚ugendamt weiıterzugeber, 

als zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig sınd. 

Bedenklich wäre in diesem Zusammenhang vor allem die 

-_10. Wahlperiode - 
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Verwendung eines standardisierten Fragebogens, da 

solche zwangsläufig die konkrete Einzelfallsituation 

nicht ausreichend berucksichtigen. Die Erforderlich- 

keit der Information fur die Aufgabenwahrnehmung des 

Jugendamtes sollte sich aus der Datenanforderung 

ergeben. Im Zweifel ist die Schule berechtigt, die 

Erforderlichkeiıt einer Information zu überprüfen und 

Rückfrage zu halten (vgl. 8 15 Abs. 2 Satz # BDSG). 

- Die Möglichkeit der Berichtsanforderung gegenüber 

der Schule kann das Jugendamt nicht von eigenen 

Erhebungen beı den Betroffenen entbınden. Die Daten- 

erhebung beim Betroffenen hat stets Vorrang vor der 

Befragung anderer Personen und Stellen. So ıst etwa 

die Beschreibung des Erscheinungsbildes des Kındes 

in eınem Schulbericht von vornherein unzulässig. 

Denn es handelt sıch um eine Information, die dem Ju- 

gendamt schon aus eigener Anschauung bekannt sein 

muß. 

- Bei der Berichtsanforderung ıst darauf zu achten, 

daß nur solche Fragen gestellt werden, die die Schu- 

le alleın aus dem schulischen Umgang mit dem Schüler 

und seinen Eliten beantworten kann. Am wenigsten 

problematisch sınd dabeı die Angaben über tatsächli- 

che Verhältnisse (z.B. Fehlzeiten). Größte Zurück- 

haltung ıst dagegen geboten, wenn es sich um Wertun- 

gen und Meinungen handelt. Auf jeden Fall unzulässig 

ist die Weitergabe von Bewertungen und Vermutungen, 

für die es keine tatsächlichen Anhaltspunkte gibt. 

7.6 Sozialdatenschutz für das gesprochene Wort 

Mehrere Sozialhilfeempfänger haben sich darüber be- 

klagt, daß bei ihren Vorsprachen beim Sozialamt Unbe- 

teiligte mithören können, welche Anliegen sie mit dem 

Sachbearbeiter besprechen. Häufig hielten sich noch 

andere Personen - Besucher oder nicht zuständige Mit-
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arbeiter - im Raum oder im Nachbarzimmer auf, zu dem 

die Verbindungstüren geöffnet waren. 

Die Datenschutzvorschriften des Sozialgesetzbuches 

verpflichten den Sozialleistungsträger, organisatori- 

sche und technische Vorkehrungen zum Schutz des So- 

zialgeheimnisses zu treffen. Der Hilfesuchende muß 

Gelegenheit haben, vertraulich mit dem Sachbearbeiter 

zu reden, ohne daß Dritte mithören können. 

- 85 -



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

8. Öffentlicher Dienst 

8.1 Abschottung der Beihilfestellen 

8.1.1 Landesverwaltung 

Ein unzulässiger Eıngriff in dıe Persönlichkeitsrechte 

ist stets danr gegeben, wenn Tatsachen, die den Ar- 

beitnehmer persanlich betreffen, weiter aufgedeckt 

werden, als dıes dıe unabdingbare Folge seiner Einord- 

nung in den Arbeitsbereich ıst. Deshalb ist der Grund- 

satz der Zweckbindung bei der Verarbeitung von Perso- 

naldaten gerade auch ım Bereich des öffentlichen Dien- 

stes einzuhalten, weil der Dienstherr mit Rücksicht 

auf seine Fürsorgepflicht eınen besonderen Vertrauens- 

schutz gegenüber dem Bediensteten zu gewährleisten 

hat. Dies gilt vor allem für dıe sensiblen Informa- 

tionen, die im Zusammenhang mit der Festsetzung von 

Beihilfen anfallen (Beıhilfeverordnung 8 17 Abs. 2). 

Ebensowenig wie die gesetzliche Krankenkasse dem Ar- ı 

beitgeber Informationen über den Gesundheitszustand 

seiner Arbeitnehmer offenbaren darf, dürfen Angaben 

aus Beihilfeanträgen dem Dienstherrn zur Verfügung 

stehen. 

Mit der Zentralisierung der Beihilfebearbeitung bei 

der Oberfinanzdirektion (OFD) ıst im Bereich der Lan- 

desverwaltung eın entscheidender Fortschritt erzielt 

worden, ındem die Beıhilfegewährung von der Personal- 

sachbearbeitung getrennt erfolgt. Denn die Gefahren 

der Zweckdurchbrechung treten insbesondere dann auf, 

wenn Beihilfe- und Personalangelegenheiten in dersel- 

ben Organisationseinheit bearbeitet werden. 

Die notwendige organisatorische und personelle Tren- 

nung von der Perscnalsachbearbeitung ist jedoch für 

den Bereich der OFD mit ihren 2.600 Bediensteten noch 

nicht erreicht. Insoweit sind sogar weitergehende 

Gefahren für die schutzwürdigen Belange der betroffe- 

- 86 -



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes -_10. Wahlperiode - 

nen Bediensteten infolge der Kompetenzüberlagerung mit 

anderen sensiblen Bereichen nicht auszuschließen. 

Einer Abteilung der OFD, die zugleich die Aufsicht 

über die Finanzämter führt und insoweit auch für alle 

Personalentscheidungen zuständıg ist, ist die Festset- 

zung von Löhnen, Vergütungen und Genhältern sowie Ver- 

sorgungsbezügen (zentrale Besoldungsstelle) und die 

Beihilfebearbeiıtung für den gesamten Landesbereich 

übertragen. Die Gefahr einer unverhältnismäßigen 

Durchleuchtung ergibt sich aus einer Überschneidung 

der Zustandigkeiten im Bereich der OFD, die jedenfalls 

auf der Ebene des Abteilungsleiters und des Behörden- 

leiters zu Interessenkollisionen führen muß. Schließ- 

lich trägt der Vorgesetzte Verantwortung für die Ord- 

nungsgemäßheit der Aufgabenwahrnehmung und muß deshalb 

auch von seinem Kontrollrecht Gebrauch machen dürfen. 

Sensible Informationen über die wirtschaftlichen Ver- 

hältnisse aus der Steuersachbearbeitung, der Kinder- 

geldgewährung, der Auseinandersetzung über Vermögens-, 

Versorgungs- und üUnterhaltsansprüche in Ehescheidungs- 

und Sorgerechtsverfahren ebenso wie Krankheitsdaten 

können sich in einer die Zweckbindung nicht beachten- 

den Weise bei Personalentscheidungen auswirken. 

Die notwendige Abschottung der zentralen Beihilfestel- 

le wird jedenfalls für den relativ großen Bereich der 

OFD nicht in dem gebotenen Ausmaß erreicht. Zwar wurde 

der Postlauf inzwischen dahin geregelt, daß die Ein- 

gänge der Beihilfestelle unmittelbar zugehen. Die 

Gefahren für die Bediensteten müssen jedoch durch 

weitere organisatorische Maßnahmen - insbesondere eine 

andere Aufbauorganisation - gemindert werden. Bisher 

ist noch keine Entscheidung getroffen, 

8.1.2 Gemeinden und sonstige öffentliche Stellen 

Das Risiko, daß Beihilfedaten bei Personalentscheidun- 

gen verwendet werden, ist in kleineren Verwaltungen, 
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insbesondere ın kleineren Gemeinden noch größer als im 

Bereich der Landesverwaltung. Auch dort ist durch 

organisatorische, personelle und räumliche Abschottung 

der Beihilfestelle von der allgemeinen Personalsachbe- 

arbeitung das in der Beihilfeverordnung festgelegte 

Verbot einer zweckfremden Verwendung von Beihilfedaten 

sicherzustellen. Weıl dies in kleineren Verwaltungen 

nur schwer zu realisieren ist, habe ich bereits in 

meinem letzten Tät:gkeitsbericht (Tz. 10.2} angeregt, 

eine Übertragung der Beihilfebearbeitung an eine 

externe, Öffentliche Stelle zu erwägen. Der Minister 

des Innern hat meine Forderung strikt abgelehnt, den 

kommunalen und den sonstigen, der Aufsicht des Landes 

unterliegenden Behorden die Moglichkeit zu eröffnen, 

die Festsetzung der Beihilfe einer anderen öffentliche 

Stelle zu übertragen. Er ist der Auffassung, daß den 

datenschutzrechtlichen Belangen Rechnung getragen 

wird. 

Eine Umfrage beı 15 Städten und Gemeinden hat aller- 

dings ergeben, daß nur in 2 Kommunen von einer eini- 

germaßen befriedigenden Abschottung der Beihilfestelle 

die Rede sein kann. Nur in diesen beiden Fällen ist 

die Beihilfefestsetzung von der eigentlichen Personal- 

sachbearbeitung wenigstens personell und räumlich - 

wenn auch innerhalb des Personal- oder Hauptamtes - 

getrennt. In den übrigen Gemeinden wird die Beihilfe 

vom Personalsachbearbeiter festgesetzt; häufig erle- 

digt dies der Leiter der Personalabteilung selbst. Daß 

dabei Informationen aus der Beihilfebearbeitung bewußt 

oder auch unbewußt bei der Vorbereitung von Personal- 

entscheidungen verwendet werden, liegt in einer sol- 

chen Situation nahe. 

Den Behörden, die die notwendige Abschottung der Bei- 

hilfestelle nicht leisten können, sollte die Möglich- 

keit der Aufgabenübertragung auf eine externe, öffent- 

liche Stelle - etwa die Ruhegehalts- und Zusatzversor- 

gungskasse des Saarlandes - offenstehen. 
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8.2 Beihilfe für Familienangehörige 

Für Angehörige von öffentlichen Bediensteten können 

sich - wie ich aus Anfragen entnehmen konnte - Be- 

einträchtigungen ergeben, weil sie keinen eigenen 

Beihilfeanspruch haben. Sie müssen dem Beihilfeberech- 

tigten zur Inanspruchnahme jeder Art von beihilfefähi- 

ger Leistung die Belege zur Vorlage an die Beihilfe- 

stelle übermitteln. So kann eine getrennt lebende 

Ehefrau gezwungen sein, dem beihilfeberechtigten Ehe- 

mann hochsensible Gesundheitsdaten - etwa über eine 

psychotherapeutische Behandlung - zu offenbaren. Es 

ist nicht auszuschließen, daß solche Informationen zur 

Grundlage eines Scheidungsbegehrens gemacht werden. 

Aber auch die Eltern-Kind-Beziehung kann schwer bela- 

stet werden, wenn der beihilfeberechtigte Vater Kennt- 

nis von gynäakologischen Befunden - etwa dem legalen 

Schwangerschaftsabbruch seiner volljährigen, unverhei- 

rateten Tochter - erfährt. 

Ich bin der Auffassung, daß den Familienangehörigen 

ein eigener Beihilfeanspruch eingeräumt werden sollte. 

Übergangsweise könnten die schutzwürdigen Belange der 

Familienangehörigen - wenn auch unvollikommen - durch 

die Möglichkeit berücksichtigt werden, daß sie die 

Belege der Beihilfestelle unmittelbar vorlegen. 

Der Minister des Innern lehnt ein eigenständiges An- 

tragsrecht der Angehörigen ab, da die Beihilfe als 

Teil der Alimentation des Beamten als höchstpersönli- 

cher Anspruch nicht teilbar sei. Den Familienangehöri- 

gen stehe zu Lebzeiten des Bediensteten kein eigener 

Anspruch auf Alimentation zu. 

Im übrigen ist der Minister des Innern der Auffassung, 

daß das Antragsrecht nicht vom Nachweis der Leistung 

getrennt werden kann. Lediglich in eng begrenzten 

Ausnahmefällen soll den Familienangehörigen die Di- 
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rektvorlage der Belege an die Beihilfestelle einge- 

räumt werden. 

Ich bin der Auffassung, daß eine "organisatorische" 

Lösung "ohne Anerkennung seines eigenen Beihilfean- 

spruchs lediglıch übergangsweise, bıs zur Änderung der 

Rechtsgrundlage, weiterhelfen kann. Wird Angehörigen 

die Mögtichkeit eingeräumt, Arztrechnungen, Arzneimit- 

telverordnungen unmittelbar beı der Beıhilfestelle 

einzureichen, muß der beihilfeberechtigte Bedienstete 

jedoch stets selbst den Antrag stellen. Sein Aktenein- 

sichtsrecht muß zwar nicht unbedingt dazu führen, daß 

er die Belege nachträglich zur Kenntnis nimmt, weıl 

diese regelmäßig nach Beendigung der Sachbearbeitung 

an den Betroffenen zurückgegeben werden. Bis zu diesem 

Zeitpunkt könnte jedoch die Kenntnisnahme durch den 

Beihilfeberechtigten, wenn er dies ausdrücklich gegen- 

über der Beihilfestetle verlangt, nıcht ausgeschlossen 

werden. Spätestens jedoch mit der Zustellung des Bei- 

hilfebescheides erfährt der Bedienstete die Höhe des 

Betrags und die Art der Leistung. Im Falle der Ableh- 

nung müssen die tragenden Gründe dem Beihilfeberech- 

tigten mitgeteilt werden, so daß äuch insofern die 

Offenbarung notwendige Folge des ausschließlichen 

Anspruchs des beihilfeberechtigten Bediensteten ist. 

Die früher in der gesstzl'chen Krankenversicherung 

geltende Rechtslage, wonach nur dem Versicherten 

selbst ein eigener Anspruch eingeräumt war, ist durch 

das Gesundheitsreformgesetz geändert worden (8 10 SGB 

V). Auch im Beihilferecht können die Probleme in be- 

friedigender Weise nur gelöst werden, wenn die Rechte 

der Familienangehörigen in gestörten Familienverhält- 

nissen als eigenständige Ansprüche ausgestaltet wer- 

den. 

Einer solchen Lösung stehen "hergebrachte Grundsätze 

des Beamtentums”" nicht entgegen (Art. 33 Abs. 5 GG). 

Hierzu zählen nur die Prinzipien, die das Bild des 

- 90 -



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 
      

Beamtentums in seıner überkammenen Form so pragen, daß 

ıhre Beseitigung auch das Wesen des Beamtentums an- 

tasten wurde, Das ıst hier nicht der Fall. Den "herge- 

brachten Grundsatzen des Beartentums kommt zwar Ver- 

fassungsrang zu; der Vorrang des ınformationetlen 

Selbstbest immungsre<tts darf jedoch Nierdurch nıcht 

geschmalert werden. 

8.3 Anerkenrung der Beintı'fefahıgkeiıt von psychothera- 

peutiscten Maßrahmen 

Bevor eın Beinilfeberechtiyter eıne psychötherapeuti- 

sche Behandlung begınnt, hat er beı der Beinilfestelle 

zu beantragen, daß diese Therapie als beihilfefahıg 

anerkannt wırd. Das Antragsformular sıeht nur die 

einfache Angabe der Dıagnase vor und keine ausfunr}ı- 

che, medızınısche Begründung {vgl. 9. TB, Tz. 7.2), In 

Zweifelsfällen kann allerdıngs dıe Beıhilfestelie nach 

einem Erlaß des Mınısters des Innern eın Gutachten 

über die Notwendigkeit der Behandlung einholen. Eın 

Psychiater hat sich bei mir darüber beschwert, daß dıe 

Beihılfesteile sıch nicht mit einer kurz gefaßten 

Stellungnahme zufrieden gebe, sondern die Beihilfege- 

währung von der Vorlage eınes umfassenden Gutachtens 

abhängıg mache. 

Die Erstellung eınes ausführlichen Gutachtens mit 

detaillierten, medizinischen Einzelheıten und Befunden 

halte ich nicht fur geboten. Es ıst äußerst fraglıch, 

ob der medizinisch und psychologısch nıcht vorgebilde- 

te Sachbearbeiter der Beihilfestelle ın der Lage ist, 

sich mit deta:ı!lierten Angaben eines Gutachtens fach- 

lich ausetinanderzusetzen. In der Stellungnahme sollte 

daher nur das Ergebnis und lediglich die für das Ver- 

ständnis unerläßlichen Befunde dargestellt werden. Ich 

habe den Minıster des Innern gebeten, seinen Erlaß in 

diesem Sinne zu präzisieren.
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8.4 Privatpost für Bedienstete 

Der Personalrat des Umweltministeriums hat sich an 

mich gewandt, weil im Entwurf einer neuen Dienstanwei- 

sung für die Poststelle festgelegt werden sollte, daß 

nicht mehr wie bisher alle persönlich adressierten 

Posteingänge ungeöffnet an den Bediensteten weiterge- 

leitet werden, sondern nur noch dann, wenn sie aus- 

drücklich die Vermerke "persönlich" oder "vertraulich" 

tragen. 

Diese Verfahrensweise halte ich für problematisch. 

Üblicherweise werden im Postverkehr Briefe nur mit dem 

Namen und der Anschrift des Adressaten versehen. Es 

ist daher durchaus möglich, daß private Postsendungen 

dieser Art auch ohne besondere weitere Kennzeichnung 

an die Dienstanschrift eines Bediensteten gerichtet 

sind. Dies gilt um so mehr, als die Abläufe in einer 

Behörde Außenstehenden im einzelnen nicht bekannt 

sind. Wird ein solcher Brief geöffnet, liegt darin ein 

Verstoß gegen Art. 10 GG, der den brieflichen Verkehr 

gegen die Kenntnisnahme durch die öffentliche Gewalt 

schützt. Bedienstete, die unrechtmäßig Kenntnis vom 

Inhalt eines Briefes erlangen "oder andere zu einer 

solchen veranlassen, könnten sich nach $ 202 Strafge- 

setzbuch strafbar machen. 

Es darf zwar nicht verkannt werden, daß Briefe mit 

durchaus dienstlichem Inhalt mit einer an den zustän- 

digen Bediensteten gerichteten Adressierung in öÖffent- 

lichen -Stellen eingehen und dadurch dienstliche Vor- 

gänge dem weisungsbefugten Vorgesetzten und der Behör- 

denleitung nicht unmittelbar zur Kenntnis gelangen. 

Das Post- und Briefgeheimnis ist jedoch ein so hohes 

Rechtsgut, daß der Dienstherr sich darauf verlassen 

muß, daß der Bedienstete solche ihm ungeöffnet zuge- 

gangenen Vorgänge nachträglich auf den Dienstweg 

bringt. Das Kontroll- und Aufsichtsrecht des Dienst- 
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vorgesetzten rechtfertigt jedenfalis nicht die Durch- 

brechung des Post- und Brisfgeherimnisses. 

Das Ministerium hat eine Änderung seiner Dienstanwei- 

sung zugesagt. Ein verbesserungsbedürftiger Entwurf 

liegt vor, der erkennen laßt, Jaß das Briefgeheimnis 

von Bediensteten gewahrt bleiben soll.



2 ARRTRR ae en 

x del; 
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9, Sonstige Bereiche 

9.1 Telefon als digitale Telekommunikationsanlage 

(TK-Anlage) 

Zum diensteintegrierenden, digitalen Telekommunika- 

tionsnetz (ISDN) habe ich mich im Anschluß an die 

internationalen Konferenzen der Datenschutzbeauftrag- 

ten „geäußert (11. TB 8. 6 und oben Tz. 1.1, 1.2 lit 

c). Nach einer Verlautbarung der Oberpostdirektion 

Saarbrücken werden im Jahre 1993 alle acht Fernvermitt- 

lungsstellen des Saarlandes digitalisiert sein, so daß 

"aine flächendeckende Versorgung mit ISDN gewährlei- 

stet ist” (SZ 19.04.1989). 

Die Gefahren der neuen Technik liegen insbesondere 

darin begründet, daß Verbindungsdaten ohne größeren 

Aufwand, in bisher nicht praktiziertem Umfang gespei- 

chert und ausgewertet werden können und die Bundespost 

bisher an der Konzeption einer umfassenden Speicherung 

festzuhalten gewillt ist. Die Konferenz der Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben 

sich in einer grundlegenden Entschließung zu dem Ge- 

fährdungspatential von ISDN geäußert (Anlage 7). Wei- 

tere Gefährdungen für das "Recht am gesprochenen Wort" 

ergeben sich durch neue Funktionen (Leistungsmerkma- 

le), die das System zur Verfügung stellt. 

Einen ersten Einstieg in ISDN haben verschiedene Be- 

hörden des Saarlandes durch Installierung ISDN-fähiger 

Telefonanlagen gewonnen. Die Landesregierung hat über- 

dies beschlossen, die Landesbehörden Zug um Zug mit 

TK-Anlagen auszustatten. Wenn auch das Netz derzeit 

erst teilweise digitalisiert ist, können die neuarti- 

gen Funktionen jedenfalls behördenintern (in-house) 

bereits genutzt werden, von denen einige mit der Digi- 

talisierung der gesamten Vermittlungs- und Übertra- 

gungstechnik regelhaft für alle Benutzer, andere wie- 

derum jedenfalls auf Antrag zur Verfügung stehen wer- 
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den. Die derzeitigen behördeninternen Erfahrungen sınd 

deshalb auch für die weitere Entwicklung von ISDN von 

Bedeutung. 

Das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 

(Art. 2 Abs. 1 656) schützt ın "bestimmten Grenzen, 

ebenso wıe das Recht am eigenen Bild, das Recht am 

gesprochenen Wort" (BVerfGE 34/238 ff), 246). Staat- 

liche Maßnahmen, die das "Recht am eigenen Wort” 

(BVerfGE a.a.D. 248) unter strikter Wahrung der Ver- 

hältnismäßıgkeit einschränken können, ltegen nach 

Auffassung des Bundesverfassungsgerichts etwa ım Be- 

reich der Strafverfolgung und Rechtspfiege. Auch das 

dienstliche Gespräch genießt den Grundrechtsschutz. Es 

ist die individuelle Angelegenheit des jeweiligen 

Gesprächspartners, in welchem Stil er kommuniziert, 

welche Gesprächstaktik er verfolgt, wie er sıch und 

seine Aufgaben präsentiert. Der Schutz der unbefange- 

nen Kommunikation muß als Grundvoraussetzung persönli- 

cher Identitätsbildung auch bei Dienstgesprächen be- 

achtet werden. 

Im einzelnen habe ich bei der Überprüfung der Tk-Anla- 

ge ım Bereich des Minısteriums für Bildung und Sport 

sowie Wissenschaft und Kultus folgendes festgestellt: 

In Chefanlagen sind die Funktionen "Konferenzschal- 

tung” und "Lauthören" installiert, die das unbemerkte 

Mithören ermöglichen. Beim "Lauthören" wırd die Anlage 

so geschaltet, daß alle im Raum Anwesenden das Ge- 

spräch beider Teilnehmer verfolgen können, ohne daß 

der andere Anschlußinhaber dies erkennen muß. Bei 

einer Konferenzschaltung können Nebenstellen bete1ligt 

werden; auch hier ist nicht auszuschiießen, daß ein 

sich völlig passiv verhaltender Teilnehmer lediglich 

zuhört, ohne daß dies vor den anderen erkannt wird. 

Die Gefahr steigt, wenn die Zahl der zuschaltbaren 

Stellen erhöht wird.
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In der ielefonzentrale können sich Vermittliungsplätze 

“aufschalten” oder ein Tonbandgerat anschließen, wo- 

durch ebenfails das Mıthören ermöglıcht wird. Beim 

"Aufschalten” ertönt zwar eın Signal, das jedoch ın 

seiner Bedeutung den Bediensteten nıcht bekannt war. 

überdies ist dıe Notwendigkeit einer solchen Eınrich- 

tung nıcht zu erkennen. Weniger eıngriffsiıntensive 

Mittel sınd vorzuziehen. Fs reicht völlıqg aus, wenn 

durch eın akustisches Sıygnai auf einen weıteren Ge- 

sprächswunsch hıngewiesen wırd, ohne daß dıe Telefon- 

zentrale das Gespräch selbst abhört. 

Die "Rufnummeranzeige" ıst derzeit an 24 Geräten der 

Anlage möglıch. Diese elektronische Version des "Spion 

an der Haustür" beeinträchtigt den Anrufer, weıl die- 

ser nıcht selbst über eıne Identifizierung durch den in
 

Angerufenen entscheiden kann. Der Angerufene seıner- 

seıts kann von sich aus das Gespräch eines Anrufers, 

der sich nicht zu erkennen gibt, ohne weiteres ableh- 

nen. Die Anzeige ger Rufnummer solite der anrufende 

Teilnehmer jedoch unterdrücken können. Auch für 

öffentliche Stellen mıt sensıblen dem Amts- und Be- 

rufsgeheımnis unterlıegenden Funktionen, die ım Inter- 

esse des freıen Zugangs auf die Anonymitat des Pubiı- 

kums Wert legen sollten, ıst eine solche Möglichkeit 

von großer Bedeutung. Beim weiteren Ausbau von ISDN 

wird diese Einrichtung noch an Bedeutung gewinnen. 

Gravierender ıst, daß eınige Funktionen, die die Anla- 

ge anbietet, zwar "gesperrt‘, dıe Möglichkeit ihrer 

Aktivierung jedoch nicht ausreichend gesichert war. 

Werden die Schutzmechanismen nicht oder unzureichend 

genutzt, entstehen Mißbrauchsgefahren durch Schaltung 

etwa folgender Leistungsmerkmale: 

Die Verbindungsdaten von bestimmten Nebenstellen kön- 

nen in der Weise registriert ("gefangen") werden, daß 

sie gesondert ausgewertet werden können. Das Merkmal 

"Direktansprechen" in Chefanlagen kann so geschaltet 
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werden, daß sogar das Belauschen von Äußerungen ande- 

rer Personen ın dem Raum möglıch wird, ın dem sıch dıe 

Telefonanlage des Angerufenen befindet. Die Installa- 

tion einer 'Voice-box" oder dıe Ablage von ındıvıduel- 

len Telefonverzeichnissen darf nur zugelassen werden, 

wenn ausreichende Vorkehrungen gegen unbefugten Abruf, 

auch mit Hilfe des Betriebsterminals, getroffen sınd. 

Es müssen alle durch die Anlage vorgegebenen Siche- 

rungsmaßnahmen genutzt werden, um dıe mißbräauchliche 

Nutzung auszuschließen. Nicht hınnenmbar war, daß die 

Systemverwaltung durch den Hersteller wahrgenommen 

wurde und somit die Aktıvterung aller wesentlichen 

Funktionen inm uberlassen waren. Den Gefahren fur das 

"Recht am gesprochenen Wort” war deshalb nicht ausreı- 

chend vorgebeugt. 

Der Umfang und die Art der Wartung der Anlage war 

nicht festgelegt. Dies ıst insbesondere notwendig für 

die Fernwartung (Wartung über Telefon), dıe dıe Nut- 

zung neuer Programme oder den Abruf von Daten - auch 

personenbezogener Art - aus der Anlage ermöglicht, 

ohne daß der Anlagenbetreiber davon Kenntnis erhält. 

Die Auswertemöglichkeiten der gespeicherten Gebühren- 

daten für dienstliche und private Gespräche waren 

nicht auf den zulässigen Umfang beschränkt. Die von 

den Herstellern zur Verfügung gestellte Software sıeht 

im Regelfall universelle Auswertemöglichkeiten nach 

Jedem beliebigen Datum vor. 

Der Zugang zu den Räumen, in denen Nebenstellenanlagen 

sowie ihre Komponenten aufgestellt sınd, war nıcht 

geregelt. Defizite dieser Art sind auch im Hinblick 

auf die Gefahren für die Verletzung des fFernmeldege- 

heimnisses sowie für die Anlagensicherheit zu beseiti- 

gen. 
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Die beı Inbetriebnahme der Anlage erforderliche Zu- 

stimmung des Personalrats war hinsichtlich der Organı- 

sationseinneiten aus dem Innenressort nıcht eingeholt 

worden (8 84 Ziff. 1, 2 und 6 SPersVG). 

Als Prüfungsergebnis ıst ınsgesamt festzuhalten: 

Das "Recht am gesprochenen Wort", der Schutz der unbe- 

fangenen Fommuniıtatıon und das ınformatıonelle Selbst- 

bestimmungreeht", die im dienstlichen Verkehr ebenso 

wie bei sorstıgen Telefongesprächen zu beachten sınd, 

erfordern teilweise zusätzliche technische Vorkehrun- 

gen, die nur der Hersteller zu ınstallieren vermag. 

Soweit die betreibende Stelle die Mangel nicht durch 

eigene Maßnahmen abzustellen vermag, habe ıch darauf 

gedrungen, daß der Hersteller zur Entwicklung geeigne- 

ter Systemkomponenten angehalten wird. Erst recht 

besteht ein dringender Bedarf dieser Art im Hinblick 

auf den Ausbau von ISDN. 

Ferner war wenigstens vorerst dafür zu sorgen, daß die 

Bediensteten über die Risiken und Schwächen der Anlage 

aufgeklärt wurden. Transparenz ist ein Mindesterfor- 

dernıs. 

Die Nutzung der vom Hersteller von TK-Anlagen angebo- 

tenen Leistungsmerkmale und die Datensicherung durch 

organisatorisch-technische Maßnahmen sind für den 

Behördenbereich durch generelle Anweisungen zu regeln. 

Ich habe den Minister der Finanzen aufgefordert, eine 

entsprechende Richtlinie zu erlassen. 

9.2 Verzeichnis {KV-Kataster) kontaminationsverdächti- 

ger Flächen 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts erstellt der Stadt- 

verband Saarbrücken ein Verzeichnis kontaminationsver- 

dächtiger Flächen. Erfaßt werden Standorte, an denen 

mit boden- und wassergefährlichen Stoffen umgegangen 

- 98 -



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes -_10. Wahlperiode - 

  

wurde oder derseıt act  wirn, Mit Hilfe ven Adrear- 

büchern, Bran:-tantelefonrbucnern, Sradtplanen, nıstori- 

schen, zeitgeryssischer karten, Luftaufnahmen werden 

Produktıonsbetriebe - etws der eisenschaffenden 

Industr’e -, Dienstie <iırternahmen - wie Tank- 

stellen, Retrig nase Feraraturwerkstatten - 

cder Infra:itr s raretme nt ar ger - wie Stadtrserte, 

Schlachtnöfe - tartagraphisır auf Meßt’schblattern 

lokalisiert. Te azugehrriyen Instzsrmationen werden 

automat'sıiert gespe'rtner“. "erzeıt sınd etwa 2.500 

kontaminatıcns.erdarrtıze Fläzsen ın Ter beschriebenen 
. ? 

Weise bearbeitet. 

Die Erhebung so!!! zinachkst dazu fuhren, aaß Flachen 

dieser Art überhaupt erst eınmal arfaßt werden. Die so 

gewonnenen Informationen so!ien aufgrund von Bodenpro- 

ben verdichtet und einer abschl'eßenden Hauptbewertung 

zugeführt werden. Dre Aufnahme einer Fläche ın das 

Kataster sıgna’ıs’ert, daß eın Kontamınatıonsverdacht 

nicht auszuschließen ısT, aber nıcht ir jedem Fa}! 

sich tatsachlirh bestatigen muß. Jedenfalls kann aus 

der Zugehörigkeit eınes Betriebs oder eıner Eınrich- 

tung zur Branche alleır nicht auf Grad und Irtensitat 

der kKontamıratıaons ges’nic    sen werden. 

Datenschutzrelevant sind derartige Verzeichnisse und 

Kataster, weil sie grundstücksbezogen sınd und deshalb 

regelmäßig mıt nicht unvernältnismäßig hohem Aufwand 

den Eigentümern zugeordnet werden können. Beı den 

erfaßten Flächen besteht eın mehr oder weniger begrün- 

deter Kontamiırat'onsverdacht, worın eine nicht uner- 

hebliche Beeinträchtigung der betroffenen Eigentumer 

liegt, weil der Verkehrswert des Grundstücks erheblich 

gemindert werden kann. Dies fällt um so mehr ins Ge- 

wicht, als die Tatsache der Wertminderung durch Konta- 

mination nicht auszuschließen ist, im Ergebnis aber 

wegen der noch ausstehenden Bewertung unsicher bleibt 

und demnach auch das Ausmaß einer eventuellen Nut- 

zungsbeschränkung nicht endgültig eingeschätzt werden 
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kann. Die sıch hieraus ergebenden Unwägbarketıten hat 

der betroffene Eigentümer allenfalls hınzunehmen, wenn 

die Einrichtung und der Dauerbetrieb eines Katasters, 

das auf Erhebungen ohne Einwilligung des betroffenen 

Eigentümers beruht. auf der Grundlage eıner bereichs- 

spezifischen gesetrlıshar Rage’ ung erfolgt. So wichtig 

und notwendig so'che Untersuchungen und eın solches 

Verzeichnis ır Al’gemeininteresse ıst, sınd Eingriffe 

durch dıe Speicherung von sensiblen Informationen der 

beschriebenen Art nur zuläassıg, wenn Frhebung und 

Bewertungsverfahren sowie dıe Verwertung, ınsbesondere 

die Erteilurg von Auskunften im eınzeinen gesetzlich 

geregelt sınd. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts sind Informationsein- 

griffe der vorliegenden Art alleın auf der Grundlage 

des Landesdatenschutzgesetzes nıcht mehr zu rechtfer- 

tigen. 

Es wird jedoch nicht verkannt, daß im Interesse eines 

wırksamen Umweltschutzes eıne auf mehr Transparenz 

zielende Rechtsentwicklung wegen der Gemeinschaftsge- 

bundenheit und -bezogenheit der Person nicht im Wider- 

spruch zum ınformationellen Selbstbestimmungsrecht 

steht. Die Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen im 

Umweltbereich sind zudem durch das Recht der Europäi- 

schen Gemeinschaft vorgezeichnet; die Mitgliedsstaaten 

sind grundsätzlich zu einer die Informationsfrerheit 

begünstigenden Gesetzgebung verpflichtet (Richtlinie 

des Rates vom 07.06.1990 über den freien Zugang zu 

Informationen über die Umwelt EG-AB!-L 158/56). 

Gleichwohl kann nach der einschlägigen EG-Richtlinie 

die Vertraulichkeit personenbezogener Daten nicht 

unberücksichtigt bleiben (Art. 3 Abs. 2 a.a.O.). Um so 

mehr ist es notwendig, daß die Erhebungs-, Bewertungs- 

und Auskunftsverfahren durch den Gesetzgeber ab- 

schließend und im einzelnen geregelt werden. 

Der Minister für Umwelt bereitet derzeit eın Boden- 

schutzgesetz vor, in dem ich gefordert habe, auch die 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten ın und aus 

dem Kataster gesetzlich zu regeln. Ich begruße es, daß 

die Landesregierung dıe Notwendigkeit einer solchen 

gesetzlichen Regelung erkannt hat und das Fachmıiniste- 

rium derzeit den Entwurf eines soichen Gesetzes erar- 

beitet,. 

Ba es sich meiner Kenntnis entzient, ob dieser Entwurf 

die vom Stadtverband erarbeitete konzeption eınes 

KV-Katasters berucksichtigt und die Errichtung sowie 

den Betrieb eıner kommunalen Registrierstelle der 

angestrebten Art abdeckt, habe ich den Minıster für 

Umwelt um Klarstellung gebeten. Da wegen ıhrer Warn- 

und Schutzfunktion Einrichtungen der vorgenannten Art 

im überwiegenden Allgemeininteresse liegen, sollte dre 

angestrebte gesetzliche Regelung auch bereits beste- 

hende Kataster einschließen, damit ihre Nutzung in 

rechtstaatlicher Weise gewährleistet ıst. Sollte Je- 

doch das Fachministerium eine gesetzliche Grundlage 

für das existierende KV-Kataster des Stadtverbandes 

Saarbrücken nicht vorsehen, muß unweigerlich dıe Frage 

nach seinem weiteren Bestand gestellt werden. 

Übergangsweise können zur Abwendung einer konkreten 

Gefahr - etwa zum Schutz von Bewohnern, Besuchern, Kun- 

den, Arbeitnehmern und Nachbarn - Informationen wei- 

tergegeben werden. Die Registerstelle hat die Erfor- 

derlichkeit einer solchen Offenbarung zu vertreten. 

Solange eine Gefahrenbeurteilung nicht durchgeführt 

ist, dürfen im übrigen personenbezogene Daten nur für 

Zwecke der Bauleitplanung und für baupolizeiliche 

Zwecke übermittelt werden. 

9.3 Gefahr für das Steuergeheimnis: Steuerakten in 

einem Finanzamt 

Wegen Raummangels wurden Akten eines Finanzamtes in 

zum Teil nicht mehr verschließbaren Holzrollschränken 

außerhalb der Dienstzimmer auf Fluren aufbewahrt. Die 
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Gefahr einer unbefugten Kenntnisnahme oder Entwendung 

von dem Steuergeheimnis unterlıegenden Akten war nicht 

auszuschließen. Die vom Vorsteher unverzüglich einge- 

leiteten Maßnahmen wie Reparaturen der Holzschränke 

und Erlaß einer schriftlichen Anordnung, die Schränke 

verschlossen zu halten, war in Anbetracht der Sensibi- 

lität der Akten nicht ausreichend, zumal die Aufbewah- 

rung der Steuerakten nicht nur vorübergehend in den 

Fluren erfolgte. 

Holzschränke stellen keinen ausreichenden Schutz gegen 

mißbräuchliche Nutzung der Daten dar, da neben dem 

Material der Schränke insbesondere die eıngebauten 

Schlösser Einbruchsversuchen nur unzulänglich stand- 

halten. Ich habe deshalb die Unterbringung der Akten 

in Blechschränken mit Sicherheitsschloß gefordert. 

Sowohl das Finanzamt wie die zwischenzeitlich einge- 

schaltete Oberfınanzdiırektion teilten meine Bedenken. 

Da die Haushaltsmittel des Finanzamtes eine sofortige 

Realisierung nicht zuließen, konnten erst Ende 1990 

die erforderlichen Schränke aufgestellt werden. Bis 

zum Redaktionsschluß dieses Berichtes waren fast alle 

Akten in die neuen Schränke umgeräumt. 

9.4 Technischer Überwachungsverein (TÜV) 

Aufgrund einer Eingabe habe ich das medizinisch- 

psychologische Institut (MPI) des TÜV-Saarland über- 

prüft. Dieses Institut ist eine amtlich anerkannte 

Untersuchungsstelle, die bei der Prüfung der Wiederer- 

teilung einer Fahrerlaubnis an alkoholauffällige 

Kraftfahrer gutachterlich tätig wird. 

Grundlage des Gutachtens sind ein vom Probanden auszu- 

füllender Fragebogen zum Verkehrsverständnis, zur 

Vorfahrtsberechtigung und zum logischen Denkvermögen, 

ein psychologisches Einzelgespräch etwa zu Trinkge- 

wohnheiten und zur persönlichen Situation sowie eine 

allgemeine medizinische Untersuchung. Als abschließen- 

- 102 -



wre, Drucksache 10/451 Landtag des Srarlandes__ in“ 
  

de Bewertung kommen die Merkmale positiv (keine P_ = 

ken), negativ/Nachschulung (leichte Fälle) oder 

tiv/Beratungsstelle ın Betracht. 

Die Ergebnisse werden in Akten erfaßt, aber auch edv- 

mäßig au sereitet. Die Loschung der Daten wırd nıcht 

automatısch überwacht. 

Ich habe gefordert, daß beı empfohlener Nachschulur« 

auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hinzuweisen, 

sowie deutlich zu machen ist, daß es den Betroffenen 

freiıstent, an einer Gruppennachschulung des Institure 

teilzunehmen oder aber Einzelgespräche zu wahler. &,h 

D ın Hinweis auf das Recht, eine Nachschulurs anzubre- 

chen, erschien mir geboten. 

Hinsichtlich der automatisierten Verarbeitun- habe ıch 

angemahnt, daß die Dateien mır zu melden sind. Die 

Speicherung von Eınzelbefunden unter der Stichwrr“ 

"Zusatzbefund“” habe ich vor allem wegen der Unbe- 

stimmtheit dieses Begriffs für nicht zulässig gehal- 

ten. Die Erforderliıchkeit eines solchen Kriteriums war 

nicht gegeben, weil der Gutachter ohnehin dıe zugrunde- 

liegenden Akten einsehen muß, wenn er ein zutreffendes 

Bıld von dem Probanden gewinnen will. Schließlich habe 

ich gefordert, daß die noch nıcht vollständige Doku- 

mentation des EDV-Verfahrens fertıggestellt wird. 

wenn auch der TÜV als Träger des Instituts - anders 

als ich - die Auffassung vertritt, das MPI sei keine 

öffentliche Stelle im Sinne des SDSG und falle deshalb 

nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes, so hat es 

sich doch meine Forderungen und Anregungen zu eigen ge- 

macht. Einige sind bereits umgesetzt, die Anmeldung 

zum Register, die Konkretisierung der Löschungskrite- 

rien, sowie eine Vervallständigung der Dokumentation 

erwarte ich demnächst. 
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9.5 Benennung van Teugenr ta der Verfolgung von Ord- 

nungswidrig sıten 

Ein Petent hatte darunter zu leiden, daß häufig par- 

kende Kraftfanrzeuge die Zufahrt zu seiner Garage 

versperrten, zs. daß er se'rr .ra: laßt sah, Anzeigen zu 

erstatten, 

Im Rahmen des ıjarın eingeleiteren Irdrungswidrigkeiten- 

  

verfahrens g'r, gen nen \erwarnungsgeldan- 

gebot und eın kıhs6rbnger 7, jer der Verkehrsverstoß 

benannte ur3 +'!5 Bewseismitte" den Petrent als Anzeiger 

und Zeugen angar., Auf miese "atsache Fünrte der Petent 

Repressalien 1..<F Te Narıtarsctafr vie Brorungen und 

Beschmieren der dauswana Zur ur. Er wollte erreichen, 

daß auf die Mitteilung nes Faugen ın diesem Verfah- 

rensstadium etrıchter wird. 

Im Hinblick darauf, daß die Serennung des Zeugen des- 

sen verfassungsrechtlicrh ygescnutzten Persönlichkeits- 

rechte berührt, hat das Mıiristerium des Innern auf 

meine Anregung hın die Bußgeldsteilen angewiesen, ım 

Einzelfa’] ında auf Wunsch des Zeugen zunächst auf 

dessen Benennung zu verzichten und ledıyglıch den all- 

gemeinen Hinwe’: aufzunehmen, Jar als Beweismittel eın 

Zeuge zur Verfugsung steht. 

In der Folge natte ıch dann Anlaß, der Frage nachzu- 

gehen, ob die Benennung des Zeugen im Bußgeldbescheid 

- aber auch ım Anhörbogen oder Verwarnungsgeldangebot, 

wenn der Wunsch nach völlıger Geheimhaltung nicht 

geäußert wird - die Wohnanschrıft beinhalten muß oder 

ob die Namensnennung ausreicht. Dabei muß neben dem 

Recht des Beanzeigten auf eın faires Verfahren auch 

das verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeits- 

recht des Zeugen berücksichtigt werden. Im Hinblick 

darauf, daß sich die Verterdigungsmöglichkeiten durch 

die Mitteilung der Anschrift nicht verbessern, habe 

ich diese Angabe nicht für erforderlich gehalten. 
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Den schutzwürdigen Interessen sowohl des Beanzeigten 

als auch des Anzeigers wird durch die namentliche 

Benennung ohne Wohnanschrift in angemessener Weise 

Rechnung getragen. Ich habe meine Auffassung dem Mini- 

sterium des Innern vorgetragen mit der Bitte, entspre- 

chend zu verfahren. 
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Anlage t 

Entschliıeßung 

der 39. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder vom 22./23. März 1990 zum 

Bundesdatenschutzgasetz und zum Bundesverfassungs- 

schutzgesetz 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder und der Datenschutzkommission Rheın- 

land-Pfalz (gegen die Stimme Bayerns) begrüßt die mit 

den am 13.03.1990 vorgelegten Vorschlägen der koalı- 

tionsfraktionen verbundene Absicht, die längst fällige 

Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes und des 

Bundesverfassungsschutzgesetzes noch rechtzeitig vor 

dem Ende der Legislaturperiode zu verabschieden. 

Die Vorschläge zum Bundesdatenschutzgesetz beseitigen 

eine Reihe von Schwächen des Regıerungsentwurfes. 

Hervorzuheben ist ınsoweit 

- daß nunmehr für den öffentlichen Bereich die Verar- 

beitung personenbezogener Daten in Akten und die 

Datenerhebung durch öffentliche Steilen in den Gel- 

tungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes eınbezo- 

gen werden, 

- daß künftig der Bundesbeauftragte für den Daten- 

schutz durch das Parlament gewählt werden soll, 

- daß der Betroffene bei Ablehnung der Auskunftsertei- 

lung darauf hingewiesen wird, daß er sich an den 

Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. 

Demgegenüber weisen auch die Vorschläge noch Schwächen 

und Defizite auf. Dazu gehören u.a.: 

- 106 -



Drucksache 10/451 Landtag des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

- Die unzureichende Kontrollbefugnis des Bundesbeauf- 

tragten für den Datenschutz bei der Datenverarbei- 

tung in Akten, 

- ein Widerspruchsvorbehalt für die Betroffenen gegen 

eine Kontrolle ihrer Daten durch den Bundesbeauf- 

tragten für den Datenschutz, der systematische Prü- 

fungen gefährdet und deshalb entbehrlich ist, weil 

es für die Datenschutzbeauftragten schon immer 

selbstverständlich war, die Daten von Betroffenen 

nicht gegen deren erklärten Willen in Kontrollen 

einzubeziehen, 

- die verfassungwidrige Erstreckung des Widerspruchs- 

vorbehaltes in der Neufassung auf die Landesheauf- 

tragten für den Datenschutz, 

- das Fehlen eines gesonderten Gesetzesvorbehaltes für 

die Einrichtung von Direktzugriffsverfahren in be- 

sonders sensiblen Bereichen, 

- der zu weite Katalog erlaubter Zweckänderungen und 

die unzureichende Unterrichtung des Betroffenen über 

die Zweckänderung. 

Im Bereich der Datenverarbeitung durch nichtöffentli- 

che Stellen verschlechtern einzelne vorgeschlagene 

Regelungen die Rechte der Betroffenen im Vergleich zum 

geitenden Gesetz, etwa bei der Übermittlung von Daten 

an den Adressenhande!. Sie bleiben im übrigen weit 

hinter den Vorschlägen für den öffentlichen Bereich 

zurück. Weder die Verarbeitung in Akten noch die Da- 

tenerhebung werden einbezogen. Auch die höchst unzu- 

reichenden Kontrollbefugnisse der Datenschutzaufsicht- 

behörden sind nicht wesentlich verbessert worden. 
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Schließlich erinnern dıe Datenschutzbeauftragten an 

ihre früheren Forderungen nach bereichsspezifischen 

Regelungen für die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten 

sowie von Regelungen für den Kredit- und Versiche- 

rungsbereich. 

Zu den Vorschlägen der Koalition für das Bundesverfas- 

sungsschutzgesetz stellen die Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder fest: 

Die Vorschläge bringen gegenüber dem Vorentwurf der 

Bundesregierung Verbesserunger. Dies gılt insbesnndere 

für: 

- Den Schutz des ın Wohnungen nichtöffentlich gespro- 

chenen Wortes vor heimlichem Mithären und Aufzeich- 

nen, 

- die Einschränkung der Speicherung von Daten über 

Minderjährige, 

- die konkretisierenden und einschränkenden Regelungen 

für den Eınsatz nachrichtendienstlicher Mittel, 

- die präzise Definition der "Bestrebungen" gegen die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung, 

- die Anknüpfung der Sammlung und Verarbeitung von 

Daten an das Vorliegen tatsächlicher Voraussetzun- 

gen. 

Hingegen sind u.a. folgende datenschutzrechtliche 

Anforderungen noch nicht erfüllt: 

- Die Befugnisse zur Datenverarbeitung müssen diffe- 

renziert den unterschiedlichen Aufgaben zugeordnet 

werden. 
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- Bie Datenspeicherung ist nicht so präzise geregelt, 

daß er Bürger dem Gesetz entnehmen kann, unter wel- 

chen in seiner Person liegenden Voraussetzungen der 

Verfassungsschutz über ihn Daten speichern darf. 

- Die Zweckbindung der Daten innerhalb des Verfas- 

sungsschutzes ist nicht gewährleistet. 

- Das Auskunftsrecht des Bürgers auch gegenüber den 

Verfassungsschutzbehörden wird zwar nummehr erstmals 

anerkannt, 

Die vorgeschlagene Regelung schränkt aber den Aus- 

kunftsanspruch zu sehr ein. So wird dem Bürger eine 

Pflicht zur Begründung seines Auskunftsersuchens 

auferlegt, während die Ablehnung der Auskunft unter 

keinen Umständen begründet werden muß. 

- Die vorgesehenen Regelungen zur Sicherheitsüberprü- 

fung ersetzen nicht eine bereichsspezifische, präzi- 

se Rechtsgrundlage in einem Geheimschutzgesetz für 

das Überprüfungsverfahren. 

Die Datenschutzbeauftragten gehen davon aus und halten 

es für notwendig, daß die bestehenden Mängel der Ge- 

setzentwürfe in den anstehenden Parlamentsberatungen 

behoben und ihre Anregungen aufgegriffen werden. 
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Anlage 2 

Entsch]lıeßung 

der 12. Internationalen Konferenz 

der Daterszhutzbeauftragten 

ır Paris (19. September 1930) 

zu Problemen offent}’che- Telekommunıkatıonsnetze 

und des kabelfernsenens 

(übersetzung) 

Nachdem die XI. Internationale Konferenz der Daten- 

schutzbeauftragten in ihrer Entschließung vom 31. 

August 1989 allgemeine Grundsätze zu dienste-integrie- 

renden digitalen Netzen (ISDN) aufgeste!!t hat, be- 

grüßt sie den zweiten Bericht der Arbeitsgruppe "Tele- 

kommunıkation und Medien”, der zeigt, daß diese Grund- 

sätze konkretisiert und auf der technischen Ebene 

garantiert werden sollten. Diese Grundsätze sınd auf 

jede Form der Telekommunikation einschließlich analo- 

ger Formen und bestımmter Formen massenmedialer Kom- 

munikation (insbesondere Kabelfernsehen) anzuwenden. 

Öffentliche und private Netzbetreiber sollten diese 

Prinzipien ebenso verwirklichen wie Anbieter von Tele- 

kommunikatıonsdiensten. 

I. 

Teilnehmerverzeichnisse 

Verzeichnisse von Teilnehmern an Telekommunikations- 

diensten sind inzwischen weltweit die wichtigsten 

öffentlich verfügbaren personenbezogenen Dateien. Die 

Konferenz stellt mit Sorge fest, wie schwierig es ist, 

die Nutzung dieser Daten weltweit zu kontrollieren. 

Die Risiken nehmen durch den Verkauf der Teilrehmer- 

verzeichnisse auf elektronischen Datenträgern zu. 
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Personenbezogene Daten, die von Netzbetreibern erhoben 

und gespeichert werden, müssen dem Zweck entsprechen, 

dem Betroffenen einen Telekommunikationsdienst zur 

Verfügung zu stellen und ihm den Zugang zum Netz zu 

ermöglichen; die Daten müssen für diesen Zweck erheb- 

lich sein und dürfen nicht darüber hinausgehen. 

Ein Teilnehmerverzeichnis sollte nur solche personen- 

bezogenen Daten enthalten, die unbedingt zur hinrei- 

chend sicheren Identifkation bestimmter Teilnehmer 

erforderlich sind. Die Teilnehmer haben auch das 

Recht, einen Hinweis auf ihr Geschlecht (und auf ihren 

Wohnort)*k auszuschließen. Andererseits schließt dies 

die Veröffentlichung zusätzlicher Daten auf Wunsch des 

Teilnehmers nicht aus. 

Teilnehmer haben das Recht, gebührenfrei und ohne 

Begründung den Eintrag ihrer Daten in ein Teilnehmer- 

verzeichnis auszuschließen. 

Bei der Erhebung von Bestandsdaten sollte der Netzbe- 

treiber den Betroffenen vollständig darüber aufklären, 

ob er zur Aufnahme seiner Daten in ein Teilnehmerver- 

zeichnis unabhängig von der Form der Veröffentlichung 

verpflichtet ist oder nicht. 

Bestandsdaten, die einen Mitbenutzer des Endgerätes 

betreffen, dürfen nur mit dessen Zustimmung in ein 

Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden. 

Die Weitergabe von Bestandsdaten durch einen Netzbe- 

treiber an Dritte zu Werbezwecken darf nur mit der 

freiwilligen und informierten Zustimmung des Betroffe- 

nen erfolgen, es sei denn, dieser hat nach innerstaat- 

lichem Recht die Möglichkeit, der Weitergabe zu wider- 

sprechen. 
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Bestandsdaten von Teilnehmern, dıe einen Eıntrag ın 

das Teilnehmerverzeichnis ausgeschlossen oder sıch 

entschieden haben, ihren Namen nıcht für Werbezwecke 

nutzen zu lassen, sollten ın keinem Fall an Dritte 

weitergegeben werden. 

Besondere Aufmerksamkeit muß der höchsten räumlichen 

Ebene gewidmet werden, auf der dem Verzeichnis Teıl- 

nehmerdaten entnommen werden können. 

Die Konferenz betrachtet mıt Sorge die wachsenden 

Gefahren der telefonischen Direktwerbung und wird 

diese Probleme eingehender untersucher. 

II. 

Anzeige der vom Anrufer benutzten Rufnummer 

Die Einführung einer Einrichtung, die dıe Anzeige der 

Nummer des vom Anrufer benutzten Anschlusses am Endge- 

rät des angerufenen Teılnenhmers vor der Herstellung 

der Verbindung ermöglicht, wırft ernste Fragen des 

Schutzes der Prıvatsphäre auf. 

Es ist wıchtıg, den Schutz der Prıvatsphäre des eın- 

zelnen Teilnehmers - der anrufenden und der angerufe- 

nen Person - mit den Erfordernissen der Kommunika- 

tionsfreiheit in Einklang zu bringen. Dies wırd durch 

die Beachtung der folgenden Grundsätze erreicht: 

Der Anrufer muß die Möglichkeit haben, durch eıne 

einfache technische Vorrichtung im Einzelfall zu ent- 

scheiden, ob er seine Rufnummer anzeigen lassen will 

oder nicht, auf die Gefahr hin, daß sein Anruf von der 

angerufenen Person nicht entgegengenommen wird. 

Dieses Verfahren zur Unterdrückung der Rufnummeirnan- 

zeige muß für den Teilnehmer gebührenfrei sein. 
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Bei der Anwendung dieser Grundsätze sollen die folgen- 

den Maßnahmen getroffen werden: 

Teilnehmer müssen das Recht haben, gebührenfrei in das 

Teilnehmerverzeichnis einen Hinweis darauf aufnehmen 

zu lassen, daß sie kein Verfahren zur Anzeige der vom 

Anrufer benutzten Rufnummer anwenden. 

Es ist notwendig, die Offenbarung übermittelter Infor- 

mationen über den Anrufer an Dritte einzuschränken. 

Ausnahmsweise darf die Unterdrückung der Rufnummernan- 

zeige entsprechend dem innerstaatlichen Recht außer 

Kraft gesetzt werden, wenn Personen über Notruf die 

Feuerwehr oder den Notarzt anrufen. 

Der Netzbetreiber kann die Unterdrückung der Rufnum- 

mernanzeige auch außer Kraft setzen, um auf Antrag der 

angerufenen Person den Urheber belästıgender Anrufe 

festzustellen. 

Diese Grundsätze sollen bei der Abwicklung interna- 

tionaler Telefongespräche in gleicher Weıse beachtet 

werden. 

III. 

Mobilfunk 

Netzbetreiber, die ein Mobilfunknetz betreiben und 

anbieten, sollten Teilnehmer über die Sicherheitsrisi- 

ken informieren, die normalerweise - insbesondere bei 

fehlender Verschlüsselung der übermittelten Nachrich- 

ten - mit der Benutzung eines Mobilfunknetzes verbun- 

den sind. Der Betreiber sollte dem Teilnehmer vor 

allem empfehlen, das Mobilfunknetz nicht zur Übermitt- 

lung vertraulicher Nachrichten zu benutzen, solange 

Probleme der Datensicherheit bestehen. 
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Netzbetreiber sollten verpflichtt sein, den Teilneh- 

mern am Mobilfunknetz wırksame Verschlusselungsverfah- 

ren anzubieten. 

Wirksame technısche Vorkehrungen sollen getroffen 

werden, um den unbefugten Netzzugang über mobıle End- 

geräte zu verhindern. 

Die Speicherung von Verbindungsdaten muß strikt auf 

den kurzen Zeitraum des Verbindungsaufbaus zwischen 

Teilnehmer und Netz beschränkt werden. Das Tarıfsystem 

soll so gestaltet werden, daß die Orte, an denen Mo- 

biltelefone benutzt worden sind, nicht Teıl der Ab- 

rechnungsdaten sind. Besondere Beachtung verdient die 

Frage, inwieweit dıe Speicherung der vollständigen 

Rufnummer der angerufenen Person für Abrechnungszwecke 

notwendig ist. 

IV. 

Gebührenabrechnung 

Inwieweit die Speicherung der vollständigen Nummer des 

angerufenen Teilnehmers für Zwecke der Gebührenabrech- 

nung im allgemeinen erforderlich ist, sollte noch 

näher untersucht werden. 

V. 

Kabelfernsehen 

Die Speicherung individueller Zuschauerprofile durch 

Kabelfernsehgesellschaften, die einzeln abrufbare 

("pay per view") Programme anbieten, ist ein Eingriff 

in die Privatsphäre des Kunden. 

Deshalb sollten Kabelfernsehgesellschaften "pay per 

view"-Programme nur dann anbieten, wenn die Kunden 

eine praktikable und wirtschaftliche Möglichkeit (z.B. 
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im voraus bezahlte Karten oder Decoder) haben, die 

Programme zu empfangen, ohne daß zuschauerbezogene 

Informationen gespeichert werden. 

Messungen der Sehbeteiligung und Tantıemen dürfen 

nicht auf der Grundlage zuschauerbezogener Daten be- 

rechnet werden. 

Die Konferenz befürchtet, daß ın naher Zukunft im 

Bereich des Kabelfernsehens zahlreiche Datenschutz- 

probleme entstehen werden und wird die Entwicklung 

deshalb eingehend überwachen. 

* bezüglich des Klammerzusatzes bestehen unterschied- 

liche Auffassungen 
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Anlage 3 

Entsch1liıeßung 

der Sonderkonferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder vom 29.01.1991 zum Vorschlag der 

EG-Kommissıon für eine Richtlınie des Rates zum Schutz 

von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten 

I. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder hat in der Vergangenheit zu wıederhol- 

ten Malen dıe Untätigkeit der Europäischen Gemein- 

schaft im Bereich des Datenschutzes kritisiert. Kern- 

punkt dieser Kritik war die Befürchtung, daß die Dyna- 

mik der wirtschaftlichen Entwicklung in Rıchtung auf 

den vollendeten Binnenmarkt zu eınem "informatıonellen 

Großraum" mit einem engen Netzwerk grenzüberschreiten- 

der Datenflüsse führt, ohne daß gleichzeitig der 

Grundrechtsschutz in der Gemeinschaft beı der Verar- 

beitung und dem Austausch persönlicher Daten gewähr- 

leistet wird. 

1I. 

Daher begrüßt die Konferenz, daß die EG-Kommission 1m 

Juli 1990 den "Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 

zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personen- 

bezogener Daten" vorgelegt hat. Der Kommissionsvor- 

schlag geht in einer Reihe von Punkten über die Kon- 

vention des Europarats zum Datenschutz von 1980 hinaus 

und berücksichtigt insoweit die technische und recht- 

liche Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts. Positiv 

bewertet die Konferenz vor allem die Intention des 

Entwurfs, den Datenschutz in der EG nicht auf dem 

kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern auf einem mög- 

lichst hohen Niveau zu harmonisieren. Sie legt aller- 
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dings entscheidenden Wert darauf, daß dıe Mıtglied- 

staaten dıe Möglichkeit behalten, den Datenschutz ın 

der nationalen Gesetzgebung weiterzuentwickeln. 

III. 

Zahlreiche bewährte Vorschriften und Instrumente aus 

dem deutschen Datenschutzrecht sind ın den Richt- 

linıentext aufgennammen worden. Die Bewertung der eın- 

zelnen Bastımrunrgen res Rızsktiınienentwurfs kann je- 

doch nıcht ısolıert aus dem Blickwinkel des deutschen 

Datenschutzrechts erfolgen. _eder natıonale Gesetzge- 

ber muß bei Rechtsharmoristerung auf europäischer 

Ebene bereit seın, einzelne seıner Regelungen auf dem 

Hintergrund der Erfahrungen und Vorstellungen anderer 

Mitgliedstaaten ın Frage zu stellen. Zur Abstımmung 

der Auffassungen auf EG-Ebene besteht ein intensiver 

Meinungsaustausch zwischen der Konferenz und den Da- 

tenschutzinstıtutionenr der Partnerländer. 

IV. 

Die Konferenz halt, abgesehen von der Bereinigung von 

redaktionellen Unst'mmigkeiten, einige Änderungen im 

Richtliınienvorschlag für notwendig, um die Gleichwer- 

tıgkeit des Schutzes auf dem Niveau, das die Mit- 

gliedsländer mıt bestehender Datenschutzgesetzgebung 

bereits erreicht haben, sicherzustellen. Folgende 

Korrekturen sınd dabeı vorrangig! 

1. Datenschutz muß, jedenfalls im Bereich der öffent- 

lichen Verwaltung, für alle Unterlagen mit perso- 

nenbezogenen Daten gelten. Dre ın der Richt!Ynie 

vorgesehene Beschränkung des Anwendungsbereichs auf 

die Verarbeıtung personenbezogener Daten ın "Da- 

teien" ist ebenso technisch überholt wie Anlaß zu 

einer Fülle von Interpretationsproblemen. 

2. Für dıe Verwendung und Weitergabe persönlicher 

Daten muß das Pr'nzip strikter Zweckbindung gelten 

und ausdrücklich statuiert werden. Wenn der Entwurf 

- 117 -



Drucksache 10/451 Landtag _des Saarlandes - 10. Wahlperiode - 

die bloße Vereinbarkeit der Zwecke von Erhebung, 

Speicherung und Übermittlung genügen läßt, werden 

ınakzeptable Verarbeitungsfreiräume eröffnet; die 

Transparenz des Datenumgangs geht für den eınzelnen 

verloren, 

3. Der Anspruch auf Auskunft über die gespeicherten 

Daten ıst das elementarste Indıvidualrecht der 

Betroffenen. Nur gravıerende Interessen der Allge- 

meinhetıt oder Dritter durfen ım Ausnahmefall diesen 

Auskunftsanspruch eınschranken. Der im Entwurf 

vorgesehene Katalog von Fallen der Auskunftsverweı- 

gerung muß daher deutlich vermindert werden. 

4. Der Forderung des Entwurfs, daß dıe Erhebung von 

Baten nur "nach Treu und Glauben" erfolgen darf, 

kann uneingeschränkt zugestimmt werden. Doch muß 

dieses Prınzıp ım Interesse des eınzeinen konkretı- 

siert werden. Es gılt klarzustellen, daß persönli- 

che Angaben vorrangig beim Betroffenen selbst zu 

erheben sınd. Die Ausnahmefälle, in denen Informa- 

tionen ohne Kenntnis des Betroffenen beschafft 

werden dürfen, sollten soweit wie möglich ın der 

Richtlinie konkret benannt werden. 

5. Der Datenschutz der EG-Bürger darf nıcht an den 

Gemeinschaftsgrenzen haltmachen. Ziel der Richt- 

linıe muß neben der EG-internen Harmonisıerung auch 

sein, den Schutz des Betroffenen beim Datenexport 

ın Drittländer zu gewährleisten. Dies setzt voraus, 

daß im Empfängerland ein dem EG-Standard gleichwer- 

tiges Datenschutzniveau besteht. Daß der Richt- 

linienentwurf sich mit einem "angemessenen" Schutz 

im Zielland zufriedengibt, genügt nicht. Notwendig 

ist schließlich, das Verfahren zur Feststellung des 

Datenschutzstandards ın Drittt!änder übersichtiich 

und praktikabel auszugestalten, 
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DD
 Auf der EG-Ebene bedarf es einer unabhängıigen Da- 

tenschutziınstanz, die alle EG-Organe ın Daten- 

schutzfragen berät und fur die Überwachung der 

Einhaltung sowie die einheitliche Anwendung der 

Richtlinie sorgt. Die im Richtlınıenvorschlag vor- 

gesehene "Gruppe fur den Schutz personenbezogener 

Daten" erfüllt - betrachtet man ihre Struktur, 

Aufgaben una Kompetenzen - diese Anforderungen 

nıcht. Die Iimnabhangigkeit der Datenschutzkontrolle 

auf EG-Ebene wırd ın Zweifel yezogen, wenn den 

Vorsitz nicht eın gewähltes Mitglied dieser - aus 

den nationalen Datenschutzorganen zusammengesetzten 

- "Gruppe", söndern ein Vertreter der EG-Kommıssıon 

fuhrt. Klargestelit werden muß weiter, daß das 

Votum der "Gruppe" im vorhinein beı allen den Da- 

tenschutz betreffenden Initiativen und Entwurfen 

der Kommission eınzuholen ist. Ansprechpartner der 

"Gruppe" darf nicht ausschließlich die EG-Kommis- 

sınan, sondern muß auch das Europäische Parlament 

sein. 

7. Da die Kommission die entsprechende Anwendung der 

Richtlinıe auf die personenbezogene Datenverarbei- 

tung ihrer etgenen Dienststellen beschlossen hat, 

muß sie auch umgehend für eine unabhängige Kontro]- 

le dieses Bereichs Sorge tragen. 

V. 

Die Konferenz weist darauf hin, daß die vorlıegende 

Richtlinie durch Regelungen für besondere Anwendungs- 

bereiche erganzt werden muß. Sie sind insbesondere für 

den Arbeitnehmer- und Sozialdatenschutz vordringlich. 

Die Kommission sollte schon jetzt ihre Bereitschaft 

erklären, entsprechende Regelungen zu treffen, und 

möglichst bald erste Vorschläge vorlegen. 
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VI. 

Die Konferenz begrüßt die Gesprächsbereitschaft der 

Kommission und geht davon aus, daß der bereits began- 

nene Dialog zu einer substantiellen Verbesserung des 

Richtlinienvorschlags führen wird. Die Konferenz wird 

diese Entschließung der EG-Kommission, dem Europäi- 

schen Parlament sowie der Bundesregierung zuleiten. 

Informiert werden ebenfalls die Datenschutzkontroll- 

institutionen der Partnerländer in der Gemeinschaft. 
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Anlage 4 

Entschließung 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder und der Datenschutzkommission Rhein- 

land-Pfalz vom 22./23. März 1990 zum Datenschutz im 

deutsch-deutschen Verhältnis 

1. Das Engagement der Bevölkerung ın der DDR für den 

Schutz ihrer personenbezogenen Daten z.B. beim 

Staatssıcherheitsdienst zeigt, wie elementar die 

Persönlichkeitsrechte von den Bürgern in der DDR 

verstanden werden und daß sıe das Recht auf infor- 

matıonelie Selbstbestimmung als Teil des allgemei- 

nen Selbstbestimmungsrechts wahrnehmen. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten begrüßt 

Bemühungen, auch in der DDR angemessene Daten- 

schutzregelungen zu schaffen. 

2. Obwohl in der DDR keine hinreichenden Datenschutz- 

regelungen bestehen, werden bereits jetzt mehr 

personenbezogene Daten als früher ausgetauscht. 

Dieser Datentransfer wird noch zunehmen. Aktuelle 

Anlässe, wie der Austausch von Daten bei Verkehrs- 

unfällen, sowie im Rahmen der Gefahrenabwehr und 

der Strafverfolgung haben in der Öffentlichkeit 

besondere Aufmerksamkeit gefunden. 

Der Prozeß der sozialen, wirtschaftlichen und poli- 

tischen Einigung führt zu verstärktem grenzüber- 

schreitenden Datenverkehr, z.B. im Sozialrecht, im 

Melderecht, im Versicherungs- und Kreditrecht. Dies 

wirft Fragen des Datenschutzes auf. Für die Bundes- 

republik gelten das allgemeine Datenschutzrecht und 

besondere Gesetze wie z.B. das Gesetz über die 
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innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen 

vom 2. Mai 1953 sowie Vereinbarungen. 

Bei der Verwirklichung technischer Maßnahmen insbe- 

sondere bei dem Ausbau der Telekommunikationsdien- 

ste und bei der automatisierten Datenverarbeitung 

muß der Datenschutz beachtet werden. 

3. Die Datenschutzkonferenz hält es für geboten, daß 

der Austausch personenbezogener Daten zwischen 

Behörden und öffentlichen Stellen in der Bundes- 

republik Deutschland und in der Deutschen Demokra- 

tischen Republik erst durchgeführt wird, wenn ge- 

währleistet ist, daß nach folgenden Grundsätzen 

verfahren wird: 

- Die Grundsätze des Übereinkommens des Europarates 

über den Schutz des Menschen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten vom 28. Januar 1981 sind 

zu beachten. 

- Die Übermittlung personenbezogener Informationen 

unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, 

daß dadurch gegen den Zweck eines Gesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland verstoßen würde oder 

schutzwürdige Belange bei den betroffenen Perso- 

nen beeinträchtigt würden. Die Übermittlung per- 

sonenbezogener Informationen unterbleibt insbe- 

sondere dann, wenn Grund zu der Annahme besteht, 

daß die Verwendung der übermittelten Informa- 

tionen nicht in Einklang mit rechtsstaattiichen 

Grundsätzen steht oder dem Betroffenen aus der 

Verwendung der Informationen erhebliche Nachteile 

erwachsen, die im Widerspruch zu rechtsstaatli- 

chen Grundsätzen stehen. 
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- Der Empfänger darf personenbezogene Informationen 

nur zu dem durch die übermittelnde Stelle angege- 

benen Zweck und unter den von ihr vorgeschriebe- 

nen Bedingungen nutzen. 

- Personenbezogene Informationen dürfen ausschlieR- 

tich an die in den Abkommen oder Absprachen ge- 

nannten Behörden übermittelt werden. Eine Über- 

mittlung an andere Stellen darf nur mit vorheri- 

ger Zustimmung der übermittelnden Stelle erfo]- 

gen. 

- Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde 

Stelle und den zuständigen Datenschutzbeauftrag- 

ten auf Ersuchen über die Verwendung der übermit- 

telten Informationen und über die dadurch erziel- 

ten Ergebnisse. 

- Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf 

die Richtigkeit der zu übermittelnden Informatio- 

nen zu achten. Erweist sich, daß unrichtige oder 

zu vernichtende personenbezogene Informationen 

übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfän- 

ger unverzüglich mitzuteilen. Dieser ist ver- 

pflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung 

vorzunehmen. 

- Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner 

Person vorhandenen Informationen sowie über den 

vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu ertei- 

len. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung 

besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, daß 

eine Auskunft den Verwendungszweck oder schutz- 

würdige Interessen Dritter gefährden würde. 

- Die Übermittlung und der Empfang personenbezoge- 

ner Informationen sind aktenkundig zu machen. 
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- Zur Gewährleistung dieser Grundsätze sınd die 

verfahrensmaßigen Sicherungen vorzusehen. Dazu 

kann es gehören, besondere Stellen mit der Daten- 

übermittlung zu beauftragen. Die Kontrolle der 

Datenübermittlung durch unabhängige Datenschutz- 

beauftragte muß gewährleistet seın, 

4. Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den 

Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik Deutschland 

muß ım Hinblick auf die politischen Veränderungen 

in der DDP und "m übrigen Mıttel- und Osteuropa 

über die bereits getroffenen Maßnahmen hinaus über- 

prüft werden. Diese Notwendigkeit besteht u.a. bet: 

- dem Verfahren der Sicherheitsüberprüfung, 

- der Datenerhebung und Datenübermittlung des Bun- 

desgrenzschutzes anläßlich von Grenzkontrollen an 

die Nachrichtendienste, 

- der Bereirigung der Datensammlungen der Verfas- 

sungsschutrzbehörden. 
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Anlage _5 

Entsch1lıeßung 

der 40. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Lander und der Datenschutzkommissıon 

Rheinland-Pfalz vom 4./5. Oktober 1990 zur Neuregelung 

des Melderechtsranhmengesetzes 

Der dem Deutschen Bundestag vorliegende Entwurf eines 

Ersten Gesetzes zur Anderung des Melderechtsrahmenge- 

setzes hält weıter an der Hotel- und Krankenhausmelde- 

pflicht fest. Die Konferenz der Datenschutzbeauftrag- 

ten des Bundes und der Länder und der DBatenschutzkom- 

mission Rheinland-Pfalz hat erhebliche Bedenken, ob 

dem Bund die Gesetzgebungskompetenz zur Regelung die- 

ser Frage zusteht. In jedem Fall ıst zu bedenken: 

Zweck der allgemeinen Meldepflicht ıst es, die Identi- 

tät der Einwohner und deren Wohnungen festzustellen 

und diese Basısiınformatıon für die Bewältigung einer 

Vielzahl von Verwaltungsaufgaben zur Verfügung zu 

stellen. Bei eınem kurzfrıstigen Aufenthalt ın einem 

Hotel oder krankenhaus entfallt dıeser Zweck. Ledig- 

lich dıe Polızei hat eın Interesse an der Feststellung 

dieser Tatsachen. Schon deshalb paßt die Hotel- und 

Krankenhausmeldepflicht nicht in die Systematik des 

Melderechts, es handelt sıch vielmehr um materıelles 

Polizerrecht. 

Polizeıliche Datenverarbeitung setzt voraus, daß Ge- 

fahren abgewendet oder Straftaten verfolgt bzw. verhü- 

tet werden sollen. Hotelgäste und Krankenhauspatienten 

können jedoch nich schlechthin als Gefahrenquelien 

oder (potentielle) Straftäter angesehen werden. Viel- 

mehr ist zu berücksichtigen, daß es sich im Regelfall
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um Bürger handelt, dıe ein Recht darauf haben, van 

polizeilichen Ermittlungen unbehellıgt zu bleiben. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder und die Datenschutzkommiss'on Rheın- 

land-Pfalz ist darüber hinaus der Auffassung, daß der 

Bürgern in allen Meldegesetzen ein Widerspruchsrecht 

gegen die Weitergabe ıhrer Daten an polıtiszhe Par- 

teien und Wählergruppen zum zwecke der Wahlwerbung 

eingeräumt werden muß. 
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Anlage 6 

Entschiießung 

der 40. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder und der Datenschutzkommission 

Rheinland-Pfalz vom 4,/5. Oktober 1990 zur Erarbeitung 

von Krebsregistergesetzen in Bund oder Ländern 

1. Die Datenschutzbeauftragten haben schon in ihren 

Entschließungen vom 14. Dez. 1981 und 27. April 

1982 zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die 

Errichtung and Führung bevölkerungsbezogener 

epıidemiologiscner Krebsregister Stellung genommen. 

Wenn sich der Gesetzgeber zugunsten solcher Regı- 

ster, deren Nutzen auch unter Medizınern nicht 

unumstritten ist, entscheiden sollte, entspricht es 

dem gesetziicnen Auftrag der Datenschutzbeauftrag- 

ten darauf zu achten, daß die Errichtung und Füh- 

rung solcher Register in einer Weise geschieht, die 

auf das Persänlichkeitsrecht der Krebskranken ın 

größtmöglichem Umfang Rücksicht nimmt. 

2, würde den Ärzten die Befugnıs eıngeräumt, ıhre 

Krebskranken in jedem Fall ohne deren Einwilligung 

mit Namen an ein solches Register zu melden, würde 

dies einen äußerst schwerwiegenden Eingrıff in 

deren durch Art. 1 i1.V.m. Art. 2 Abs. ii GG ge- 

schütztes Persönlichkeitsrecht darstellen, eine 

weitere Durchorechung der ärztlichen Schweige- 

pflicht zur Folge haben und damit das Arzt-/Patien- 

tenverhältnis erheblich belasten. Die Krebskranken 

würden ohne ihre Einwilligung zentral in einem 

Register gespeichert werden und zwar so, daß die 

registerführende Stelle feststellen kann, welche 

Personen an Krebs erkrankt und zum Register geme!- 

det worden sind. 
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Die Datenschutzbeauftragten sind deshalb der Auf- 

fassung, daß die Einrichtung eines Krebsregisters 

auf einer solchen Grundlage (Melderechtsmodell) 

nicht in Betracht kommt. 

Sie sind nach wie vor der Meinung, daß das Krebsre- 

gister nur mit Einwilligung der Patienten oder auf 

anonymer Basis geführt werden können. Für beides 

gibt es bereits Modelle (Einwilligungsmodeli und 

dezentrales Verschlüsselungsmodeli). Die Daten- 

schutzbeauftragten sehen in diesen Modellen gangba- 

re Wege zur Führung bevölkerungsbezogener Krebs- 

register, die auch noch fortentwickelt werden kön- 

nen. 

Sollten weitere Modelle, die das Persönlichkeits- 

recht der Krebskranken in gleicher Weise wahren, 

weiterentwickelt werden, sind die Datenschutzbeauf- 

tragten selbstverständlich bereit, auch sie in 

Erwägung zu ziehen. 
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Anlage 7 

Entsch1lıeßung 

der 40. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder und der Datenschutzkammission 

Rheinland-Pfalz vom 4./5. Oktober 1990 zur Stärkung 

des Schutzes des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis- 

ses sowie des nichtöffentlich gesprochenen Wortes 

Wegen der dynamischen technischen Entwicklung auf dem 

Gebiet der Telekommunikation ist es dringlich, das 

Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 

gegen neue Gefährdungen zu schützen. Den Risiken für 

das Recht auf unbeobachtete Kommunikation muß recht- 

zeitig begegnet werden: 

- Die Einführung von ISDN macht es möglich, daß auch 

nach Beendigung von Telefongesprächen über einen 

bestimmten Zeitraum gespeichert wırd, wer wann mit 

wem wie lange telefoniert hat. 

- Ber zunehmende Einsatz von Funkdiensten im Telekom- 

munikationsverkehr (z.B. mobıle Telefone, Satelli- 

tenkommunikation) ist mit der Speicherung von noch 

mehr Daten über die Telefonverbindungen verbunden 

und erleichtert die Möglichkeit des Abhörens und 

Aufzeichnens der Gesprächsınhalte. 

- Zunehmend stehen Abhöranlagen zur Verfügung, mit 

denen aus der Masse der geführten Telefongespräche 

bestimmte Telefonate gezielt herausgegriffen, aufge- 

zeichnet und nach bestimmten Gesichtspunkten ausge- 

wertet und gespeichert werden können. 
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Das Grundgesetz läßt Einschränkungen des Fernmeldege- 

heimnisses unter gewissen Voraussetzungen auf gesetz- 

licher Grundlage zu. In den vergangenen Jahren hat der 

Gesetzgeber diese Eıngrıffsmöglichkeiten mehrmals 

erweitert und hierbei alle Telekommunikationsdienste 

(wie z.B. Telefax und Btx) einbezogen. Zudem hat die 

Rechtsprechung den Anwendungsbereich extensıv ausge- 

legt. Vor diesem Hintergrund ıst es erforderlich: 

- Die gesetz!ıchen Regelungen präziser und enger zu 

fassen, 

- bei Entwicklung, Auswahl und Eınsatz von Telekommu- 

nikationstechniken darauf zu achten, daß beı deren 

Betrieb die Speicherung personenbezogener Daten nach 

Dauer und Umfang auf das wırklıch Notwendige be- 

schränkt wird, 

- erlaubte Eingriffe ın das Grundrecht nach Art, 10 

auf das unerläßlıche Maß zu beschränken und eıne 

strenge Zweckbindung der dabei gewonnenen Daten w 

sicherzustellen, 

- eine wırksame Kontrolle solcher Eıngrıffe durch 

geeignete technisch-organısatorische Maßnahmen zu 

gewährle:sten. 

Neben die Ausweitung der Möglichkeiten der Überwachung 

der Telekommuniıkation treten zunehmend weitere Techni- 

ken der heimlichen Datenerhebung (z.B. durch Videoauf- 

nahmen, Abhörgeräte, Richtmikrofone), durch die das 

Recht auf ungestörte Kommunıkation auch außerhalb des 

Fernmeldebereiches gefährdet ıst. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

und der Länder erwartet, daß der Gesetzgeber diesen 

Gefährdungen des Rechts auf informationelle Selbstbe- 

stimmung seine Aufmerksamkeit zuwendet. Sie unter- 

stützt in diesem Zusammenhang die Einwände der Bundes- 
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regierung in deren Stellungnahme zum Gesetzentwurf des 

Bundesrates zur Bekämpfung der organısıerten Krimına- 

lität. Die Datenschutzbeauftragten sehen in der Star- 

kung des Schutzes des Brief-, Post- und Fernmeldege- 

heimnisses sowie des nichtöffentlich gesprochenen wor- 

tes einen Schwerpunkt ihrer weiteren Arbe't. 
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